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Synopse
der Anregungen mit Ausgleichsvorschlägen und Erörterungsergebnissen zur

9. Änderung des Regionalplanes Arnsberg, Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauerlandkreis
in der Stadt Soest und der Gemeinde Bad Sassendorf

Erläuterung zu den Ausgleichsvorschlägen der Regionalplanungsbehörde:

Der Anregung wird (nicht) gefolgt. Der Inhalt der Anregung bezieht sich auf die Regionalplanänderung. Die Anregung findet (keine) Berück-
sichtigung bei der Änderung des Regionalplanes.

rmation wird zur Kenntnis genommen.  Der Inhalt der Anregung bezieht sich auf die Regionalplanänderung, zieht allerdings kein Handlungserfor-
dernis nach sich. Die Information ist nicht erörterungsrelevant.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Inhalt der Anregung bezieht sich nicht auf Belange, die auf Ebene der Regionalplanung zu berücksich-
tigen sind (in der Regel aufgrund des regionalplanerischen Maßstabes von 1:50.000). Diese Belange sind
im Rahmen der nachfolgenden Planungs- oder Genehmigungsverfahren zu berücksichtigen.

Anlage 4
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Beteiligten-Nr.: 03
Bezirksregierung Münster - Luftfahrtbehörde
Anregung (01) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
Die Bezirksregierung Münster - Luftfahrtbe-
hörde - teilt mit, dass keine grundsätzlichen
Bedenken gegen diese Planungen vorgetra-
gen werden.

Die Information wird zur Kenntnis genommen. Einvernehmen
(durch die Bezirksregierung Münster  Luft-
fahrtbehörde, E-Mail vom 26.08.2020)

Anregung (02) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
Sie gibt jedoch zu bedenken, dass sich das

festgesetzten Platzrunde des Sonderlandeplat-
zes Soest  Bad Sassendorf befindet. Luftfahr-
zeuge, die den SLP anfliegen, müssen diese
benutzen und befliegen diese mit einer Höhe
von ca. 200- 300 m ü. G. Sofern in diesem Ge-
biet Gebäude errichtet würden, die eine Höhe
von mehr als 100 m ü. G. erreichen, bittet die
Bezirksregierung Münster - Luftfahrtbehörde
sie erneut zu beteiligen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und an
die Gemeinde Bad Sassendorf als Trägerin der
Bauleitplanung weitergegeben.

Einvernehmen
(durch die Bezirksregierung Münster  Luft-
fahrtbehörde, E-Mail vom 26.08.2020)

Anregung (03) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
Zudem regt sie an, den Platzhalter in diesem
Verfahren zu informieren.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und an
die Gemeinde Bad Sassendorf als Trägerin der
Bauleitplanung weitergegeben.

Einvernehmen
(durch die Bezirksregierung Münster  Luft-
fahrtbehörde, E-Mail vom 26.08.2020)

Beteiligten-Nr.: 25
Deutscher Wetterdienst (DWD)
Anregung (01) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
Ihre Planung wurde anhand der zur Verfügung
gestellten Unterlagen durch unsere Fachberei-
che geprüft.

Die Information wird zur Kenntnis genommen. 31.08.2020
Nicht anwesend
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Der DWD hat keine Einwände gegen die vor-
gelegte Planung, da keine Standorte des DWD
beeinträchtigt werden bzw. betroffen sind.

03.09.2020
Einvernehmen
(durch den Deutschen Wetterdienst, E-Mail
vom 03.09.2020)

Anregung (02) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
Er weist allerdings darauf hin, dass aus Sicht
des Deutschen Wetterdienstes die Auswirkun-
gen des Vorhabens auf das Schutzgut Klima
zu berücksichtigen sind.

Der Anregung wird gefolgt.
Die Auswirkungen auf das Schutzgut Klima sind
der Planungsebene entsprechend im Umweltbe-
richt (Kapitel 2) beschrieben und bewertet. Es ist
dargelegt, dass für das Schutzgut Klima keine er-
heblichen Umweltauswirkungen durch die Ände-
rungen des Regionalplanes zu erwarten sind.

31.08.2020
Nicht anwesend
03.09.2020
Einvernehmen
(durch den Deutschen Wetterdienst, E-Mail
vom 03.09.2020)

Anregung (03) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
Das Vorhaben ist so zu gestalten, dass erhebli-
che ungünstige Auswirkungen auf das Klima
und das Lokalklima vermieden werden.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und an
die Stadt Soest als Trägerin der Bauleitplanung
weitergegeben.
Die konkrete Ausgestaltung der Planvorhaben ist
nicht Gegenstand der Regionalplanung, die rah-
mensetzenden Charakter hat. Bei der weiteren
Konkretisierung der Planung auf Ebene der Bau-
leitplanung ist dieser Belang zu berücksichtigen.

31.08.2020
Nicht anwesend
03.09.2020
Einvernehmen
(durch den Deutschen Wetterdienst, E-Mail
vom 03.09.2020)

Anregung (04) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
Zusätzlich ist bei dem Vorhaben im Sinne des
Baugesetzbuches den Aspekten des Klima-
schutzes und denen der Anpassung an den
Klimawandel Rechnung zu tragen.

Der Anregung wird gefolgt.
In der Begründung (Kapitel 4.1) ist ausgeführt,
dass und in welcher Weise die Belange des Kli-
maschutzes und der Klimaanpassung gemäß der
Grundsätze 4-1 und 4-2 LEP auf der regionalpla-
nerischen Maßstabsebene entsprechend berück-
sichtigt werden.

31.08.2020
Nicht anwesend
03.09.2020
Einvernehmen
(durch den Deutschen Wetterdienst, E-Mail
vom 03.09.2020)
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Die Belange des Klimaschutzes und der Klimaan-
passung sind zudem, wie ebenfalls bereits in der
Begründung ausgeführt, in den nachfolgenden
Bauleitplanverfahren zu berücksichtigen.

Beteiligten-Nr.: 26
Direktor der Landwirtschaftskammer NRW als Landesbeauftragter
Anregung (01) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
Im Einvernehmen mit der Kreisstelle Soest der
Landwirtschaftskammer NRW gibt die Land-
wirtschaftskammer NRW folgende Stellung-
nahme ab.
Die oben genannte Regionalplanänderung be-
zieht sich auf zwei Bereiche:
(1) im Bereich der Stadt Soest mit ca. 80 ha
als interkommunales GIB der Städte Soest
und Bad Sassendorf (sogenannte Teilfläche A)
und
(2) auf ein GIB im Bereich der Stadt Bad Sas-
sendorf mit ca. 13 ha (sogenannte Teilfläche
B).
Beide Teilflächen sind unterschiedlich zu beur-
teilen, da sich sowohl die Ausgangslage wie
auch der Bedarf unterschiedlich darstellen.

Die Information wird zur Kenntnis genommen. 31.08.2020
Nicht erörterungsrelevant

Anregung (02) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
Bei der Teilfläche A mit ca. 80 ha handelt es
sich um ein Gebiet, das mit bester Bodenquali-
tät zu den bevorzugten Agrarstandorten im
Regierungsbezirk Arnsberg zählt.

Die Information wird zur Kenntnis genommen, sie
bestätigt die Aussagen im Umweltbericht.

31.08.2020
Nicht erörterungsrelevant

Anregung (03) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis



Bezirksregierung Arnsberg, Regionalplanung Erstellungsdatum: 21. September 2020

5/47

Es handelt sich bei den Flächen ausnahmslos
um Ackerflächen, die von den jeweiligen Be-
wirtschaftern intensiv genutzt werden. Für ein-
zelne Bewirtschafter sind die Flächen im Ge-
biet wichtige Stützen des Gesamtbetriebs. Das
heißt, bei einer außerlandwirtschaftlichen Nut-
zung ist zu befürchten, dass die Betriebe ins-
gesamt nicht mehr existenzfähig sind. Dass
einzelne Eigentümer bereits Flächen an die
Stadt Soest bzw. die Wirtschaftsfördergesell-
schaft veräußert haben, ändert nichts an die-
ser grundsätzlichen Aussage. Aus Sicht der
LWK ist nicht zu erkennen, warum eine nach

(S. 7 der Anlage 4 der Begründung) sofort mit
einem so massiven Eingriff in die lokale Agrar-
struktur starten muss. Auch wenn die Flächen
vielleicht kurzfristig der landwirtschaftlichen
Nutzung erhalten bleiben, da kurzfristig kein
akuter Bedarf vorhanden ist, so wird den be-
troffenen Bewirtschaftern doch die langfristige
Planungsperspektive für ihre betriebliche Ent-
wicklung genommen. In der Begründung
wurde erwähnt, dass frühere Versuche, an
gleicher Stelle ein GIB auszuweisen, an der
fehlenden Bereitschaft der Flächeneigentümer
gescheitert sind, diese zu veräußern. Die LWK
gibt an dieser Stelle zu bedenken, dass heute
Flächeneigentümer und Bewirtschafter nicht
mehr notwendigerweise identisch sind. Das
heißt, selbst wenn Eigentümer bereit wären
zum Verkauf, so haben die Bewirtschafter die
Konsequenzen eines Wegbrechens der zur
Verfügung stehenden Agrarfläche zu tragen.
Hierzu wäre eine einzelbetriebliche Betroffen-
heitsanalyse notwendig. Die vorgeschlagene

Der Anregung wird teilweise gefolgt.
Die Sicherung landwirtschaftlicher Flächen ist ne-
ben der Sicherung der bedarfsgerechten Sied-
lungsentwicklung ein wichtiger Aspekt der Regio-
nalplanung. Um diese beiden Nutzungsansprüche,
aber auch die naturräumlichen Aspekte  hier die
Belange des angrenzenden Vogelschutzgebietes
Hellwegbörde  aufzugreifen, schlägt die Regional-
planungsbehörde eine Änderung der GIB-Abgren-
zung entsprechend des Kartenausschnittes vor.
Mit der Reduktion des GIB bleibt landwirtschaftli-
che Fläche in einem größeren Umfang erhalten,
gleichzeitig vergrößert sich der Abstand zum Vo-
gelschutzgebiet, so dass hier von einer geringeren
Beeinträchtigung auszugehen ist.
Abgesehen von einer Reduzierung des GIB, erfolgt
die Umsetzung auf der Ebene der kommunalen
Bauleitplanung, d.h. die Inanspruchnahme land-
wirtschaftlicher Nutzflächen erfolgt erst bei Nach-
weis des Wirtschaftsflächenbedarfs.

31.08.2020
Die LWK würde Einvernehmen erklären,
wenn die Stadt Soest und die Gemeinde
Bad Sassendorf sich bereit erklären ge-
meinsam ein Kompensationskonzept ohne
weitere Inanspruchnahme landwirtschaftli-
cher Flächen zu entwickeln und dem Regio-
nalrat zum Aufstellungsbeschluss vorzule-
gen.
Die LWK erklärt ihr Einvernehmen zu der im
Ausgleichvorschlag vorgeschlagenen Redu-
zierung des GIB.

Das LANUV und NSV schließen sich inhalt-
lich der LWK an.

Die IHK spricht sich gegen die Reduzierung
des GIB aus.

Die Stadt Soest und die Gemeinde Bad
Sassendorf sprechen sich gegen eine Re-
duzierung des GIB aus.

10.09.2020
(E-Mail der LWK vom 10.09.2020)
Der Vertreter der LWK bittet im Protokoll die

; dann wären
produktionsintegrierte Kompensationen
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Vorgehensweise geht zu sehr von der An-
nahme aus, dass alle Flächeneigentümer und
Bewirtschafter gleichermaßen von der Sinn-
haftigkeit eines Verkaufs zugunsten der GIB-
Entwicklung überzeugt sind. Und das ist mit-
nichten der Fall.

Die Forderung einzelbetrieblicher Betroffenheits-
analysen landwirtschaftlicher Betriebe kann auf der
Ebene der Regionalplanung nicht erfüllt werden.
Die konkrete Nutzungszuordnung des Planvorha-
bens ist nicht Gegenstand der Regionalplanung.
Durch die vorgesehenen zeichnerischen und textli-
chen Festlegungen der Regionalplanänderung
wird maßstabsbedingt lediglich der grobe Rahmen
der räumlichen Entwicklung vorgegeben.

(PIK) auf landwirtschaftlichen Flächen ein-
geschlossen.

Anregung (04) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
Um die negativen agrarstrukturellen Konse-
quenzen der Ausweisung von Flächeninan-
spruchnahme im Allgemeinen und von GIB im
Besonderen begrenzen zu können, ist eine
Ausweisung notwendig, die sich deutlich mehr
am tatsächlichen Bedarf orientiert als das hier
vorgesehene Verfahren.

Der Anregung wird nicht gefolgt.

Die Sicherzustellung eines bedarfsgerechten und
geeigneten Flächenangebotes für emittierende
Gewerbe- und Industriegebiete (Ziele 6.1-1 und
6.3-1 des LEP) erfordert die Inanspruchnahme
landwirtschaftlicher Flächen.
Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Verkaufs-
bereitschaft bzw. die Flächenverfügbarkeit kaum

31.08.2020

Einvernehmen seitens der LWK (siehe LWK
03)
Die LWK bittet die Kommunen nach Inkraft-
treten der Regionalplanänderung frühzeitig
Kontakt zu den Flächeneigentümern und -
bewirtschaftern aufzunehmen.
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Die reine Angebotsplanung steht dabei prinzi-
piell dem Grundsatz der größtmöglichen Scho-
nung des Außenbereichs entgegen, da hier
pauschal beantragt wird, ohne tatsächlichen
Bedarf nachzuweisen. Allein die bloße Ankün-
digung eines solchen Vorhabens erzeugt Unsi-
cherheit bei den Flächenbewirtschaftern.

noch gegeben sind. Damit die Stadt Soest und die
Gemeinde Bad Sassendorf dennoch ihrer Auf-
gabe gerecht werden können, ein ausreichendes
Angebot an Gewerbeflächen bereitzustellen, ist
mehr Flexibilität erforderlich. Dies erfordert eine
GIB-Festlegung, die den Handlungsbedarf über-
steigt.
Zur Vermeidung eines übermäßigen Angebots an
gewerblichen Flächen bzw. einer bedarfsgerech-
ten Siedlungsentwicklung im Rahmen der Bauleit-
planung sind die kommunalen Entwicklungsmög-
lichkeiten auf den aktuell zu ermittelnden Hand-
lungsbedarf zu begrenzen. Im Rahmen des raum-
ordnerischen Vertrages erfolgt eine entspre-
chende Regelung (vgl. Kapitel 1.3 der Begrün-
dung).

Die Vertreter der Kommunen sagen dieses
zu.

Anregung (05) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
Die in der Begründung vorgetragene Alterna-
tivenprüfung kann in diesem Zusammenhang
nicht überzeugen. Es werden zwei Flächen ge-
nannt, die zwar erheblich kleiner sind als die
beabsichtigte Ausweisung. Es ist aber nicht zu
erkennen, warum diese Standorte nicht für den
angedachten Zweck verwendet werden kön-
nen. Hierzu wären detaillierte Aussagen not-
wendig über die Art der Gewerbebetriebe, die
angesiedelt werden sollen. Ansonsten kann es
nicht überzeugen, die Alternativstandorte nur
aufgrund der geringeren Größe zu verwerfen.
Auch ist nicht überzeugend dargelegt, ob
Brach- oder Konversionsflächen im Stadtge-
biet Soest oder Bad Sassendorf vorhanden
sind, die für die beabsichtigten Zwecke genutzt
werden können.

Der Anregung wird nicht gefolgt.
Im Sinne einer Konzentration der gewerblichen
bzw. industriellen Entwicklung und damit verbun-
denen optimalen Nutzung der zu erstellenden Inf-
rastruktur soll eine Aufteilung der GIB auf ver-
schiedene Standorte vermieden werden. Zielset-
zung der GIB ist ein Angebot für emittierende Be-
triebe zu schaffen. Durch eine Konzentration ist
dieses eher gewährleistet, da das Thema Umge-
bungsschutz planerisch besser abzubilden ist als
an mehreren kleinen Standorten, die durch immis-
sionsempfindliche Nutzungen gekennzeichnet
sind. Die Art der anzusiedelnden Betriebe ist zum
gegenwärtigen Zeitpunkt nicht absehbar. Ziel der
Bezirksregierung ist eine vertragliche Vereinba-
rung mit den beteiligten Kommunen, um eine

31.08.2020
Einvernehmen
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Vergabe der Grundstücke in diesem Sinne zu be-
wirken. Brach- oder Konversionsflächen stehen
für eine GIB-Nutzung nicht zur Verfügung.

Anregung (06) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
Aus landwirtschaftlicher Sicht ist besonders
bedenklich, dass das vorgelegte Konzept
keine Angaben zur vorgesehenen Kompensa-
tion enthält. Die raumordnerische Gesamtbe-
wertung (Kapitel 4 der Begründung) enthält
keine Aussagen darüber, inwieweit Kompen-
sation aus artenschutz- oder landschafts-
schutzrechtlicher Sicht notwendig sind.
Ein Verweis auf die untergeordneten Pla-
nungsebenen greift bei einem Eingriff in den
Freiraum in dieser Größenordnung deutlich zu
kurz. Zu einer seriösen Planung zählt auch die
vollständige Darstellung der Konsequenzen.
Es ist aus agrarstruktureller Sicht zu befürch-
ten, dass für gesetzlich vorgeschriebene Aus-
gleichsmaßnahmen weitere Flächeninan-
spruchnahme notwendig ist. Aus meiner Sicht
wäre es angeraten, hier durch den Antragstel-
ler Vorschläge zu machen, die die einzelnen
Verpflichtungen auflisten und gleichzeitig Vor-
schläge zu unterbreiten, wie diese Verpflich-
tungen erfüllt werden könnten. Sollte sich der
Antragsteller auf eine rein flächenmäßige
Kompensation zurückziehen wollen, so wäre
der tatsächliche Flächenbedarf um ein Vielfa-
ches höher als die jetzt genannten 80 ha, was
die Gesamtbewertung aus agrarstruktureller
Sicht erheblich beeinflussen würde.

Der Anregung wird nicht gefolgt.
In den nachfolgenden Bauleitplanverfahren sind
die Folgen für Natur und Landschaft durch ent-
sprechende Vermeidungs-, Minderungs- und
Kompensationsmaßnahmen zu verringern bzw.
auszugleichen. Neben der quantitativen Kompen-
sation ist besonders Augenmerk auf die qualitative
Kompensation zu legen.
Inwieweit die Kommunen hier bereits Überlegun-
gen angestellt haben, ist der Regionalplanungsbe-
hörde nicht bekannt.
Die Anregung hierzu Vorschläge seitens des An-
tragstellers entwickeln bzw. unterbreiten zu las-
sen, wird an die Kommunen weitergegeben.

31.08.2020
Einvernehmen im Sinne des Erörterungser-
gebnisses zu LWK 03

LANUV und NSV schließen sich der LWK
an.

Die Kommunen erklären Einvernehmen hin-
sichtlich des Kompensationskonzeptes.

Anregung (07) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
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Insgesamt ist das Vorhaben geeignet, die Ag-
rarstruktur im Planungsraum erheblich zu stö-
ren. Aus  Sicht der LWK wäre es notwendig,
die Planungen erheblich mehr am Bedarf zu
orientieren, die Auswirkungen auf die landwirt-
schaftlichen Betriebe intensiver zu analysie-
ren, die Alternativen deutlicher zu prüfen und
die Konsequenzen des Vorhabens auf den
Planungsraum vollständig zu erfassen, das
heißt auch notwendige Ausgleichsmaßnahmen
bereits an dieser Stelle einzubeziehen.

Siehe Ausgleichsvorschläge 03 bis 06 31.08.2020
Einvernehmen aller Beteiligter

Anregung (08) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
Die eben vorgetragenen grundsätzlichen Be-
denken treffen auch auf den Teilbereich B zu.
Auch hier wurde vollständig auf die Analyse
der Betriebsstrukturen im Vorschlag verzichtet.
Ebenso sind auch hier keine Aussagen über
die gesamte Flächeninanspruchnahme ein-
schließlich Ausgleichsmaßnahmen vorgetra-
gen worden.

Siehe Ausgleichvorschläge 03 bis 06 31.08.2020
Einvernehmen aller Beteiligter

Anregung (9) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
Grundsätzlich unterschiedlich hinsichtlich der
Beurteilung aus agrarstruktureller Sicht sind
zum einen die Lage des beabsichtigten Ge-
biets und die Größe.
Die beabsichtigte Erweiterung Lohner Klei liegt
zwischen zwei bereits vorhandenen und be-
bauten Gebieten. Es handelt sich damit gewis-
sermaßen um einen Lückenschluss. Die dort
wirtschaftenden Betriebe werden seit länge-
rem damit gerechnet haben, dass dieses Ge-
biet in die Planungen der Stadt Bad Sassen-
dorf einbezogen werden könnte.

Die Information wird zur Kenntnis genommen. 31.08.2020
Nicht erörterungsrelevant
Der Vertreter der NSV erklärt kein Einver-
nehmen.
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Dementsprechend haben sie auch ihre be-
trieblichen Planungen eher darauf abgestellt
als die Betriebe, die Flächen im Teilgebiet A
bewirtschaften.

Anregung (10) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
Auch hier fehlt zwar die genaue Darstellung
des konkreten Bedarfs, aber bei einer Auswei-
sung in der Größenordnung von 13 ha ist das
Argument der angebotsorientierten Auswei-
sung erheblich leichter nachzuvollziehen und
aus agrarstruktureller Sicht mit weniger negati-
ven Konsequenzen behaftet.

Die Information wird zur Kenntnis genommen. 31.08.2020
Einvernehmen

Anregung (11) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
Grundsätzlich birgt die angebotsorientierte
Ausweisung von GIB die Gefahr, dass der
Grundsatz des sparsamen Umgangs mit Frei-
raumflächen nicht angemessen beachtet wird.
Es wäre wünschenswert, wenn der Antragstel-
ler hier erheblich deutlicher klarstellen könnte,
welche Vorgaben hinsichtlich der konkreten
Bebauung gemacht werden sollen, um eine
Verschwendung von wertvollem Freiraum zu
vermeiden. Auch hier ist der Hinweis auf die
nachgelagerte Planungsebene zur Beantwor-
tung dieser Fragen nicht zielführend.

Der Anregung wird nicht gefolgt.
Die konkrete Ausgestaltung der Planvorhaben ist
nicht Gegenstand der Regionalplanung, die rah-
mensetzenden Charakter hat. Bei der weiteren
Konkretisierung der Planung auf Ebene der Bau-
leitplanung ist dieser Belang zu berücksichtigen.
Ziel der Bezirksregierung ist eine vertragliche Ver-
einbarung mit den beteiligten Kommunen, um eine
Vergabe der Grundstücke in diesem Sinne zu be-
wirken. Ergänzend sollen Regelungen zur konkre-
ten Ausgestaltung z.B. für zentrale Stellplatzein-
heiten, die Energieversorgung getroffen werden.

31.08.2020
Einvernehmen

Anregung (12) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
Insgesamt ist die vorgelegte Begründung dem
Umfang des beabsichtigten Eingriffs nicht an-
gemessen. In wesentlichen Punkten bleiben
die Aussagen unkonkret. Dies gilt zum Beispiel
für die Erreichung der Klimaziele. Die Aus-

Der Anregung wird teilweise gefolgt.
Durch eine Verkleinerung des GIB (vgl. LWK 03)
wird dem Freiraum weniger Fläche als ursprüng-
lich geplant, entzogen. Die konkrete Ausgestal-
tung, wie eine größtmöglichen Klimaneutralität

31.08.2020
Einvernehmen im Sinne des Ausgleichsvor-
schlags LWK 03
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sage, dass für die beiden Teilgebiete vorhan-
dene Verkehrsinfrastruktur genutzt werden
soll, um damit die klimaschädlichen Auswir-
kungen zu minimieren, ist wenig nachvollzieh-
bar, angesichts der Planungen, insgesamt 93

der Inanspruchnahme von Freiflächen sind Be-
einträchtigungen der Freiraumfunktionen ver-
bunden" (S. 28 der Begründung). Hier wäre für
die Beurteilung des Antrags ausgesprochen
notwendig zu erfahren, wie der Antragsteller
die Beeinträchtigungen erstens minimieren
möchte und zweitens auszugleichen gedenkt.

entsprechend des Regionalratsbeschlusses er-
reicht werden kann, steht in unmittelbaren Zusam-
menhang mit der zu konkretisierenden Nutzung
auf Ebene der Bauleitplanung. Auf der nachfol-
genden Planungsebene sind entsprechende Aus-
führungen erforderlich. Seitens der Kommunen
können hier ggfs. bereits weitere Ausführungen
erfolgen.

Anregung (13) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
Insgesamt bestehen deshalb aus agrarstruktu-
reller Sicht erhebliche Bedenken gegen die
Ausweisung der beiden Teilgebiete zur Nut-
zung als GIB, die nur beseitigt werden könn-
ten, indem der Antragsteller die Planungen
hinsichtlich des Bedarfs konkretisiert, die Kon-
sequenzen vollständig darstellt und konkrete
Maßnahmen erläutert, die Beeinträchtigungen
auf die Agrarstruktur so gering wie möglich zu
halten.

Der Anregung wird zum Teil gefolgt.
Siehe Ausgleichsvorschläge 03 bis 06 und 11

31.08.2020
Einvernehmen im Sinne des Erörterungser-
gebnisses zu LWK 03

Beteiligten-Nr.: 30
Geologischer Dienst NRW - Landesbetrieb -
Anregung (01) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
Die Grundwasserverhältnisse sind im beige-
fügten Umweltbericht generell korrekt darge-
stellt. Im Bereich der geplanten Erweiterungen
der Gewerbe- und Industrieansiedlungsberei-
che werden unter einer geringdurchlässigen
Deckschicht (Löss; Pleistozän, Quartär) die
Kalkmergel- und Mergelkalksteine der Erwitte-

Die Information wird zur Kenntnis genommen, sie
bestätigt die Aussagen im Umweltbericht.

Einvernehmen
(durch den Geologischer Dienst NRW -
Landesbetrieb -, E-Mail vom 26.08.2020)
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Formation (Unterconiacium, Oberkreide) ange-
troffen. Diese bilden, wie im Umweltbericht be-
schrieben, einen Kluft-/Karstgrundwasserleiter
von einer mittleren bis mäßigen Durchlässig-
keit.

Anregung (02) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
Aus hydrogeologischer Sicht ist folgendes zu
beachten:

Bedingt durch die teils sehr hohen Abstands-
geschwindigkeiten im verkarsteten Gestein
sollte eine negative Beeinflussung des Grund-
wassers durch Schadstoffeinträge unbedingt
vermieden werden. Im besonderen Maße gilt
das für den geplanten Gewerbe- und Industrie-

ner Klei" in der Ge-
meinde Bad Sassendorf, der in der Schutz-

Sassendorf" liegt.
Ferner gilt es in der quantitativen Schutzzone
zu beachten, dass die im Umweltbericht dar-
gelegten Grundwasserabsenkungen, wie auch
die Versiegelung und damit möglicherweise
einhergehenden Verringerung der Grundwas-
serneubildung zu keiner nachteiligen Verände-
rung der Schüttung im Bereich der Heilquellen
führt. Maßnahmen zum Schutz des Grundwas-
sers sollten, wie auch im Umweltbericht be-
schrieben, im Rahmen der jeweiligen Bauleit-
planverfahren festgelegt werden.
Darüber hinaus sind mögliche Einflüsse auf
bestehende Wasserrechte im Einzelfall zu prü-
fen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und an
die Gemeinde Bad Sassendorf und die Stadt So-
est als Träger der Bauleitplanung weitergegeben.

Einvernehmen
(durch den Geologischer Dienst NRW -
Landesbetrieb -, E-Mail vom 26.08.2020)

Anregung (03) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis



Bezirksregierung Arnsberg, Regionalplanung Erstellungsdatum: 21. September 2020

13/47

Wie bereits im Umweltbericht zur Planände-
rung dargestellt, treten auf Basis der im Geolo-
gischen Dienst NRW als Datengrundlage vor-
liegenden Bodenkarte 1 : 50 000 in den Ände-
rungsbereichen schutzwürdige Böden auf. Es
handelt sich um fruchtbare Böden und Archiv-
böden mit hoher und sehr hoher Funktionser-
füllung, z. B. um Böden mit einer sehr hohen
Regelungs- und Pufferfunktion / einer sehr ho-
hen natürlichen Bodenfruchtbarkeit (höchste
Schutzstufe).

Die Information wird zur Kenntnis genommen, sie
bestätigt die Aussagen im Umweltbericht und an
die Gemeinde Bad Sassendorf und die Stadt So-
est als Träger der Bauleitplanung weitergegeben.

Einvernehmen
(durch den Geologischer Dienst NRW -
Landesbetrieb -, E-Mail vom 26.08.2020)

Anregung (04) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
Aus der Sicht des Bodenschutzes wird folgen-
des angeregt:
Bereits auf dieser Planungsebene ist im Um-
weltbericht einen Hinweis darauf zu geben,
dass für den Verlust an schutzwürdigen Böden
mit hoher bzw. sehr hoher Funktionserfüllung
eine bodenfunktionsbezogene Kompensation
in der Bauleitplanung zu fordern ist. Diese bo-
denfunktionsbezogene Kompensation erfolgt
in der Regel auf externen Flächen.

Hinweis:
Aus Bodenschutzsicht sind nach den gesetzli-
chen Vorgaben (z. B. S 2 Bundes-Boden-
schutzgesetz, § 1 Landesbodenschutzgesetz,
S 7 und S 15 Bundesnaturschutzgesetz) die
vorliegenden Böden als Wert- und Funktions-
elemente besonderer Bedeutung zu bewerten.
Demnach ist eine bodenfunktionsbezogene
Kompensation für den Verlust dieser Böden
auf Bauleitplanebene vorzunehmen. Ein Aus-
gleich durch Gehölzpflanzungen und standort-
gerechte Begrünungen auf der Planfläche ist

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und an
die Gemeinde Bad Sassendorf und die Stadt So-
est und als Träger der Bauleitplanung weitergege-
ben.
Die konkrete Ausgestaltung der Planvorhaben ist
nicht Gegenstand der Regionalplanung, die rah-
mensetzenden Charakter hat. Bei der weiteren
Konkretisierung der Planung auf Ebene der Bau-
leitplanung ist dieser Belang zu berücksichtigen.

Einvernehmen
(durch den Geologischer Dienst NRW -
Landesbetrieb -, E-Mail vom 26.08.2020)
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aus Bodenschutzsicht keinesfalls ausreichend
oder nachvollziehbar.

Beteiligten-Nr.: 33
Industrie- und Handelskammer Arnsberg, Hellweg-Sauerland
Anregung (01) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
Die IHK Arnsberg begrüßt grundsätzlich die
Planungsabsicht, mittels der 9. Regionalplan-
Änderung den vorhandenen GIB im Osten der
Kernstadt Soest, auf angrenzenden Flächen
der Gemeinde Bad Sassendorf sowie den GIB
Lohner Klei-Süd zu erweitern.

Die Information wird zur Kenntnis genommen. 31.08.2020
Nicht erörterungsrelevant

Anregung (02) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
Die hohe wirtschaftliche Dynamik in der Re-
gion macht die weitere Bereitstellung von
hochwertigen Industrie- und Gewerbeflächen
in erster Linie für die endogene Entwicklung
erforderlich. Der aktuelle Regionalplan
(Rechtskraft 2012) kann den gegenwärtigen
und zukünftigen Bedarf nicht mehr abbilden,
zumal die ihm zugrundeliegenden Bedarfsda-
ten auf dem Verfahrensbeginn im Jahre 2007
fußen. Daraus ist ein Nachfragedruck entstan-
den, der mangels ausreichender Flächenan-
gebote bereits dazu geführt hat, dass ein-
zelne Unternehmen an anderer Stelle (z.T. im
Ausland) investiert haben.

Die Information wird zur Kenntnis genommen. 31.08.2020
Nicht erörterungsrelevant

Anregung (03) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
Die IHK erinnert zudem daran, dass in der
Stadt Soest in den letzten Jahren zahlreiche
gewerblich genutzte Flächen in innenstadtna-
her Lage, regionalplanerisch meist im ASB
gelegen, aus nachvollziehbaren Gründen in

Die Information wird zur Kenntnis genommen. 31.08.2020
Nicht erörterungsrelevant
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Wohnsiedlungsbereiche umgewandelt wur-
den. Seither eingetretene Flächenverluste
durch Aufgabe der Standorte

 Baustoffhandel Hilchenbach
 Ehemalige Drahtwerke Rösler
 Ehemaliges Merkur-Leuchtmittelwerk
 Coca-Cola-Erfrischungsgetränkewerk
 Ehemaliges STRABAG-Betriebsgelände

wurden bisher nicht durch Neuausweisung
von GIB kompensiert. Weitere im Regional-
plan dargestellte GIB konnten auf der kommu-
nalen Ebene nicht weiterverfolgt werden, weil
die betreffenden Flächen betriebsgebunden
sind oder keine ausreichende Verkaufsbereit-
schaft landwirtschaftlicher Eigentümer be-
stand.

Anregung (04) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
Zentrale Standortkriterien sind großräumige
Lagegunst, kleinräumige Verkehrsanbindung,
flexible Grundstückszuschnitte, möglichst ge-
ringe Einschränkungen in Ausnutzbarkeit und
Emissionsverhalten sowie eine leistungsfä-
hige Breitband-Anbindung. Auch Synergieef-
fekte mit benachbarten Unternehmen und das
nachbarliche Umfeld gewinnen zunehmend
an Bedeutung. Unter allen diesen Gesichts-
punkten bietet der vorgesehene GIB So-
est/Bad Sassendorf optimale Standortbedin-
gungen. Es handelt sich nach unserer Ein-
schätzung zugleich um einen der letzten gro-
ßen im Zusammenhang entwickelbaren In-
dustriestandorte in zentraler Lage des Kreises

Die Information wird zur Kenntnis genommen und
bestätigt die Einschätzung der Bezirksregierung
in Hinblick auf eine gezielte Entwicklung der GIB
auf der Basis eines raumordnerischen Vertrags.

31.08.2020
Nicht erörterungsrelevant
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Soest. Daher ist einerseits unbedingt zu un-
terstützen, dass der Standort in kommunaler
Kooperation von Soest und Bad Sassendorf
Gemeindegrenzen überschreitend entwickelt
werden soll. Andererseits wird es unverzicht-
bar sein, diese hochwertigen GI-Flächen flä-
cheneffizient zu planen und nur für solche
Nutzungen zu reservieren, die in anderen Ge-
bietskategorien und räumlichen Situationen
nicht verortet werden können. Im Umkehr-
schluss müssen vorwiegend nicht störende
gewerbliche Nutzungen, die in anderen Bau-
gebietstypen allgemein zulässig sind, im GIB
ausgeschlossen und auf andere geeignete
Standorte verwiesen werden. Hierzu gehört
u.a. der ebenfalls im 9. Änderungsverfahren
verfolgte GIB Lohner Klei-Nord in Bad Sas-
sendorf. Dies zu regeln ist in erster Linie Auf-
gabe der kommunalen Bauleitplanung und
des Bodenmanagements. Ein raumordneri-
scher Vertrag zwischen Bezirksregierung und
Kommunen, der vom Regionalrat zur Bedin-
gung des Erarbeitungsbeschlusses gemacht
wurde, kann dies flankieren.

Anregung (05) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
Der raumordnerische Vertrag soll außerdem

Vorgabe des Regionalrates kann zunächst
einmal in zweierlei Hinsicht interpretiert wer-
den:
a) rein flächen- und eingriffsbezogen, so

dass Klimaneutralität auch über Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen erreicht

Der Anregung wird nicht gefolgt.
Das Ziel einer größtmöglichen Klimaneutralität
kann nicht auf die Umsetzung von Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen reduziert werden. Der
Plangeber hat bewusst im Rahmen des Erarbei-
tungsbeschlusses auf eine größtmögliche Kli-
maneutralität abgestellt, um allen am Planungs-
und Umsetzungsprozess beteiligten Akteuren ei-
nen entsprechenden Handlungsauftrag mit zu ge-

31.08.2020
Einvernehmen
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(kompensiert) werden kann
b) als ganzheitlicher Ansatz, der neben bauli-

chen Anlagen auch die künftigen Nutzun-
gen des GIB einschließt.

Aus Sicht der IHK ist es nachvollziehbar, die
klimarelevanten Eingriffe (Variante a) ausglei-
chen zu wollen. Eine Ausweitung auch auf die
künftigen gewerblichen Anlagen und Nutzun-
gen hingegen ist eindeutig abzulehnen. Dies
bedeutet nicht, dass nicht etwa Unternehmen
in der Verantwortung und bereit dazu sind,
Energie- und Klimaeffizienz zu verbessern.
Ein Höchstmaß an Klimaneutralität (Variante
b) würde aber bedeuten, auf energieintensive
Unternehmen insb. aus der Industrie zu ver-
zichten und diese damit auf Standorte zu ver-
drängen, die zu den gleichen oder noch stär-
keren globalen Effekten führen. Schon die
einfache Gegenüberstellung des aktuellen
Angebots regenerativ erzeugter Energie
(Strom und Wärme) an der Gesamtenergie-
Menge (16,7 % 2018, Quelle: UBA) und dem
Anteil der Industrie an der gesamten Energie-
Nachfrage (29 % 2017, Quelle: UBA) zeigt: Es
wird in absehbarer Zeit nicht möglich sein,
den Bedarf regenerativ erzeugter Energie voll-
ständig abzudecken und so Klimaneutralität
im produzierenden Sektor insgesamt zu errei-
chen.
Planerische Vorgaben, die über die Eingriffs-
Kompensation hinausgehen, können daher
nur flankierend sein. Sie sollten in erster Linie
auf flächen- und energiesparendes Bauen
hinwirken. Dabei sind allerdings die sehr un-
terschiedlichen Anforderungen der einzelnen

ben. Der Aspekt der größtmöglichen Klimaneutra-
lität wird im Wettbewerb der Standorte künftig an
Bedeutung gewinnen.
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Betriebe an Fläche, Produktionsabläufe und
Statik zu berücksichtigen. Unternehmen könn-
ten zudem veranlasst werden, ihre Investitio-
nen an anderen Standorten ohne zusätzliche
Auflagen zu realisieren. Daher sollte die Pla-
nung klima- und energieeffizientes Bauen un-
terstützen, jedoch nicht als zwingend vorge-
ben.
Denkbar wäre es allenfalls, im raumordneri-
schen Vertrag und der folgenden kommuna-
len Bauleitplanung die Voraussetzungen dafür
zu schaffen, dass Unternehmen eine Teil-
menge der von ihnen benötigten Energie re-
generativ vor Ort selbst erzeugen (insb. durch
PV) sowie ggfs. auch im Verbund speichern
(Power 2 X) und zur Wärmeerzeugung oder
Mobilität einsetzen.

Anregung (06) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
Aus den vorgenannten Gründen regt die IHK
Arnsberg an, in die Erläuterungen zu Ziel 9
(nach dem zweiten Abschnitt) auch Aussagen
zur Definition des Ziels der größtmöglichen
Klimaneutralität des GIB Soest-Bad Sassen-
dorf aufzunehmen.
Dazu schlagen wir folgende Ergänzung vor:

ng ist si-
cherzustellen, dass die klimarelevanten Ein-
griffe ortsnah größtmöglich kompensiert wer-
den. Um darüber hinaus das Ziel der größt-
möglichen Klimaneutralität zu erreichen, sol-
len die Voraussetzungen dafür geschaffen
werden, dass alle Potenziale zur Eigenstrom-
erzeugung regenerativer Energie und zur
Kraft-Wärme- Kopplung durch die künftigen

Der Anregung wird teilweise gefolgt.
Die Erläuterung zu Ziel 9 (nach dem zweiten Ab-
schnitt) wird in Teilen ergänzt. Eine Differenzie-
rung, dass die klimarelevanten Eingriffe ortsnah
größtmöglich kompensiert werden reduziert die
Beschlussfassung des Regionalrates auf den As-
pekt der Kompensation. Wie zu Anregung (IHK
05) ausgeführt, ist die Zielsetzung des Regional-
ratsbeschlusses umfassender angelegt.
Ergänzung der Erläuterungen zu Ziel 9:
Zur Erreichung des Ziels einer größtmöglichen

Klimaneutralität sollen die Voraussetzungen dafür
geschaffen werden, dass alle Potenziale zur Ei-
genstromerzeugung regenerativer Energie und
zur Kraft-Wärme- Kopplung durch die künftigen

31.08.2020
Einvernehmen
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Nutzungen des GI-Gebietes gehoben werden Nutzungen des GI-Gebietes gehoben werden

Beteiligten-Nr.: 34
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV)
Anregung (01) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
Nach eingehender Prüfung der zur Verfügung
gestellten Unterlagen erfolgt von Seiten des
LANUV folgende Stellungnahme (vgl. Anre-
gung 02 bis 05 LANUV):

Die Information wird zur Kenntnis genommen. 31.08.2020
Nicht erörterungsrelevant

Anregung (02) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
Zur
Gegen die geplante Erweiterung des GIB in
nördlicher und östlicher Richtung bestehen
aus naturschutzfachlicher Sicht Bedenken.
Begründung:
Der Umweltbericht legt als Ergebnis einer
FFH-Verträglichkeitsvorprüfung umfassend
und nachvollziehbar dar, dass durch die ge-
plante Erweiterung des bestehenden GIB er-
hebliche negative Auswirkungen auf das an-

-4515-401) zu erwarten sind
und erhebliche Beeinträchtigungen der für die
Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maß-
geblichen Bestandteile des VSG nicht ausge-
schlossen werden können. Daher ist die
Durchführung einer vertiefenden FFH-Verträg-
lichkeitsprüfung (FFH-VP) erforderlich.
Dieser Einschätzung schließe ich mich aus-
drücklich an. Allerdings sollte diese FFH-VP
nicht erst auf Ebene der nachgeordneten
Bauleitplanung erfolgen, sondern bereits im

Der Anregung wird nicht gefolgt.
Es ist eine stufenweise bedarfsgerechte, d. h. am
aktuell zu ermittelnden Bedarf (vgl. Kap. 1.3 der
Begründung) orientierte Umsetzung des GIB im
Rahmen der Bauleitplanung vorgesehen.

LWK 03) reduziert sich voraussichtlich die Beein-
trächtigung des angrenzenden Vogelschutzgebie-

Entsprechend des vergrößer-
ten Abstandes werden geringere Umweltauswir-
kungen erwartet.
In den nachfolgenden Bauleitplanverfahren wer-
den entsprechend der o. g. bedarfsgerechten
Umsetzung vertiefende FFH-Verträglichkeitsprü-
fungen durchgeführt und die erforderlichen Scha-
densbegrenzungsmaßnahmen geregelt.
Die Prüfung von Alternativen erfolgte im Rahmen
der Umweltprüfung und ist in der Planbegründung
dargestellt. Mögliche Alternativen werden auf-

31.08.2020
Kein Einvernehmen
Das LANUV begrüßt die Reduzierung des
GIB, sieht aber dennoch die Notwendigkeit
einer FFH-Verträglichkeitsprüfung bereits
auf der Ebene der Regionalplanung, um
ggfs. festzustellen, ob die Planung reali-
sierbar ist und um Schadensbegrenzungs-
maßnahmen zu identifizieren und ggfs. in
die Planung zu integrieren.
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Rahmen des Regionalplanänderungsverfah-
rens. Dieses kann laut VV-Habitatschutz (Pkt.
4.4.2) als integriertes Projekt bereits Scha-
densbegrenzungsmaßnahmen mit einbezie-
hen, die geeignet sind, mögliche erhebliche
Beeinträchtigungen zu vermeiden oder zu mi-
nimieren. Auf dieser Planungsebene muss
dann auch die Alternativenprüfung erfolgen
(s. Vorschläge unten) bzw. über eine evtl.
Ausnahme entschieden werden.

grund von Eigentumsverhältnissen, der ge-
wünschten Flexibilisierung des Flächenangebotes
sowie verschiedener weiterer Restriktionen nicht
weiterverfolgt.

Anregung (03) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
Zur Erweiterung
Gegen die geplante Erweiterung des GIB in
nördlicher Richtung bestehen aus natur-
schutzfachlicher Sicht Bedenken.
Begründung:
Das Plangebiet grenzt im Osten unmittelbar
an das VSG Hellwegbörde an, im Westen be-
trägt der Abstand ca. 100 Meter. Es liegt

schreibt ausführlich die hohe Bedeutung des
Plangebietes und seines Umfeldes vor allem
für die Vogelarten der offenen Feldflur.
Als Ergebnis der FFH-Verträglichkeitsvorprü-
fung kommt er allerdings zu dem Schluss,
dass dem Plangebiet aufgrund der Vorbelas-
tung durch die angrenzende gewerbliche Nut-
zung keine essenzielle Bedeutung für das Vo-
gelschutzgebiet als Brut-, Nahrungs- oder
Rasthabitat zukommt und erhebliche Beein-
trächtigungen der maßgeblichen Bestandteile

Der Anregung wird nicht gefolgt.
Eine FFH-Verträglichkeitsvorprüfung ist auf der
Ebene der Regionalplanung erfolgt. Das Ergebnis
ist nachvollziehbar.
Eine vertiefende FFH-Verträglichkeitsprüfung ist
auf der Ebene der Bauleitplanung erforderlich
und sich daraus möglicherweise ergebende
Schadensbegrenzungsmaßnahmen auf Ebene
der Bauleitplanung zu regeln.

31.08.2020
Kein Einvernehmen
Das LANUV sieht die Notwendigkeit einer
FFH-Verträglichkeitsprüfung bereits auf der
Ebene der Regionalplanung, um ggfs. fest-
zustellen, ob die Planung realisierbar ist
und um Schadensbegrenzungsmaßnah-
men zu identifizieren und ggfs. in die Pla-
nung zu integrieren.
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des VSG auf dieser Planungsebene ausge-
schlossen werden können.
Dieser Einschätzung schließe ich mich nicht
an.
Das Plangebiet grenzt im Osten unmittelbar
an den im Vogelschutzmaßnahmenplan be-

Lohner Klei
besserung für die Gilde der Ackervögel an.
Negative Auswirkungen auf diese Funktion -
z. B. durch Stör- und Barrierewirkungen des
geplanten GIB - sind zu erwarten. Durch die
Realisierung der Planung wird sich der bereits
vorhandene Bebauungsriegel mitten im Vo-
gelschutzgebiet weiter ausdehnen und es
muss damit gerechnet werden, dass die Ge-
werbegebiete am Lohner Klei irgendwann zu-
sammenwachsen werden. Damit wird der
nutzbare Offenlandlebensraum weiter einge-
schränkt.
Erhebliche Beeinträchtigungen von maßgebli-
chen Bestandteilen des VSG können m. E.
nicht sicher ausgeschlossen werden. Daher
halte ich eine vertiefende FFH-VP bereits im
Rahmen des Regionalplanänderungsverfah-
rens auch hier für erforderlich.

Anregung (04) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
Alternativenvorschläge:
Aufgrund der oben vorgebrachten Bedenken
wird angeregt, statt der Erweiterung des GIB

-
Südost/westlich K77) umzusetzen. Dies
würde auch die im textlichen Ziel 9 dargelegte

Der Anregung wird nicht gefolgt.

rangig der Ansiedlung und Erweiterung von Be-
trieben in der Gemeinde Bad Sassendorf dienen.
Eine interkommunale Zusammenarbeit ist für
diese Erweiterung nicht vorgesehen. Im Gebiet

31.08.2020
Kein Einvernehmen
Das LANUV sieht die Notwendigkeit einer
FFH-Verträglichkeitsprüfung bereits auf der
Ebene der Regionalplanung, um ggfs. fest-
zustellen, ob die Planung realisierbar ist
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Absicht einer interkommunalen Zusammenar-
beit unterstützen.

der Gemeinde Bad Sassendorf stehen keine Al-
ternativen zur Verfügung. Die Alternativfläche 1
ist hinsichtlich ihrer Erreichbarkeit mit Blick auf
Erweiterungsoptionen Bad Sassendorfer Unter-
nehmen deutlich schlechter zu bewerten.

und um Schadensbegrenzungsmaßnah-
men zu identifizieren und ggfs. in die Pla-
nung zu integrieren.

Anregung (05) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis

Im Süden der Stadt Soest liegt zudem zwi-
schen der Ans

festgelegter GIB, in dem laut Luftbild noch
keine Gewerbe- und Industrieansiedlung er-
folgt ist. Hier würde sich m. E. auch die Mög-
lichkeit bieten, entlang der A 44 bis zur Alter-
nativenfläche 1 einen zusammenhängenden
GIB zu entwickeln und dafür die geplante Er-

Vogelschutzgebietes entsprechend zurückzu-
nehmen.

Der Anregung wird nicht gefolgt.
Bei dem angesprochenen Bereich handelt es sich

bindung sowie der Flächenverfügbarkeit bisher
nicht umgesetzt werden konnte. Entsprechend ist
eine Erweiterung auch nicht zielführend.
Die Stadt Soest sieht hier ihre langfristige Per-
spektive.

31.08.2020
Kein Einvernehmen
Das LANUV sieht die Notwendigkeit einer
FFH-Verträglichkeitsprüfung bereits auf der
Ebene der Regionalplanung, um ggfs. fest-
zustellen, ob die Planung realisierbar ist
und um Schadensbegrenzungsmaßnah-
men zu identifizieren und ggfs. in die Pla-
nung zu integrieren.

Beteiligten-Nr.: 36
Landesbetrieb Straßen NRW
Anregung (01) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
Im Hinblick auf die 9. Änderung des Regional-
planes Arnsberg - Teilabschnitt Kreis Soest
und Hochsauerlandkreis im Nordosten der
Kernstadt Soest zur Erweiterung von Ge-
werbe- und Industrieansiedlungsbereichen be-
stehen seitens des Landesbetriebes Straßen-
bau NRW, vertreten durch die Regionalnieder-
lassung Sauerland-Hochstift, keine Anregun-
gen und Bedenken.

Die Information wird zur Kenntnis genommen. 31.08.2020
Nicht anwesend
Nicht erörterungsrelevant

Anregung (02) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
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Die möglichen Erschließungsvarianten für die
einzelnen Teilflächen zur Erweiterung des Ge-
werbe- und Industrieansiedlungsbereichs

mit Kommunen Soest und Bad Sassendorf be-
reits im Vorfeld erläutert worden.

Die Information wird zur Kenntnis genommen. 31.08.2020
Nicht anwesend
Nicht erörterungsrelevant

Beteiligten-Nr.: 38
Landesbüro der Naturschutzverbände NRW
Anregung (01)
Namens und in Vollmacht den in NRW aner-
kannten Naturschutzverbände nehme im Ver-
fahren zur 9.Änderung wie folgt Stellung:

Gegenstand der geplanten 9. Änderung des Regio-
nalplanes Arnsberg, Teilabschnitt Kreis Soest und
Hochsauerlandkreis ist:

 Entwicklung eines interkommunalen Gewe-
begebietes - Erweiterung ür
gewerbliche und industrielle Nutzungen"
(GIB) e-
meinde Bad Sassendorf
und

und industrielle
Klei" der Gemeinde Bad Sassendorf.

Die im gültigen Regionalplan festgelegte

raum- und Agrarbereich" soll bei beiden Be-
reichen zugunsten der zeichnerischen Ziel-

dustrielle Nutzungen" geändert werden.

Die Information wird zur Kenntnis genommen. 31.08.2020

Nicht erörterungsrelevant

Anregung (02) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
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Bereits im Rahmen der SUP-Konsultation haben
wir uns in einer ausführlichen Stellungnahme vom
03.12.2018 zur geplanten 9. Änderung geäußert.
Neben den grundsätzlichen Bedenken hinsicht-
lich des weiteren Verlustes der offenen Land-
schaft in Hinblick auf den Wasser-, Klima- und
Bodenschutz und die landwirtschaftliche Nutz-
fläche hatten wir insbesondere auch die Auswir-
kungen auf den Arten- und Habitatschutz thema-
tisiert.

Die darin geäußerten Bedenken halten wir
hiermit im jetzigen Beteiligungsschritt im vollen
Umfang aufrecht.

Die Information wird zur Kenntnis genommen.

Die Stellungnahme vom 03.12.2018 bezieht sich
auf die 9. Änderung des Regionalplanes und war
im Rahmen des Scopings vorab des Erarbeitungs-
beschlusses an die Regionalplanungsbehörde ge-
richtet. Die Inhalte dieser Stellungnahme sind da-
her bereits in den Planentwurf zur 9. Änderung
eingeflossen, der dem Erarbeitungsbeschluss des
Regionalrates Arnsberg am 26.09.2019 zu
Grunde lagen.

Die Einzelanregungen, die sich aus dieser Stel-
lungnahmen ergeben und die die Naturschutzver-
bände für die 9. Änderung weiterhin geltend ma-
chen, sind im Weiteren in den Anregungen 03 bis
07 aufgeführt.

31.08.2020

Nicht erörterungsrelevant

Anregung (03) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
Allgemeines zum Flächenverbrauch
Die grundsätzlichen Bedenken der Natur-
schutzverbände gegenüber jedem Flächenver-
brauch und jeder Flächenversiegelung sind be-
kannt. Grundsätzlich ist ein weiterer Flächenver-
brauch aus folgenden Gründen abzulehnen (vgl.
Anregung 04 bis 07 der Naturschutzverbände).

Die Information wird zur Kenntnis genommen.

Die Gründe, die gegen einen weiteren Flächenver-
brauch vorgebracht werden, sind in den weiteren
Anregungen 04 bis 07 einzeln aufgeschlüsselt.

31.08.2020
Einvernehmen hinsichtlich der Flächenredu-
zierung für den GIB Soest Südost (siehe
LWK 03)
Kein Einvernehmen hinsichtlich der beab-
sichtigten Planänderung Lohner Klei (Bad
Sassendorf)
Die IHK weist auf die unterschiedlichen
konzeptionellen Ansätze der GIB hin. Diese
rechtfertigen die ggfs. unterschiedliche An-
sätze zur Berücksichtigung der Abstände
zum Vogelschutzgebiet.

07.09.2020
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(E-Mail des Landesbüros der Naturschutz-
verbände NRW vom 07.09.2020)
Der Vertreter des NSV bezieht sich auf die
von der Bezirksregierung vorgestellten
Grundlage der Reduktion des GIB Soest
Südost, die auf der Einhaltung eines Ab-
stands von 300 Metern zum europäischen
Vogelschutzgebiet Hellwegbörde beruht.
Dieser Abstand sollte auch bei der Planung
zum GIB "Lohner Klei Süd" Anwendung fin-
den, da eine Ungleichbehandung nicht er-
klärlich sei. Das LANUV bestätigte die Aus-
sage des NSV Vertreters, dass auch von
dieser Planung eine erhebliche Auswirkung
auf das Vogelschutzgebiet ausgehe.

Die Bezirksregierung weist darauf hin, dass
die FFH-Verträglichkeitsvorprüfung für die
beabsichtigte Planänderung Lohner Klei
(Bad Sassendorf) zu dem Ergebnis kommt,

für die Erhaltungsziele oder den Schutz-
zweck  maßgebliche Bestandteile des

lanungs-
ebene ausgeschlossen werden können

Anregung (04) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
Die bisherige Trendfortschreibung der Flächen-
inanspruchnahme für Gewerbe und Industrie
wird von uns abgelehnt, da sie die Zielsetzung
der Verminderung der Flächeninanspruch-
nahme unbeachtet lässt. Auch müsste der de-
mographischen Wandel, der sich auch auf die

Der Anregung wird nicht gefolgt.

Der Regionalrat hat eine einheitliche Methodik für
die Abschätzung der Siedlungsflächenbedarfe be-
schlossen (Dez.2019), die hier zur Anwendung
gekommen ist. Die Bedarfsberechnung in dem
Verfahren zur 9. Regionalplanänderung erfolgte

31.08.2020
Kein Einvernehmen
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Beschäftigtenzahlen auswirkt, in einer Prog-
nose zu Gewerbe- und Industrieflächen detail-
liert faktenbasiert berücksichtigt werden.

nach der modifizierten GIFPro-Methode (in modifi-
zierter Form), bei der die Beschäftigtenzahlen als
Ausgangsgröße in die Berechnung mit einfließen.
Ziel der Regionalplanänderung ist eine Flexibilisie-
rung der Entwicklung von Wirtschaftsflächen auf
Ebene der Bauleitplanung, damit ist keine unmit-
telbare Umsetzung der GIB intendiert, da im Bau-
leitplanverfahren Ziel 6.1-1 LEP NRW zur Anwen-
dung kommt. Eine bedarfsgerechte und flächen-
sparende Entwicklung ist sowohl seitens der Regi-
onalplanung, als auch seitens der Bauleitplanung
sicher zu stellen.

Anregung (05) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
Mit der Neudarstellung von 93 ha GIB wird das
Ziel einer flächensparenden Siedlungsentwick-
lung, insbesondere die Umsetzung der Zielset-
zung des Landes, den Flächenverbrauch auf 5
ha bis zum Jahr 2020 und langfristig auf

-Null" zu reduzieren (siehe Ziel 6.1-11
LEP-E) verhindert.

Die im Rahmen der 9. Änderung angestrebten
GIB-Erweiterungen stellen eine Voraussetzung für
die weitere bauleitplanerische Darstellung und
Festsetzung von gewerblichen Bauflächen und
Baugebieten dar. Im Rahmen eines raumordneri-
schen Vertrages sind die kommunalen Entwick-
lungsmöglichkeiten auf den aktuell zu ermitteln-
den Handlungsbedarf zu begrenzen (vgl. Kapitel
1.3 der Begründung). Ziel 6.1-1 des LEP, welches
eine bedarfsgerechte und flächensparende Sied-
lungsentwicklung fordert, wird beachtet.
Anmerkung der Regionalplanungsbehörde: Der in der
Anregung erfolgte Verweis bezieht sich auf den Entwurf
des LEP vom 25.05.2013; die benannte Festlegung ist
in dieser Form nicht rechtswirksam geworden.

31.08.2020
Einvernehmen hinsichtlich der Flächenredu-
zierung für den GIB Soest Südost (siehe
LWK 03)
Kein Einvernehmen hinsichtlich der beab-
sichtigten Planänderung Lohner Klei (Bad
Sassendorf)

Anregung (06) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
Der hohe Flächenverbrauch zerstört und zer-
schneidet nicht nur Lebensräume von Tieren
und Pflanzen, sondern führt zu Artensterben,
Lärm oder Abgasen.

Der Anregung wird nicht gefolgt.

Zur Minimierung der Umweltauswirkungen erfolgt

03).

31.08.2020

Kein Einvernehmen
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Gleichwohl ist festzuhalten, dass die Regionalpla-
nung nur durch die Festlegung bzw. Erweiterung
der GIB ihrer Aufgabe nachkommen kann, Sied-
lungsraum in der Stadt Soest und der Gemeinde
Bad Sassendorf zu sichern.
In den nachfolgenden Bauleitplanverfahren sind
die Folgen für Natur und Landschaft durch ent-
sprechende Vermeidungs-, Minderungs- und
Kompensationsmaßnahmen zu verringern bzw.
auszugleichen.

Anregung (07) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
Der Flächenverbrauch führt bei einer aufgrund
der demographisch nachgewiesenen sinken-
den Zahl von Einwohnern zu mehr Kosten für
Kanäle, Leitungen oder Straßen, die die Kom-
munen und die zukünftigen Generationen be-
lasten.

Der Anregung wird nicht gefolgt.

Die Stadt Soest erwartet (auf Grundlage eigener
Berechnungen der Stadt) einen leichten Bevölke-
rungsanstieg: von 46.817 im Jahr 2015 auf ca.
47.340 im Jahr 2030. Im Rahmen der Bauleitpla-
nung erfolgt eine Kosten-Nutzen-Analyse.

31.08.2020

Kein Einvernehmen

Anregung (08) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
Das Landesbüro der Naturschutzverbände er-
gänzt die bereits im Scoping vorgebrachten Be-
denken (siehe Anregung 03 bis 07) wie folgt (vgl.
Anregung 09 bis 14 der Naturschutzverbände):

Die Information wird zur Kenntnis genommen. 31.08.2020

Nicht erörterungsrelevant

Anregung (09) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
Verlust der landwirtschaftlichen Nutzfläche und
ihre Auswirkung auf die Ziele des VSG Hellweg-
börde:

Die weitere Ausdehnung der GIB im Bereich der
Stadt Soest und der Gemeinde Bad Sassendorf
führt zu einem für die Landwirtschaft erhebli-
chen Flächenverlust wertvoller Ackerböden. Auch
zur Erreichung der festgelegten Ziele für das Vo-

Die Information wird zur Kenntnis genommen.

Wie in der Begründung dargelegt, soll mit der 9.
Änderung die Grundlage für die weitere gewerbli-
che Entwicklung in der Stadt Soest und der Ge-
meinde Bad Sassendorf gelegt werden. Die Regi-
onalplanung Arnsberg kommt mit dieser Regional-
planänderung ihrer Aufgabe nach, bedarfsgerecht
Siedlungsraum festzulegen.

31.08.2020

Kein Einvernehmen
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gelschutzgebiet ist die Landwirtschaft unver-
zichtbar. Mit der geplanten zeichnerischen
Festlegung der GIB wird die künftige Versiege-
lung landwirtschaftlicher Nutzflachen vorbereitet,
die dazu führen kann, dass die verbleibenden
Flächen noch intensiver bewirtschaftet werden.
Gleichzeitig kann dies den negativen Effekt ha-
ben, dass die Bereitschaft der Landwirte zum
Abschluss von Verträgen, welche das Ziel ha-
ben, den Naturschutz zu stärken, weiter abneh-
men wird, weil ihnen die Möglichkeit genom-
men wird, Teile ihrer Nutzflächen naturschutz-
freundlicher zu bewirtschaften. Gerade im westli-
chen Teil der Hellwegbörde besteht schon jetzt
das Problem, dass der Vertragsnaturschutz dort
nicht angenommen wird. Weiterer Flächenverlust
kann zu einer Verschärfung der Problematik füh-
ren.

Es ist eine stufenweise bedarfsgerechte, d. h. am
aktuell zu ermittelnden Bedarf orientierte Umset-
zung des GIB im Rahmen der Bauleitplanung vor-
gesehen (vgl. Kap. 1.3 der Begründung).
Es ist davon auszugehen, dass bis zur vollständi-
gen Umsetzung des GIB Süd-Ost  noch großflä-
chig eine landwirtschaftliche Nutzung erfolgen
kann.

Anregung (10) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
GIB Soest Südost der Stadt Soest und der Ge-
meinde Bad Sassendorf:
Der Bereich grenzt unmittelbar an das VSG
Hellwegbörde bzw. einen im Regionalplan
zeichnerisch festgelegten Bereich mit besonde-
rer Bedeutung für Vogelarten des Offenlandes
(BSLV) sowie an einen Kernfreiraum der Hell-
wegbördevereinbarung mit besonderer Bedeu-
tung für den Vogelschutz an. Von einer mögli-
chen Gewerbeansiedlung in diesem Bereich
sind erhebliche Beeinträchtigungen geschütz-
ter Vogelarten zu erwarten, insbesondere aber
die wertbestimmenden Vogelarten des Vogel-
schutzgebietes. Diese sind betroffen durch di-
rekte Störungen durch Lärm, Licht und die An-

Die Information wird zur Kenntnis genommen.

Zur Minimierung der Umweltauswirkungen erfolgt

03).
Im Rahmen der 9. Änderung hat, entsprechend
dem regionalplanerischen Maßstab, eine über-
schlägige Vorabschätzung der auf dieser Ebene
bereits ersichtlichen Artenschutz- und FFH-Be-
lange stattgefunden.
Eine detaillierte Artenschutzprüfung und eine ver-
tiefte Prüfung der FFH-Verträglichkeit sind auf der
Ebene der Bauleitplanung durchzuführen und sich
daraus möglicherweise ergebende Artenschutz-
und/oder Schadensbegrenzungsmaßnahmen zu
regeln.

31.08.2020

Einvernehmen hinsichtlich der Flächenredu-
zierung für den GIB Soest Südost (siehe
LWK 03)
Kein Einvernehmen hinsichtlich der beab-
sichtigten Planänderung Lohner Klei (Bad
Sassendorf)
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wesenheit von Menschen sowie die Kulissen-
wirkung der Gebäude. Die Störungen reichen
durch ihre Wirkungen und auf Grund des
Meideverhaltens der Offenlandarten weit über
die eigentlich betroffene Flache hinaus.
In der. Feldflur nördlich von Opmünden gab es
in den letzten Jahren vereinzelte Bruten der
Wiesenweihe. Nach einer Brut im Jahr 1995
entstand 1998 dort sogar eine Brutkolonie mit
vier Brutplätzen (Karte 1). Einer dieser Brut-
plätze lag in dem geplanten GIB, die drei an-
deren waren etwa 500.m bis 1000 m entfernt.
Die in Karte 1 eingezeichnete Habitateignung
der Feldflur für die Wiesenweihe nach der Dip-
lomarbeit von Griesenbrock (2006) zeigt die
hohe Bedeutung, die diese noch weitgehend
unzerschnittene Feldflur am Ostrand von Soest
für die Wiesenweihe und andere Offenlandar-
ten hat. Es wird deutlich, dass alle vier Brut-
paare im grünen Bereich der Eignungskarte
liegen.
Wenn sich das Gewerbegebiet ostlich der L747
in die Feldflur hinein ausdehnt, würde sich mit
dem entsprechenden Meideverhalten (Einhal-
tung Wirkungs- und Fluchtdistanzen) ein Groß-
teil des potenziellen geeigneten Brutareals ver-
kleinern, wornöglich würde sich das Brutareal
sogar so stark verkleinern, dass Bruten nicht
aufgenommen werden und somit eine Brutko-
lonie der Wiesenweihe nicht mehr möglich ist.
Die mehrfachen Erfahrungen aus dem Wei-
henprojekt zeigen, dass genau solche beson-
ders geeigneten Brutareale auch nach jahr-
zehntelangem Ausbleiben einer Ansiedlung
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wieder besiedelt werden können. Die Opmün-
der Feldflur wurde auch in den letzten Jahren
von jagenden Wiesenweihen genutzt.

Dies zeigen auch die GPS-Ortungen einer be-
senderten männlichen Wiesenweihe (Angabe
Person R.), die im Jahr 2017 westlich von
Schwefe brütete und im Jahr 2018 in der Hell-
wegregion als Nichtbrüter unterwegs war. Die-
ses Männchen hielt sich am 9.8.2017,
13.8.2017 und am 17.5.2018 in dieser Feldflur
auf (siehe beigefügte Karte 2).

Darüber hinaus gibt es aus dieser Feldflur auch
aus den letzten Jahren regelmäßig Beobachtun-
gen von jagenden Rohrweihen und vereinzelt
von Kornweihen (Angabe Person I) sowie aus
dem August 2018 den Verdacht einer am Schlaf-
platz einfallenden Rohrweihe (Angabe Person
J).

Das Büro Stelzig erfasste im Rahmen einer
FFH-Verträglichkeitsuntersuchung (FFH-VU)
fürs Konzentrationszonen für Windkraftnut-
zung in Bad Sassendorf im Jahr 2008 rele-
vante Vogelarten in der Feldflur Soest-Op-
münden-Bad Sassendorf (gekürzt zusam-
mengefasst nach Stelzig 2009):

Es wurden mehrere Reviere typischer Feld-
vogel wie Feldlerche, Schafstelze und Kie-
bitz sowie insbesondere eine hohe Dichte
des Rebhuhns festgestellt. Mit dem Wach-
telkönig wurde 2008 ein besonders seltener
Brutvogel nachgewiesen.
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Ferner wurde das Opmünder Gebiet sehr re-
gelmäßig vor allem von Mäusebussarden als
Jagdgebiet genutzt. Zu allen Beobachtungs-
terminen wurden 6 - 9 Mausebussarde ja-
gend festgestellt. Dabei wurden die mittleren
und westlichen Gebietsteile bevorzugt ge-
nutzt. Am 12.08. und 28.08. wurde je ein
Sperber jagend nordwestlich Opmünden beo-
bachtet. Jeweils zwei Turmfalken jagten am
15:08. und 28.08 nahe Opmünden.

In Opmünden waren regelmäßig rastende Kie-
bitzschwärme mit bis zu 250 Exemplaren zu be-
obachten (Maximum am 25.10.09). Ebenfalls
auffallend waren die großen Ansammlungen von
Saat- und Rabenkrähen (bis zu 800 am 25.10.),
Stare (400  650 zwischen 15.08. und 1.11.),
Lachmöwen und Feldlerchen (zwischen 26.09.
und 1.11. 30  300). Die bereits, angesproche-
nen Kiebitzschwärme von bis zu 250 Exempla-
ren nutzten den Raum westlich und nördlich Op-
münden ab ca. Anfang September bis zum Ma-
ximum im Oktober und danach noch bis etwa
Anfang/Mitte November mit abnehmender Ten-
denz. Steinschmätzer traten von Anfang Sep-
tember bis etwa Mitte Oktober regelmäßig auf.
Am 7.11. wurde die Einzelbeobachtung eines
Goldregenpfeifers gemacht.

Zahlreiche Greifvogel nutzen das Gebiet um
Opmünden zur Nahrungssuche im Herbst
und Winter. Mehrfach wurden Kornweihen bei
der Jagd beobachtet (1.11.08, 6.1.09), dabei
wurde vor allem der zentrale Bereich überflo-
gen.
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Am 6.1.09 flog eine männliche Kornweihe
von Norden kommend auf Nahrungssuche
durch das völlig schneebedeckte Gebiet urn
dann knapp nördlich von Opmünden nach Os-
ten den Untersuchungsraum zu verlassen.
Auch ein Baumfalke sowie mehrfach Rohrwei-
hen wurden im August und September im Ge-
biet beobachtet. Mäusebussarde waren bei al-
len Beobachtungsterminen bis in den Späth-
erbst regelmäßlig zu verzeichnen. Auch
Turmfalken wurden regelmäßig, meist in der
südlichen Gebietshälfte, registriert.

Diese Lebensraumqualität der großflächig
offenen und durch breite unbefestigte Feld-
wege und alte Obstbaumreihen geprägten
Opmünder Feldflur ist auch heute noch ge-
geben.

So wurde im August 2018 u.a. eine hohe
Dichte des Rebhuhns und ein Schlafplatz der
Rauchschwalbe (1000 Expl.) sowie eine ver-
mutlich am Schlafplatz einfallende Rohrweihe
beobachtet (Angabe Person J). Im Jahr 2015
hielt sich hier ein Familienverband Sing-
schwäne und im August / September 2017
ein größerer Trupp Weißstörche auf (An-
gabe Person V).

Aus diesen Gründen ist eine Erweiterung
des GIB Soest Südost mit erheblichen Le-
bensraumverlusten für planungsrelevante
Vogelarten und Beeinträchtigungen der
Schutzgüter des Vogelschutzgebietes Hell-
wegbörde verbunden. Diese reichen weit
über die eigentliche Erweiterungsflache hin-
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aus. Die beiden in den zur 9. Änderung vor-
gelegten Unterlagen blau eingezeichneten
Erweiterungsalternativen südlich von Soest
und nördlich der A 44 sind aus Artenschutz-
sicht erheblich unproblematischer, weil in
kleinen (<1 km²) völlig durch Siedlungen
und Autobahn isolierten Feldfluren gele-
gen.
(Anmerkung der Regionalplanungsbehörde: Auf die
Wiedergabe von Personennamen wird verzichtet, die
Angaben wurden anonymisiert. Mit dem Verzicht
geht kein Verlust einer relevanten Information für das
Regionalplan-Änderungs-verfahren einher.)
Anregung (11) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
GIB Lohner Klei der Gemeinde Bad Sassen-
dorf:
Dieser Änderungsbereich grenzt unmittelbar
an das VSG Hellwegbörde bzw. den BSNV mit
besonderer Bedeutung für die Vogelarten des
Offenlandes sowie an einen Kernfreiraum der
Hellwegbördevereinbarung mit besonderer Be-
deutung fit den Vogelschutz an. Von einer
möglichen Gewerbeansiedlung in diesem Be-
reich sind erhebliche Beeinträchtigungen ge-
schützter Vogelarten, insbesondere auch der
der Schutzgüter des Vogelschutzgebietes zu
erwarten. Diese betreffen zum einen direkte
Störungen durch Lärm, Licht und die Anwe-
senheit von Menschen sowie die Kulissenwir-
kung der Gebäude. Diese reichen durch ihre
Störwirkung und auf Grund des Meideverhal-
tens der Offenlandarten weit über die eigent-
lich betroffene Fläche hinaus.

Der Anregung wird nicht gefolgt.

Im Rahmen der 9. Änderung hat, entsprechend
dem regionalplanerischen Maßstab, eine über-
schlägige Vorabschätzung der auf dieser Ebene
bereits ersichtlichen Artenschutz- und FFH-Be-
lange stattgefunden.

Eine detaillierte Artenschutzprüfung und eine ver-
tiefte Prüfung der FFH-Verträglichkeit sind auf der
Ebene der Bauleitplanung durchzuführen und sich
daraus möglicherweise ergebende Artenschutz-
und/oder Schadensbegrenzungsmaßnahmen zu
regeln.

31.08.2020

Kein Einvernehmen
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Die östlich angrenzende Feldflur im Lohner
Klei ist prioritärer Maßnahmenraum des Vogel-
schutzmaßnahmenplanes für das Vogel-
schutzgebiet Hellwegbörde sowie ein Rast-
platz landesweiter Bedeutung des Mornellre-
genpfeifers im Vogelschutzgebiet (siehe Karte
3). Auf Grund der flachgründigen Böden sind
die landwirtschaftlichen Nutzflächen der unmit-
telbaren Umgebung weniger produktiv und es
ist in der Umgebung eine Konzentration von
Vertragsnaturschutzflächen entstanden. Dies
bedingt zusammen mit den vorhandenen un-
befestigten Wegen günstige Lebensraumbe-
dingungen für verschiedene relevante. Vogel-
arten. So erreichen Arten wie Feldlerche und
Rebhuhn hier vergleichsweise hohe Dichten.

Die vorhandenen Ackerbrachen werden regel-
mäßig von Weihen und anderen Greifvogeln
als Jagdflache genutzt. Eine mit sechs Jung-
vogeln sehr erfolgreiche Brut der Wiesenweihe
fand im Jahr 2014 ca. 800 m nordöstlich der
geplanten Erweiterungsflache statt. (siehe
Karte 4).

Aus diesen Gründen ist eine Erweiterung des
GIB Lohner Klei mit erheblichen Lebensraum-
verlusten für planungsrelevante Vogelarten
und Beeinträchtigungen der Schutzguter des
Vogelschutzgebietes Hellwegborde verbunden
Anregung (12) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
Die beiden in den zur 9. Änderung vorgelegten
Unterlagen blau eingezeichneten Erweite-
rungsalternativen südlich von Soest und nörd-
lich der A 44 sind aus Artenschutzsicht erheb-
lich unproblematischer, weil in kleinen (<1 km²)

Die Information wird zur Kenntnis genommen, sie
bestätigt die Aussagen im Umweltbericht.

31.08.2020

Nicht erörterungsrelevant
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völlig durch Siedlungen und Autobahn isolier-
ten Feldflur gelegen.
Anregung (13) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
Die Ergebnisse des Umweltberichtes bestäti-
gen für beide Flachen die oben geäußerten
Bedenken. Für den Änderungsbereich Erwei-

kungen auf folgende Schutzguter als erheblich
eingestuft:
Mensch, FIäche, Boden, Landschaft, Kultur-
und sonstige Sachgüter. Im Hinblick auf das
Schutzgut Tiere, Pflanzen, Biologische Vielfalt
(Kriterien FFH-Vogelschutzgebiete, Planungs-
relevante Arten) wird zwar darauf hingewie-
sen, dass verfahrenskritische Vorkommen von
planungsrelevanten Arten gemäß den lücken-
haften Informationen des LANUV nicht betrof-
fen sind, aber auf Ebene eines nachfolgenden
Bauleitplanungsverfahrens Kartierungen im
Bereich der Teilfläche A sowie im Wirkraum er-
forderlich werden. Es ist dabei davon auszuge-
hen, dass umfangreiche Maßnahmen erforder-
lich werden (CEF-, Vermeidungs- und Aus-
gleichsmaßnahmen), um das Auslosen von
Verbotstatbestände i.S.d. § 44 ff BNatSchG zu
vermeiden und damit die Auswirkungen unter-
halb der Erheblichkeitsschwelle zu halten.
Ähnliches gilt für die Erweiterung des GIB

Der Änderungsbereich grenzt unmittelbar an
das Vogelschutzgebiet Hellwegbörde an. Das
Plangebiet sowie das Umfeld sind somit insbe-
sondere für Arten der offenen Feldflur als Le-
bensraum von Bedeutung. Es liegt ein Boden
vor, der eine hohe Erfüllung von Bodenfunktio-
nen aufweist. Das Gebiet liegt innerhalb der

Die Information wird zur Kenntnis genommen.

Im Rahmen der 9. Änderung hat, entsprechend
dem regionalplanerischen Maßstab, eine über-
schlägige Vorabschätzung der auf dieser Ebene
bereits ersichtlichen Artenschutzbelange stattge-
funden.
Eine detaillierte Artenschutzprüfung sind auf der
Ebene der Bauleitplanung durchzuführen. Im
Zuge der Bauleitplanverfahren sind geeignete
Maßnahmen festzulegen, um Beeinträchtigungen
und das Auslösen von Verbotstatbeständen i.S.d.
§ 44 ff BNatSchG zu vermeiden. Der Hinweis wird
deshalb von der Stadt Soest und der Gemeinde
Bad Sassendorf im Bauleitplanverfahren zu be-
rücksichtigen sein.
Der Umgang mit nach dem Ergebnis der Umwelt-
prüfung voraussichtlich erheblichen Umweltaus-
wirkungen ist der Planbegründung zu entnehmen.

31.08.2020

Kein Einvernehmen
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Schutzzone III des Heilquellenschutzgebietes
Bad Sassendorf. Das Ergebnis der Umweltprü-
fung zeigt, dass das Plangebiet nicht ohne er-
hebliche Auswirkungen auf die Umwelt umzu-
setzen ist. Im Hinblick auf die gesetzlichen
Verpflichtungen zur Beachtung der Eingriffsre-
gelung sind auf der nachgelagerten Planungs-
und Zulassungsebene detaillierte Maßnahmen
zur Vermeidung, Verringerung und den Aus-
gleich festzusetzen.
Anregung (14) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
Flächenbedarf für erkennbar notwendige Maß-
nahmen
Demnach ist jetzt schon erkennbar, dass die
Durchführung der Planungen in beiden Gebie-
ten von der Umsetzung umfangreicher Maß-
nahmen abhängig sein wird, ohne dass diese
bereits ausreichend konkretisiert werden und
ihre Wirksamkeit zu beurteilen ist. Angesichts
der derzeitigen Lage auf dem Flächenmarkt
bestehen erhebliche Zweifel, dass diese tat-
sachlich zu realisieren sind. Dies betrifft ins-
besondere auch die Schutzgüter des angren-
zenden Vogelschutzgebietes Hellwegborde.
Auch wenn die GIB-Darstellungen das Vogel-
schutzgebiet räumlich nicht Überlagern, ist zu
erwarten, dass es auch zu negativen Auswir-
kungen innerhalb der Kulisse wie Lärm, Licht,
Störungen etc. sowie direkten Verlust und
Minderung der Qualität von Lebensraumen
kommen wird. Dieser reicht auf Grund von
Meidedistanzen, z.T. weit über den eigentli-
chen Flächenverlust hinaus. Es bedarf daher
einer FFH-Verträglichkeitsprüfung. Den habi-
tatschutzrechtlichen Anforderungen ist schon

Der Anregung wird nicht gefolgt.
Detaillierte Artenschutzprüfungen sind auf der
Ebene der Bauleitplanung durchzuführen. Im Zuge
der Bauleitplanverfahren sind geeignete Maßnah-
men festzulegen, um Beeinträchtigungen und das
Auslösen von Verbotstatbeständen i.S.d. § 44 ff
BNatSchG zu vermeiden. Der Hinweis wird des-
halb von der Stadt Soest und der Gemeinde Bad
Sassendorf im Bauleitplanverfahren zu berücksich-
tigen sein.
Im Rahmen der Bauleitplanung müssen vertie-
fende FFH-Verträglichkeitsprüfungen durchgeführt
und die möglicherweise erforderlichen Schadens-
begrenzungsmaßnahmen geregelt werden.
Der Regionalplanungsbehörde liegen zu Flächen-
verfügbarkeiten für Vermeidungs- und Ausgleichs-
maßnahmen auf Grund des nur rahmensetzenden
Charakters der Regionalplanung keine Erkennt-
nisse vor. Ggfs. können hierzu die Kommunen de-
taillierte Angaben machen.

31.08.2020

Kein Einvernehmen

07.09.2020
(E-Mail des Landesbüros der Naturschutz-
verbände NRW vom 07.09.2020)
Der Vertreter des NSV teilt mit, dass er auf-
grund des vorliegenden Handlungsbedarfes
für die 9. Regionalplanänderung insgesamt
die Planungsnotwendigkeit als nicht gege-
ben ansieht.
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nen" Rechnung zu tragen. Auch in arten-
schutzrechtlicher Hinsicht wäre die entschei-
dende Frage, ob die für erforderlich erachte-
ten Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnah-
men überhaupt realisierbar sind. Das erfordert
eine Prognose, in deren Rahmen auch zu be-
rücksichtigen ist, ob die hierfür erforderlichen

fügbar sind bzw. verfügbar gemacht werden
können.
Diese erforderlichen Flächen sollen im Rah-
men der Regionalplanung identifiziert und
räumlichen gegen den Zugriff anderer raumbe-
deutsamer Planungen und Maßnahmen abge-
sichert werden.

Beteiligten-Nr.: 42
Landrätin des Kreises Soest
Anregung (01) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
Die Planung wurde mit den zuständigen
Dienststellen und Abteilungen der Verwaltung
besprochen. Im Einvernehmen mit diesen gebe
ich folgende Stellungnahme ab

Die Information wird zur Kenntnis genommen. 31.08.2020

Nicht erörterungsrelevant

Anregung (02) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
Gegen die 9. Änderung des Regionalplanes
Arnsberg  Teilabschnitt Kreis Soest und
Hochsauerlandkreis bestehen aus immissions-
rechtlicher Sicht grundsätzlich keine Bedenken.

Im Bereich für gewerbliche und industrielle Nut-
zung (GIB) Soest-Südost wird eine Erweiterung
in nördlicher und östlicher Richtung angestrebt.
Die Erweiterung soll ca. 80 ha umfassen und

Die Information wird zur Kenntnis genommen. 31.08.2020

Nicht erörterungsrelevant
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erstreckt sich auch auf das Gebiet der Ge-
meinde Bad Sassendorf.

Die geplante Ausweisung grenzt nordwestlich
an die B475 und wird zukünftig etwa 200 m von
der nächsten Wohnsiedlung entfernt liegen.
Südlich schließt das vorhandene Gewerbe-
und Industriegebiet an, 200m östlich liegt die
Ortschaft Opmünden.

Am 02.10.2018 wurde im Rahmen der Beteili-

Änderung des Flächennutzungsplanes sowie
Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 190

immissionsschutz-
rechtliche Stellungnahme gegeben.

Die Stadt Soest plant die Ausweisung eines
Gewerbe- und Industriegebietes in einem Teil-
bereich der 9. Regionalplanänderung. Die Nut-
zung des Gebietes erfolgt dabei in Abstufun-
gen entsprechend dem Abstandserlass.

Die immissionsschutzrechtlichen Belange von
geplanten Bauvorhaben werden im konkreten
Genehmigungsverfahren verbindlich und ab-
schließend geprüft.
Anregung (03) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
Der GIB Bad Sassendorf-Lohner Klei soll um
13 ha in nördliche Richtung erweitert werden.
Hiervon sind bereits 3 ha im rechtswirksamen
Flächennutzungsplan als gewerbliche Bauflä-
che dargestellt, ein weiterer Hektar ist bereits
bebaut.

Die Information wird zur Kenntnis genommen. 31.08.2020

Nicht erörterungsrelevant
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Das neu auszuweisende Gebiet befindet sich

findet sich ein Flugplatz (1,3 km), südöstlich die
Ortschaft Enkesen im Klei (1,5 km), westlich
die Stadt Soest (3 km) und nördlich die Ge-
meinde Bad Sassendorf (1,3 km).

Das Gebiet rückt an keine Wohnnutzung näher
heran, es wird eine Lücke zwischen bereits
vorhandenen Industrie- und Gewerbeflächen
geschlossen. Dies ist aus Sicht des Immissi-
onsschutzes ausdrücklich zu begrüßen.
Anregung (04) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
Aus landschaftsfachlicher Sicht ergeben sich
zur 9. Regionalplanänderung folgende Hin-
weise:

Mit der vorgelegten Planung soll die zeichneri-
- und

wird bei beiden Teilflächen unmittelbar an die
landwirtschaftliche Nutzung und (im Norden
und Osten) teilweise an das Vogelschutzgebiet
Hellwegbörde angrenzen.

Die im Erläuterungsbericht mit Umweltbericht
zum jetzigen Planungsstadium dargestellten
umweltrelevanten Inhalte sind schlüssig und in-
haltlich richtig dargestellt.

Die Information wird zur Kenntnis genommen; sie
bestätigt die Ausführungen des Umweltberichtes
und der Begründung.

31.08.2020

Nicht erörterungsrelevant

Anregung (05) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
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Es ist darauf hinzuweisen, dass die Auswirkun-
gen durch das geplante Vorhaben in Soest für
verschiedene Schutzgüter als erheblich einge-
stuft werden.

Neben der Beeinträchtigung der Kulturland-
schaft Hellwegbörde mit Blickbeziehung zu So-
est und dem Verlust von hochwertigen land-
wirtschaftlichen Produktionsflächen ist das
Schutzgut Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt
besonders betroffen. Gerade auf dieses

deutlich geringere Auswirkungen.

Mit den vorgesehenen gewerblichen und in-
dustriellen Nutzungen werden sich auch Wir-
kungen auf das Vogelschutzgebiet, wie Störun-
gen insbesondere durch Lärm und Licht von
den Gebäuden und Verkehrsströmen in die
Feldflur hinein ergeben. Die möglichen Folgen,
wie Meideverhalten und Funktionsraumverlust
der Feldvogelarten sind im Umweltbericht dar-
gestellt.

Die vorgelegte FFH-Verträglichkeitsvorprüfung
zur 9. Änderung des Regionalplans Arnsberg
zeigt, dass es zwar zu keinem direkten Flä-
chenentzug innerhalb des VSG kommt, aber
durch eine großflächige Überbauung und Ver-
siegelung in unmittelbarer Nähe zum Vogel-
schutzgebiet Funktionsraumverluste entstehen.

Die Information wird zur Kenntnis genommen; sie
bestätigt die Ausführungen des Umweltberichtes
und der Begründung.

31.08.2020

Nicht erörterungsrelevant

Anregung (06) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
Es ist zu klären, ob durch geeignete Schadens-
begrenzungsmaßnahmen sichergestellt wird,
dass das Natura 2000-Gebiet in seinen für die

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und an
die Stadt Soest als Trägerin der Bauleitplanung
weitergegeben.

31.08.2020

Einvernehmen
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Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maß-
geblichen Bestandteilen nicht erheblich beein-
trächtigt wird.

Landesweit und regional bedeutsame Vorkom-
men von FFH-Anhang IV Arten sowie europäi-
sche Vogelarten sind bei raumwirksamen Pla-
nungen besonders zu berücksichtigen und
müssen nach Möglichkeit erhalten werden.

Eine detaillierte Artenschutzprüfung und eine ver-
tiefte Prüfung der FFH-Verträglichkeit sind auf der
Ebene der Bauleitplanung durchzuführen und sich
daraus möglicherweise ergebende Artenschutz-
und/oder Schadensbegrenzungsmaßnahmen zu
regeln.

Anregung (07) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis

einbarung zum Schutz der Wiesenweihe und
der anderen Offenlandarten in der Hellweg-

des Lebensraumes Wiesenweihe, die während
der Vertragslaufzeit unter Berücksichtigung von
§ 1 Abs. 2 für Siedlungs- oder Steinbruchent-
wicklung in Anspruch genommen werden kön-

der Schutz der Wiesenweihe und anderer Of-
fenlandarten zurück.

Der Anregung wird gefolgt, die Begründung ist um
den Hinweis zu ergänzen.

31.08.2020

Einvernehmen

Anregung (08) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
Die im Umweltbericht getroffene Aussage,
dass insgesamt keine erheblichen Auswirkun-
gen auf den Artenschutz zu erwarten sind, da
keine verfahrenskritischen Vorkommen von
planungsrelevanten Arten betroffen sind, be-
zieht sich auf das LINFOS-Landschaftsinforma-
tionssystem. In diesem sind keine Fundpunkte
planungsrelevanter Arten dargestellt.

Vollständige Kartierungen existieren allerdings
nicht, vorliegende Daten weisen aber schon
auf die Bedeutung des Plangebietes für Feld-
vögel hin. Kartierungen werden für das weitere

Die Information wird zur Kenntnis genommen.

Hinweis: Die im Umweltbericht getroffene Aussage
zu den verfahrenskritischen Vorkommen von pla-
nungsrelevanten Arten, bezieht sich nicht auf das
LINFOS-Landschafts-informationssystem.
Es wurde direkt beim LANUV angefragt, welche
verfahrenskritischen Vorkommen planungsrelevan-
ter Arten in den Änderungsbereichen und den Al-
ternativflächen betroffen sind.

31.08.2020

Nicht erörterungsrelevant



Bezirksregierung Arnsberg, Regionalplanung Erstellungsdatum: 21. September 2020

42/47

Verfahren noch erforderlich, da die vorgelegten
Kartierungen der Brutvogelfauna und von Fle-
dermäusen (2018) nur teilweise das Plangebiet
abdecken.
Anregung (04) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
Diese Stellungnahme wird zugleich abgegeben
für die Landrätin als Untere Staatliche Verwal-
tungsbehörde  Planungsaufsicht.

Die Information wird zur Kenntnis genommen. 31.08.2020

Nicht erörterungsrelevant

Es handelt sich um Anregung 09 (redaktio-
nelle Klarstellung).

Beteiligten-Nr.: 45
Lippeverband
Anregung (01) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
Gegen die Änderung des Regionalplans beste-
hen unsererseits kein Bedenken.

Die Information wird zur Kenntnis genommen. 31.08.2020

Nicht anwesend

01.09.2020
Einvernehmen
(durch den Lippeverband, E-Mail vom
01.09.2020)

Anregung (02) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
Den folgenden Hinweis bitten wir jedoch zu be-
achten: Über die dargestellten klima- und na-
turraumrelevanten Entwässerungsaspekte hin-
aus wird die Abwasserentsorgung nicht thema-
tisiert.

Im gültigen Gebietsentwicklungsplan, Ziel 39,
ist vorgegeben: "Die dargestellten Siedlungs-
bereiche dürfen erst in Anspruch genommen

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und an
die Stadt Soest und die Gemeinde Bad Sassen-
dorf als Träger der Bauleitplanung weitergegeben.

Das Ziel 39 des LEP richten sich nicht allein an die
Regionalplanung, sondern an sämtliche raumbe-
deutsame Planungen und Maßnahmen  auch die
Bauleitplanung, sofern diese im konkreten Einzel-
fall eine raumbedeutsame Planung darstellt. Die

31.08.2020

Nicht anwesend

01.09.2020
Einvernehmen
(durch den Lippeverband, E-Mail vom
01.09.2020)
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werden, wenn die Abwasserbeseitigung gesi-
chert ist." Für die in Summe großen, neu dar-
zustellenden Gewerbe- und Industrieansied-
lungsbereiche ist aus Sicht des Lippeverban-
des nicht abschätzbar, in welchem Umfang hier
künftig klärpflichtige Abwasser aus neu anzu-
siedelnden Betrieben anfallen werden.

Die zuständigen Genehmigungsbehörden wer-
den gebeten, in den weiteren Planverfahren
den Lippeverband frühzeitig über diesbezügli-
che Entwicklungen zu informieren.

Beachtung des Ziel 39 des LEP obliegt der Bau-
leitplanung.

Beteiligten-Nr.: 48
LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen
Anregung (01) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
Wir begrüßen die intensive Auseinanderset-
zung mit dem
weltbericht.

Die Information wird zur Kenntnis genommen. Einvernehmen
(durch den LWL-Denkmalpflege, Land-
schafts- und Baukultur in Westfalen, E-Mail
vom 27.08.2020)

Anregung (02) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
Bezüglich des geplanten Änderungsbereiches

 Beeinträchti-
gungen der bedeutsamen Kulturlandschaftsbe-
reiche sowie historischer Sichtbeziehungen auf
die Stadtsilhouette von Soest gesehen. Insbe-
sondere der Bereich nördlich der L 747 ist
durch historische Ackerflächen mit einer über-
lieferten Wegestruktur geprägt, die bereits auf
der Preußischen Neuaufnahme (1895) und
größtenteils auch schon auf der Preußischen
Uraufnahme (1839) dargestellt ist. Auch die
Siedlungsstruktur des Dorfes Opmünden ist
bis heute weitgehend überliefert. Diese histori-

Die Information wird zur Kenntnis genommen, sie
bestätigt die Ausführungen im Umweltbericht.

Einvernehmen
(durch den LWL-Denkmalpflege, Land-
schafts- und Baukultur in Westfalen, E-Mail
vom 27.08.2020)
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sche Kulturlandschaft ist im kulturlandschaftli-
chen Fachbeitrag zum Regionalplan als be-
deutsamer Kulturlandschaftsbereich (KLB) der
Landschaftskultur (K 15.07) und als KLB der
Denkmalpflege (D 15.03) mit potentiell bedeut-
samen Sichtbeziehungen auf die historische
Stadtsilhouette von Soest dargestellt.
Durch die beabsichtigte Planänderung wird die
historische Kulturlandschaft nördlich der L 747
sowohl substantiell als auch visuell beeinträch-
tigt. So werden durch die beabsichtigte ge-
werbliche und industrielle Nutzung historische
Ackerflächen versiegelt und historische Wege-
verbindungen zerstört. Zudem erfährt der Cha-
rakter der bisher bäuerlich geprägten histori-
schen Kulturlandschaft im Bereich des geplan-
ten Gewerbe- und Industriegebietes eine gra-
vierende bauliche Überprägung. Darüber hin-
aus wird der Siedlungsrand des Dorfes Opp-
münden in seiner überlieferten Aussagekraft
visuell beeinträchtigt. Bisher ist die Kulturland-
schaft nördlich der L 747 weitgehend frei von
größeren und industriellen Bauwerken. Daher
stellt das geplante Gewerbe- und Industriege-
biet eine erhebliche Beeinträchtigung der his-
torischen Kulturlandschaft dar.
Anregung (03) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
Bezüglich der
est- bestehen nach derzeitigem
Kenntnisstand insbesondere aus Sicht der
städtebaulichen Denkmalpflege Bedenken. Die
Fläche liegt in den Sichtfeldern der Stadtsil-
houette 1 und 4 der rechtskräftigen Denkmal-
bereichssatzung der Stadt Soest. Von hier aus
ergeben sich Blickbezüge aus südlicher Rich-

Der Anregung wird nicht gefolgt.

Im Umweltbericht wird dargelegt, dass sich das
Plangebiet und der Untersuchungsraum in einer
Fläche mit potentiell bedeutsamen Sichtbeziehun-
gen auf raumwirksame Objekte liegen (vgl. Um-
weltbericht S. 84). Diese Sichtbeziehungen sind

Kein Einvernehmen
(durch den LWL-Denkmalpflege, Land-
schafts- und Baukultur in Westfalen, E-Mail
vom 27.08.2020)
Begründung: Die durch die Denkmalbe-
reichssatzung "Altstadt Soest" geschützte
Sichtbeziehung 04 auf die Stadtsilhouette
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tung über das abfallende Gelände auf den his-
torischen Stadtkern mit seinen prägenden
Kirchtürmen. Durch die Gebäudekulisse des
geplanten GIB werden voraussichtlich die
Blickbezüge auf die historische Stadtsilhouette
von Soest erheblich beeinträchtigt.

allerdings durch vorhandene Bebauung weitge-
hend nicht mehr gegeben, so dass keine erhebli-
chen Auswirkungen zu erwarten sind.

ist vor Ort noch sehr gut ablesbar und er-
halten. Insbesondere durch die Errichtung
von hohen bis sehr hohen Industrie- und/ o-
der Gewerbebauten in Verbindung mit ei-
nem deutlichen Geländeanstieg nach Sü-
den ist eine erhebliche Beeinträchtigung der
prägenden Stadtsilhouette von Soest zu er-
warten.
Wir bitten darum der Stadt Soest als Träger
der Bauleitplanung die Anregung weiterzu-
geben, dass für die Entwicklung eines In-
dustrie- und Gewerbegebietes an diesem
Standort Höhenstudien und Visualisierun-
gen zur geplanten Bebauung zwingend not-
wendig sind. Diese sind mit der Unteren
Denkmalbehörde und der LWL-Denkmal-
pflege, Landschafts- und Baukultur zu erör-
tern und abzustimmen. Im Bebauungsplan
sind die abgestimmten Ergebnisse durch
entsprechende Festsetzungen zur Art und
Maß der baulichen Nutzung umzusetzen.

31.08.2020
Die Stellungnahme des LWL bezieht sich
auf die Alternative 2, die in der Planände-
rung nicht verfolgt wird.

Anregung (04) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
Gegen die

-Süd-
ost / aus Sicht der
städtebaulichen Denkmalpflege und der Land-
schaftskultur nach derzeitigem Kenntnisstand
keine Bedenken.

Die Information wird zur Kenntnis genommen. Einvernehmen
(durch den LWL-Denkmalpflege, Land-
schafts- und Baukultur in Westfalen, E-Mail
vom 27.08.2020)
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Beteiligten-Nr.: 69
Westnetz GmbH Regionalzentrum Arnsberg Abt. DRW-D-aP
Anregung (01) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis

est:

 Im Plangebiet betreiben wir Anlagen der
Verteilungsnetze Strom und Gas sowie
Anlagen unseres Kommunikations- und
Steuerungsnetzes.

 Im Teilbereich des geplanten Gewerbege-
bietes auf dem Gemeindegebiet der Ge-
meinde Bad Sassendorf (Zuständigkeits-
bereich der Westnetz GmbH) werden wir
gemäß den Anforderungen der zukünfti-
gen Kunden die vorhandenen Netze be-
darfsgerecht erweitern bzw. ausbauen.

 Aktuelle Baumaßnahmen werden in die-
sem Gebiet z.Zt. nicht durchgeführt und
sind auch nicht in Planung.

 Im Teilbereich des geplanten Gewerbege-
bietes auf dem Stadtgebiet der Stadt Soest
betreiben weiterer Netzbetreiber, nament-
lich sind uns hier die Stadtwerke Soest be-
kannt, Verteilnetzanlagen.

 Uns ist aufgefallen, dass die Stadtwerke
Soest nicht im Verteiler dieser Regional-
planänderung aufgeführt sind. Wir bitten
Sie daher die Stadtwerke Soest im Nach-
gang noch am Verfahren zu beteiligen.

Der Hinweis ergibt sich ursprünglich aus der Stel-
lungnahme, die im Rahmen des Scopings vorab
des Erarbeitungsbeschlusses an die Regionalpla-
nungsbehörde gerichtet wurde.

Die Information wird zur Kenntnis genommen; die
Stadtwerke wurden im Verfahren gemäß
§ 9 Abs. 2 Raumordnungsgesetz (ROG) i.V.m
§ 13 Abs.1 Landesplanungsgesetz (LPlG) NRW
beteiligt. (siehe Anlage 3 Liste der Beteiligten)

31.08.2020
Nicht anwesend
Nicht erörterungsrelevant

Anregung (02) Ausgleichsvorschlag Erörterungsergebnis
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der Ge-
meinde Bad Sassendorf:
 Im Plangebiet betreiben wir Anlagen der

Verteilungsnetze Strom und Gas sowie
Anlagen unseres Kommunikations- und
Steuerungsnetzes

 Wir werden gemäß den Anforderungen
der zukünftigen Kunden die vorhandenen
Netze bedarfsgerecht erweitern bzw. aus-
bauen.

 Die aktuelle Baumaßnahme zur Erschlie-
ßung der Fa. Vietze steht kurz vor der
Fertigstellung. Weitere Baumaßnahmen
sind z.Zt. noch nicht in Planung.

Die Information wird zur Kenntnis genommen. 31.08.2020
Nicht anwesend
Nicht erörterungsrelevant
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Selbstverpflichtung
zur Umsetzung einer weitgehenden Klimaneutralität in den Bauleitplänen

für das Interkommunales Gewerbegebiet Soest-Bad Sassendorf
im Rahmen der 9. Änderung des Regionalplans im Bereich Soest-Ost / Wasserfuhr und Lohner Klei

Die angestrebte weitgehende Klimaneutralität wird durch Festsetzungen in den Bauleitplänen, überwie-
gend auf der Ebene des Bebauungsplanes, sowie durch weitere Maßnahmen gesichert. Über das An-
passungsgebot des FNP an Ziele der Raumordnung erfolgt eine Vorlage der Planung gem. § 34 LPlG
an die Regionalplanungsbehörde.

Festsetzungsmöglichkeiten im FNP bzw. Bebauungsplan:

 modernes und durchgrüntes Gewerbegebiet mit flächensparender Erschließung (§ 9 Abs. 1 Nr. 11
BauGB)

 optimale Grundstücksausnutzung und flächensparendes Bauen durch mehrstöckige Bauweise, so-
fern mit betrieblichen Belangen vereinbar (insb. Bürogebäude und Nebenflächen) (§ 9 Abs. 1 Nr. 1
und 2 BauGB)

 optimale Parkraumnutzung, z.B. durch mehrstöckige Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Nr. 1 und 2
BauGB) und Verzicht auf ebenerdige Stellplätze für Beschäftigte auf den Betriebsflächen

 PV-Anlagen auf den Dachflächen und weitere technische Maßnahmen der Erzeugung, Nutzung o-
der Speicherung von Energie (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 lit. b BauGB)

 Versorgungsflächen zur dezentralen Erzeugung von Strom/Wärme/Kälte aus erneuerbaren Ener-
gien oder KWK (FNP § 5 Abs. 2 Nr. 2 lit. b BauGB und B-Plan § 9 Abs.1 Nr. 12 BauGB)

 intensive Begrünung der nicht überbaubaren oder anderweitig genutzten Grundstücksflächen z.B.
mit klimaresistenten Gehölzen; Dach- und ggf. Fassadenbegrünung (sofern statisch machbar und
keine Kollision mit den PV-Anlagen) (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 lit. a BauGB und als örtliche Bauvorschrift
gem. §89 Abs. 1 Nr. 7 BauO NRW)
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Vertragliche Regelungen außerhalb des Festsetzungskataloges gem. § 9 BauGB bzw. Angebote der
Stadt bzw. Stadtwerke:
 Stellplatzsatzung mit flexiblen Regelungsmöglichkeiten bei Vorliegen eines geeigneten Mobilitäts-

konzeptes, z.B. überbetrieblicher und damit geringerer Stellplatzschlüssel, Wegfall von Stellplätzen
bei anderen Mobilitätsangeboten (§89 Abs. 1 Nr. 4 BauO NRW)

 Verpflichtung zur Anlage von qualitativ hochwertigen Fahrradabstellplätzen in ausreichender An-
zahl, z.B. überdacht und teilweise mit Ladeanschluss (§89 Abs. 1 Nr. 4 BauO NRW)

 Energie- und Wärmeversorgungskonzept der Stadtwerke Soest mit dem Ziel der Begrenzung bzw.
Ausschluss der Verwendung bestimmter luftverunreinigender Stoffe BauGB, z.B. Abwärmenutzung
(i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 23 lit. a BauGB)
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Vergabekriterien
für die weitgehende Klimaneutralität

Interkommunales Gewerbegebiet Soest-Bad Sassendorf
9. Änderung des Regionalplans im Bereich Soest-Ost / Wasserfuhr und Lohner Klei

A. Merkmal Klimaneutralität

 Energieeffizienz: - KfW 40 plus- Standard
- KfW 40-KfW oder 55  Standard
- KfW 55  Standard
- Vergleichbare Standards wie DGNB oder Ähnliches

 Klimaschutzaktivität - Klimaschutzcoaching durch die IHK oder vergleichbar
- Nachhaltige Lebenszyklusbetrachtung der Betriebsgebäude
- Betriebliches Mobilitätsmanagement
- Überdurchschnittliche Energieeffizienz im Produktionsprozess

 Klimafolgenanpassung - Flächensparendes Bauen und Parken
- Regenwasserrückhaltung und Nutzung

 Erneuerbare Energie - Energieerzeugung + -speicherung
- Digitale Energiesteuerungssysteme im Gebäude und Quartier

Klassifizierung von ansiedlungsinteressierten Firmen - Klimaneutralität

Klasse I  Klasse II  Klasse III

KfW 40 plus oder
vergleichbar

 KfW 40 und KfW 55  KfW 55

Aktiv im Klimaschutz  Teilweise aktiv im Klimaschutz  Wenig aktiv im
Klimaschutz

Aktive
Klimafolgenanpassung

 Teilweise aktive
Klimafolgenanpassung

 Wenig aktiv in
Klimafolgenanpassung

Sehr hohe Nutzung von
erneuerbaren Energien

 Hohe Nutzung von
erneuerbaren Energien

 Normale Nutzung von
erneuerbaren Energien
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B. Merkmal wirtschaftliche und soziale Relevanz

 Volkswirtschaftlichen Mehrwert: - Anzahl der Beschäftigten + Ausbildungsplatzangebot
- Bedeutung der Produkte und Dienstleistungen für die regionale

Wirtschaft (bspw. Lieferkette, kurze Transporte)
- Gewerbesteueraufkommen

 Innovationskraft: - Neues Produkt oder Verfahren mit Alleinstellungsmerkmal
- Verbesserung eines Produkts oder Verfahrens

 Qualität der Arbeitsplätze - Anzahl von Beschäftigten mit höherer Berufsausbildung
(Qualifikationstyp 4-8 des DQR)
- Anzahl der FuE-Beschäftigten

 Imagegewinn für die Region - Internationale Niederlassung
- Investment einer renommierten Firma

Klassifizierung von ansiedlungsinteressierten Firmen  Wirtschaft & Soziales

C. Präferenzmatrix zur Grundstücksvergabe

Beispiele:

 Eine Industriefirma will KfW 55 bauen, will aber am Standort ein neues Produkt fertigen. Diese

potentiell ansiedlungsfähig.

 Eine Handwerksfirma baut KfW 40 plus (Klasse I) und hat eine normale wirtschaftliche und
soziale Relevanz (Klasse II). Diese Firma kann im Gewerbegebiet bauen.

 Eine Industriefirma baut KfW 55 und besitzt eine relativ niedrige wirtschaftliche und soziale
Relevanz (Klasse III). Diese Firma kann im Gewerbegebiet nicht angesiedelt werden.

Klasse I  Klasse II  Klasse III

Hoher volkswirtschaftlicher
Mehrwert

 Normaler volkswirtschaftl.
Mehrwert

 Kein Mehrwert

Hohe Innovationskraft  Innovationskraft erkennbar  Keine Innovationskraft

Qualität der Arbeitskräfte
gegeben

 Qualität der Arbeitskräfte
teilweise gegeben

 Qualität der Arbeitskräfte
perspektivisch gegeben

Hoher Imagegewinn Imagegewinn zu erwarten Imagegewinn zu erwarten

Klasse I Klasse II Klasse III
Klasse I A A AB
Klasse II A A AB
Klasse III AB AB B

Wirtschaftliche und soziale Relevanz

Kl
im

an
eu

tra
lit

ät

A = Firma ist ansiedlungsfähig
B = Firma ist nicht ansiedlungsfähig
AB= Einzelfallentscheidung



Stadt Soest
Gemeinde

Bad Sassendorf

Stand: Januar 2020

Kompensationskonzept zur Entwicklung von GIB -Flächen
im Rahmen der 9. Änderung des Regionalplanes Arnsberg

Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauerlandkreis
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Auftraggeber: Stadt Soest

Gemeinde Bad Sassendorf

Auftragnehmer:

Bearbeiter: Diplom-Geograph Volker Stelzig

Dipl.-Ing. Landschaftsentwicklung Kristina Kemper

Stand: Januar 2020



1 Veranlassung

Die Stadt Soest und die Gemeinde Bad Sassendorf streben die Änderung des Regionalplanes

Arnsberg  Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauerlandkreis (nachfolgend als Regionalplan

benannt) an.

Im Soester Osten / Bad Sassendorfer Westen ist die Erweiterung des Bereiches für gewerbli-

-

Auch wenn auf der Ebene der Regionalplanung Vermeidungs-, Minimierungs- bzw. Aus-

gleichsmaßnahmen analog zur Detaillierung der Planung nicht konkret dargestellt werden kön-

nen, sollen im Folgenden grundsätzliche Maßnahmen zur Kompensation benannt werden.

Hierdurch soll dargelegt werden, dass eine plausible Wahrscheinlich besteht, dass im Zuge

der nachfolgenden Bauleitplanverfahren, welche seitens der Stadt Soest und der Gemeinde

Bad Sassendorf durchgeführt werden, der entsprechende Kompensationsbedarf für die Ent-

wicklung der Gewerbegebiete prinzipiell durch geeignete Maßnahmen erfüllt werden kann.



2 Kompensationskonzept

Die sich durch die Entwicklung der Gewerbegebiete ergebenden Auswirkungen auf Natur und

Landschaft sollen durch verschiedene Maßnahmen verringert und zumindest teilweise ausge-

glichen werden.

Folgende Maßnahmen bzw. Maßnahmentypen, die zu einer Reduzierung des Eingriffes im

Planbereich beitragen, sollen im Rahmen der nachfolgenden Bauleitplanverfahren Berück-

sichtigung finden:

 Beschränkung der Versiegelungen auf das absolut notwendige Maß.

 Eingrünung aus standorttypischen Gehölzen, so dass eine landschaftsgerechte Ein-

bindung der Bebauung zur freien Landschaft hin erfolgt, hierdurch wird eine Abschir-

mung zum Vogelschutzgebiet Hellwegbörde bewirkt.

 Möglichst umfangreicher Erhalt der vorhandenen Baumbestände.

 Schaffung neuer linearer und punktueller Strukturen innerhalb und am Rande der Ge-

werbegebiete zur Erhöhung der biologischen Vielfalt im Plangebiet (Pflanzung von Ein-

zelbäumen, Baumreihen und Hecken, Entwicklung von Blühstreifen, extensiv genutz-

ten Rasenflächen).

 Schaffung von Versickerungsmöglichkeiten vor Ort, so dass unbelastetes Oberflächen-

und Regenwasser dem Grundwasser zugeführt werden kann.

 Festlegung und Umsetzung von geeigneten Maßnahmen, um das Auslösen von arten-

schutzrechtlichen Verbotstatbestände und erheblichen Beeinträchtigungen des be-

nachbarten Vogelschutzgebietes Hellwegbörde  (DE-4415-401) zu vermeiden.

 Festsetzungen von Dach- und Fassadenbegrünungen.

 Anbringen von Nisthilfen.

 Beleuchtungskonzept.

Der Stadt Soest stehen nur begrenzt Ökologische Wertpunkte aus ihrem Ökokonto zur Verfü-

gung. Ferner besteht die Forderung, nur wenig zusätzliche (landwirtschaftliche Nutz-) Flächen

für Kompensationsmaßnahmen in Anspruch zu nehmen. Landwirtschaftlich genutzte Flächen

werden jedoch in jedem Fall für artenschutzrechtliche Kompensations- oder auch (vorgezo-

gene) Ausgleichsmaßnahmen benötigt.

Neben Ökokonto und Kompensationsflächen steht als dritte Möglichkeit der Ausgleich über

Ersatzgeldzahlungen prinzipiell zur Verfügung. Diese Möglichkeit wird jedoch seitens der Na-

turschutz-Fachbehörden am wenigsten favorisiert.



Ziel des Konzeptes soll es daher sein, einen praktikablen Kompromissvorschlag zu erarbeiten,

der alle drei genannten Kompensationsmöglichkeiten sinnvoll und flächenschonend kombi-

niert.

Wichtige Voraussetzung ist die Benennung von Grundstücken, die im Besitz der Stadt Soest

bzw. der Gemeinde Bad Sassendorf sind und die daher grundsätzlich z. B. durch Bewirtschaf-

tungsvereinbarungen (Produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen, Umwandlung von

Acker in Grünland, Renaturierung etc.) für spätere Kompensation genutzt werden können.

2.1 Eingriffsregelung

Exemplarische Beispiele Soest

a.) Renaturierung Soestbach und  Amper Bach

Der Soestbach soll im Abschnitt zwischen der Ortschaft Hattrop und der Kläranlage renaturiert

werden (s. Abb. 1). Auch im Bereich des Amper Baches (Abb. 2) zwischen der Ortslage Ampen

und Schwefe sind Renaturierungsmaßnahmen geplant. Hierdurch wird eine ökologische Ver-

besserung der Gewässer sowie der des jeweiligen Gewässerumfeldes erreicht. Das entspre-

chende Aufwertungspotential kann der Stadt Soest in Form von ökologischen Wertpunkten

gutgeschrieben werden. Dabei sind Eigenanteile aufgrund öffentlicher Förderung der Maßnah-

men zu berücksichtigen.

Abbildung 1: Geplante Renaturierungsmaßnahmen im Bereich des Soestbaches



Abbildung 2: Renaturierungsmaßnahmen im Bereich des Amper Baches



b.) Aufwertung von Ackerflächen bei Müllingsen

Im Ortsteil Müllingsen stehen der Stadt Soest ca. 3,5 ha Fläche zur Verfügung (vgl. Abb. 3).

Diese werden zurzeit intensiv landwirtschaftlich bzw. als Weihnachtsbaumkultur genutzt.

Diese Flächen sollen durch geeignete Maßnahmen ökologisch aufgewertet werden (Umwand-

lung in Grünland oder PIK-Maßnahmen).

Abbildung 3: Potentielle Kompensationsflächen bei Müllingsen

c.) Aufwertung städtischer Liegenschaften

Die Stadt Soest (ZGW) verfügt über eine ganze Reihe von landwirtschaftlich genutzten Flä-

chen, die aktuell verpachtet sind, zum Teil bereits mit Bewirtschaftungsauflagen. Bei einem

Teil dieser Flächen sind Aufwertungen durch entsprechende Regelungen in den Pachtverträ-

gen möglich. Ein Teil der Flächen kann aber durch Extensivierung, Anlage von Gehölzen,

Obstwiesen oder Umwandlung von Acker in Grünland aufgewertet werden. Auf einigen Flä-

chen sind auch artenschutzrechtliche Maßnahmen umsetzbar (siehe Kap. 2.2).

Exemplarische Beispiele Bad Sassendorf

a.) Renaturierung Ahse und Rosenaue
Im Bereich des Gemeindegebietes Bad Sassendorf sind Renaturierungsmaßnahmen

an der Ahse und an der Rosenaue geplant. Hierdurch wird eine ökologische Verbes-

serung der Gewässer sowie der des jeweiligen Gewässerumfeldes erreicht. Das ent-

sprechende Aufwertungspotential wird der Gemeinde Bad Sassendorf gutgeschrieben.



b.) Woeste
Im Bereich der Woeste ist die Umwandlung von mehreren Hektar Acker in extensives

Grünland in einem vorhandenen Naturschutzgebiet geplant. Übergeordnetes Ziel ist

die Wiedervernässung eines Niedermoores und seiner Randstrukturen.

2.2 Artenschutzrechtliche Maßnahmen

Neben den oben genannten Maßnahmen zur Vermeidung und zur Verringerung des Eingriffes

im Plangebiet, sind weitere artenschutzrechtliche Maßnahmen erforderlich. Im Zuge der Ent-

wicklung der Gewerbegebiete gehen insbesondere landwirtschaftlich genutzte Flächen in

räumlicher Nähe zum Vogelschutzgebiet Hellwegbörde verloren. Es wird davon ausgegangen,

dass insgesamt für die Entwicklung der Gewerbegebiete 6 ha landwirtschaftliche Fläche be-

nötigt wird, auf denen Artenschutzmaßnahmen durchgeführt werden können. Diese Maßnah-

men können auf die Kompensation angerechnet werden.

Die Stadt Soest (ZGW) verfügt über ca. 12 ha verpachtete Flächen, z.T. aktuell bereits mit

Auflagen. Auf ca. 6 ha sollten Artenschutzmaßnahmen (PIK-Maßnahmen, Feldvogel, Maß-

nahmen) möglich sein.

2.3 Weitere Maßnahmen für Beeinträchtigungen der Schutzgüter Boden,
Landschaft, Klima und Luft

Neben den eingriffsmindernden Maßnahmen im Plangebiet (s.o) wird durch die geplanten

Kompensationsmaßnahmen ein multifunktionaler Ansatz verfolgt. Dies bedeutet, dass sich auf

einer Fläche Beeinträchtigungen verschiedener Funktionen kompensieren lassen. Im Zuge ei-

ner Extensivierung von Flächen ergeben sich so auch positive Auswirkungen insbesondere

auf die Schutzgüter Boden und Landschaft.

Im Hinblick auf die Beeinträchtigungen des Schutzgutes Klima und Luft wird auf das Klima-

folgeanpassungskonzept verwiesen.



3 Fazit

Bereich der Stadt Soest und der Gemeinde Bad Sassendorf werden umfangreiche Maßnah-

men zur Kompensation erforderlich. Im Rahmen des vorliegenden Konzeptes wurde geprüft,

ob die plausible Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Beeinträchtigungen durch geeignete

Maßnahmen kompensiert werden können.

Sowohl der Stadt Soest als auch der Gemeinde Bad Sassendorf stehen Flächen zur Verfü-

gung, auf denen Kompensationsmaßnahmen durchgeführt werden können. Die Entwicklung

der Gewerbegebiete erfolgt auf Ebene der Bauleitplanverfahren über einen längeren Zeitraum

in mehreren Bauabschnitten. Es wird davon ausgegangen, dass zum jeweiligen Umsetzungs-

zeitraum genügend Kompensationsflächen bzw. daraus resultierende Ökopunkte und Flächen

für Artenschutzmaßnahmen zur Verfügung stehen. Hinzu kommt, dass die Stadt Soest und

die Gemeinde Bad Sassendorf auch zukünftig aktiv an der Beschaffung geeigneter Kompen-

sationsflächen durch Grunderwerb arbeiten.

Ein ggf. verbleibendes geringes Defizit könnte durch die Zahlung von Ersatzgeld ausgeglichen

werden.

Aufgestellt

Volker Stelzig



9. Änderung

des Regionalplanes Arnsberg –Teilabschnitt Kreis Soest

und Hochsauerlandkreis

in der Stadt Soest und Gemeinde Bad Sassendorf

Erweiterung zweier Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB)

Entwurf der Begründung

(Stand: Oktober 2021)

Änderungen der Begründung im Vergleich zur Beschlussfassung am 24. Juni 2021 sind

farblich hervorgehoben

Anlage 7
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1. Darstellung der Ausgangsbedingungen des Vorhabens / der Planungsabsicht

1.1. Anlass, Gegenstand und Zielsetzung der Regionalplan-Änderung

Die Stadt Soest und die Gemeinde Bad Sassendorf streben die Änderung des Regionalplanes

Arnsberg – Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauerlandkreis (nachfolgend als Regionalplan

benannt) im Soester Osten / Bad Sassendorfer Westen für die Entwicklung eines interkom-

munalen Gewerbegebiets „Soest Südost“ (Fläche A) sowie in Bad Sassendorf südlich des

Ortsteils Lohne die Erweiterung des bestehenden Bereichs für gewerbliche und industrielle

Nutzungen (GIB) „Lohner Klei“ (Fläche B) an. Die beiden Kommunen begründen den Bedarf

für die Änderung des Regionalplanes mit der vorhandenen Nachfrage an gewerblichen Bau-

flächen sowie der gemeinsam entwickelten Leitidee eines interkommunalen Gewerbegebie-

tes auf der Fläche A. Durch die Entwicklung eines interkommunalen Gewerbegebietes wollen

die beiden Kommunen ihre Zusammenarbeit intensivieren und dadurch Synergieeffekte nut-

zen. Zudem soll eine Flexibilisierung der zur Verfügung stehenden Flächen erzielt werden.

Im Gemeindegebiet von Bad Sassendorf besteht auf Ebene der Regionalplanung lediglich am

„Lohner Klei“ (Fläche B) ein GIB. Die Gemeinde Bad Sassendorf möchte diesen Standort

durch eine Erweiterung weiterentwickeln und durch die Ausweisung zusätzlicher Flächenan-

gebote stärken.

Gegenstand der geplanten 9. Änderung ist eine Erweiterung:

A) des GIB „Südost“ der Stadt Soest: Es wird eine Erweiterung in nördlicher und östlicher

Richtung angestrebt. Die Erweiterung soll ca. 35 ha umfassen und erstreckt sich auch

auf das Gebiet der Gemeinde Bad Sassendorf, so dass die weitere Umsetzung in in-

terkommunaler Zusammenarbeit erfolgen wird. Im rechtskräftigen Regionalplan ist der

Bereich derzeit als Allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich (AFAB) festgelegt.

B) des GIB „Lohner Klei“ der Gemeinde Bad Sassendorf: Es wird eine Erweiterung von

ca. 13 ha in nördlicher Richtung angestrebt. Im rechtskräftigen Regionalplan ist der

Bereich als AFAB, überlagert mit der Freiraumfunktion Bereich für den Grundwasser-

und Gewässerschutz (BGG) festgelegt.

Die Änderungen der zeichnerischen Festlegungen des Regionalplans ergeben sich aus der

Abbildung 1.
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Abbildung 1: Änderungsbereich der 9. Änderung des Regionalplanes (Fläche A und B)
sowie Erweiterungsalternative 1 und 2 in blau

In Ergänzung zur zeichnerischen Änderung ist die Aufnahme ergänzender textlicher Festle-

gungen durch Erweiterung des Ziel 7 um einen Abs. 3 im Kapitel 2.2.1 „Bedarfsgerechte Um-

setzung der GIB“ und unter Ziel 9 im Kapitel 2.2.3 „Interkommunale Gewerbe- und Industrie-

ansiedlungsbereiche“ des Regionalplanes vorgesehen.

Ziel 7

(3) Die Stadt Soest und die Gemeinde Sassendorf dürfen neue Bauflächen oder Baugebiete

innerhalb der Erweiterungen des GIB Soest Südost und des GIB Lohner Klei nur darstellen

bzw. festsetzen, wenn der GIB-Bedarf von 80 ha für die Stad Soest und 7 ha für die Gemeinde

Bad Sassendorf [abzüglich des Planungs- und Flexibilitätszuschlags] durch die vorhandenen
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freien Flächenreserven für Wirtschaftsnutzungen in beiden Kommunen nicht überschritten

werden.

Ergänzung der Erläuterung

Mit der 9. Änderung dieses Regionalplans wird von der bisherigen Vorgehensweise der Sied-

lungsflächenfestlegung abgewichen. Im Bereich der Stadt Soest und der Gemeinde Bad Sas-

sendorf werden zur Flexibilisierung des Wirtschaftsflächenangebots auf der Ebene der Regi-

onalplanung über den Handlungsbedarf hinausgehende GIB zeichnerisch festgelegt 1. In

Kombination mit der textlichen Festlegung in Absatz 3 wird jedoch sichergestellt, dass den-

noch lediglich eine bedarfsgerechte Siedlungsentwicklung gem. Ziel 6.1-1 LEP erfolgt.

In beiden Kommunen hat die wirtschaftliche Entwicklung dazu geführt, das gewerbliche Bau-

flächen nur noch in geringem Umfang zur Verfügung stehen. Mangelnde Verkaufsbereitschaft

von Eigentümern der bereits als GIB festgelegten Flächen begründen diese fehlende Verfüg-

barkeit. Um die Kommunen unabhängig von der Verkaufsbereitschaft mitunter eines einzel-

nen Grundstückseigentümers zu machen, werden die Erweiterungen der bestehenden GIB

über den Handlungsbedarf hinaus festgelegt.

Damit kann jedoch ausdrücklich nicht der gesamte GIB unmittelbar umgesetzt werden, viel-

mehr erfordert diese Angebotsplanung eine Konkretisierung durch die Bauleitplanung. Ent-

sprechend des Ziel 6.1-1 LEP NRW ist nur jeweils so viel Fläche in den Flächennutzungsplä-

nen darzustellen, wie es dem kommunalen Handlungsbedarf entspricht. Die Bedarfsabschät-

zung erfolgt zum Zeitpunkt der Anpassung der Bauleitplanung an die Ziele der Raumordnung

gemäß §1 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 34 Abs. 1 LPlG. Dabei werden dem rechneri-

schen Bedarf die vorhandenen Reserven aus dem Siedlungsflächenmonitoring (SFM) gegen-

übergestellt.

Für die Stadt Soest besteht ein rechnerischer GIB-Bedarf (25 Jahre) von 80 ha, dem stehen

57 ha planerisch verfügbare Wirtschaftsflächenreserven (13 ha Flächennutzungsplanreser-

ven lt. SFM Mai 2019 und 44 ha Regionalplanreserven) gegenüber. Auf die Stadt Soest be-

zogen ergibt sich somit ein regionalplanerischer Handlungsbedarf (= rechnerischer GIB-Be-

darf – planerisch verfügbare Wirtschaftsflächenreserven) von 23 ha. Für die Gemeinde Bad

Sassendorf besteht ein rechnerischer GIB-Bedarf (25 Jahre) von 7 ha, dem 3 ha Flächennut-

zungsplanreserven (lt. SFM Mai 2019) gegenüberstehen; die Gemeinde Bad Sassendorf ver-

fügt über keine GIB-Reserven. Somit ergibt sich ein regionalplanerischer Handlungsbedarf

von 4 ha.

1 Die Methodik der Bedarfsberechnung ist bereits in den Erläuterungen zu Ziel 7 des Regionalplan Arnsberg – Teilab-
schnitt Kreis Soest und Hochsauerlandkreis dargelegt, vgl. S. 50 des genannten Regionalplans
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Ergänzung des Ziel 9:

„Der GIB Soest Südost ist in interkommunaler Zusammenarbeit von der Stadt Soest und der

Gemeinde Bad Sassendorf zu entwickeln.“

Ergänzung der Erläuterungen:

„Der interkommunale GIB „Soest Südost“ ist für eine gemeinsame Entwicklung von Wirt-

schaftsflächen der Stadt Soest und der Gemeinde Bad Sassendorf vorgesehen. Der Standort

ist vor allem hinsichtlich der guten infrastrukturellen Anbindung an das überörtliche Verkehrs-

netz und Ergänzung des vorhandenen industriell-gewerblichen Ansatzes für eine interkom-

munale Zusammenarbeit geeignet und bietet Entwicklungsperspektiven.

Zur Erreichung des Ziels einer größtmöglichen Klimaneutralität sollen die Voraussetzungen

dafür geschaffen werden, dass alle Potenziale zur Eigenstromerzeugung regenerativer Ener-

gie und zur Kraft-Wärme-Kopplung durch die künftigen Nutzungen des GI-Gebietes gehoben

werden können.“

Die Umsetzung des Regionalratsbeschlusses vom 26.09.2019 erfolgt über die Beschlussfas-

sung der kommunalen Räte der Stadt Soest und der Gemeinde Bad Sassendorf als Selbst-

bindung. Das Ziel der größtmöglichen Klimaneutralität wird durch einen umfassenden Katalog

an Maßnahmen im Zuge der Bauleitplanung bis zur Vergabe der Grundstücke definiert. Diese

kommunalen Beschlüsse sind Entscheidungsgrundlage für dieses Planverfahren. Der kom-

munale Handlungsbedarf wird im Verfahren gem. § 34 LPlG von der Regionalplanungsbe-

hörde i.S. des Ziels 6.1-1 LEP ermittelt.

Auf der kommunalen Ebene der Stadt Soest wird die Klimaneutralität bereits über verschie-

dene Maßnahmen verfolgt. Seit Mitte 2019 wurde parallel zur Bildung der Geschäftsstelle

Klimaschutz (Ausweitung der Personalkapazität in der Verwaltung für Klimaschutz und Klima-

anpassung) verwaltungsseitig das „Projekt Klimapakt“ aufgelegt. Hieran arbeitet ein Projekt-

team aus verschiedenen Abteilungen, der Wirtschaft & Marketing GmbH, den Stadtwerken

und dem Kreis Soest. Der Rat der Stadt Soest hat am 25.06.2020 die Erarbeitung des „Mas-

terplans Klimapakt“ sowie die zugehörigen Sofortmaßnahmen für 2020 beschlossen. In dieser

Sitzung hat der Rat ferner beschlossen, das Zieldatum für die Klimaneutralität von 2035 auf

2030 vorzulegen. Der neue Maßnahmenplan wird über den European Climate Award (ECA)

erstellt und abgewickelt, d.h. die Stadt Soest wird im Bereich der Klimafolgenanpassung au-

ditiert. Die Bewilligung der Bezirksregierung für das vierjährige Projekt liegt seit April 2020

vor.
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Selbstverpflichtung und Vergabematrix

Im Zuge des Regionalplanänderungsverfahrens hat der Rat der Stadt Soest am 28.04.2021

und der Rat der Gemeinde Bad Sassendorf am 19.05.2021 zudem die „Selbstverpflichtung

zur Umsetzung einer weitgehenden Klimaneutralität in den Bauleitplänen für das interkom-

munale Gewerbegebiet Soest-Bad Sassendorf“2 beschlossen. Das Dokument zeigt auf, wel-

che Festsetzungen und Darstellungen auf Ebene der Bauleitplanung angestrebt werden (z.B.

modernes, durchgrüntes Gewerbegebiet mit flächensparender Erschließung nach § 9 Abs. 1

Nr. 11 Baugesetzbuch (BauGB); optimale Grundstücksausnutzung und flächensparendes

Bauen durch mehrstöckige Bauweise nach § 9 Abs. 1 Nr. Nr. 1 und 2 BauGB; optimale Park-

raumnutzung, z.B. durch mehrstöckige Bauweise nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Nr. 1 und 2

BauGB; PV-Anlagen auf Dachflächen und weitere technische Maßnahmen der Erzeugung,

Nutzung oder der Speicherung von Energie nach § 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB; Versorgungsflä-

chen zur dezentralen Erzeugung von Strom/Wärme/Kälte aus erneuerbaren Energien oder

KWK nach § 5 Abs. 2 Nr. 2b BauGB sowie § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB, intensive Begrünung der

Grundstücksflächen sowie Gebäudebegrünung nach § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB und als örtli-

che Bauvorschrift gem. § 89 Abs. 1 Nr. 7 Bauordnung (BauO) NRW). Weiterhin sind vertrag-

liche Regelungen außerhalb des Festsetzungskataloges des § 9 BauGB sowie Angebote der

Stadt, bzw. der Stadtwerke vorgesehen (z.B. Stellplatzschlüssel in Anpassung durch Mobili-

tätskonzept, Anlage hochwertiger Fahrradabstellplätze, Energie- und Wärmeversorgungskon-

zept der Stadtwerke zur Minimierung der Verwendung luftverunreinigender Stoffe).

Weiterhin haben der Aufsichtsrat der Wirtschaft & Marketing Soest GmbH (WMS) und der Rat

der Stadt Soest am 28.04.2021 sowie der Rat der Gemeinde Bad Sassendorf am 19.05.2021

eine Vergabematrix beschlossen, auf deren Grundlage die Gewerbebaugrundstücke im ge-

planten interkommunalen Gewerbegebiet Soest/Bad Sassendorf vergeben werden. Die

Vergabematrix aggregiert klima- mit wirtschaftsrelevanten Kriterien und zielt darauf ab, be-

sonders klimaneutralen Firmen bei der Vergabe eine bessere Chance auf den Grundstücks-

erwerb zu geben. Gleichwohl erlaubt die Klassifizierung der Matrix auch anderen Firmen, die

aufgrund ihres Geschäftsmodells evtl. nur bedingt klimaneutral sein können, den Zugang zum

Gewerbegebiet, wenn sie bspw. sehr innovativ sind.

Während die Matrix bei der Grundstücksvergabe und anschließenden Kaufverträgen relevant

ist, ist die anzustrebende Klimaneutralität auch über das hoheitliche Instrument der Bauleit-

planung zu sichern. Die Selbstbindung der Stadt Soest manifestiert sich hier in den politischen

2 Bad Sassendorf, Wirtschaft & Marketing Soest GmbH, Stadt Soest: Selbstverpflichtung zur Umsetzung einer weitge-
henden Klimaneutralität in den Bauleitplänen für das interkommunale Gewerbegebiet Soest-Bad Sassendorf, im Rah-
men der 9. Änderung des Regionalplans im Bereich Soest-Ost/Wasserfuhr und Lohner Klei, Soest, April 2021
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Beschlüssen des Stadtentwicklungsausschusses (14.04.2021), des Haupt- und Finanzaus-

schusses (20.04.2021), des Ausschusses für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz (22.04.2021)

sowie des Rates (28.04.2021). Inhaltlich bekunden diese Gremien somit den Willen, dass für

die Klimaneutralität relevante Aspekte, wie bspw. Versiegelungsgrad, Mobilität, Begrünung im

Bebauungsplan rechtsverbindlich festgesetzt werden. Der Rat der Gemeinde Bad Sassendorf

hat am 19.05.2021 einen vergleichbaren Beschluss zur Klimaneutralität gefasst.

Klimafolgeanpassungskonzept, Kompensationskonzept

Die Stadt Soest und die Gemeinde Bad Sassendorf haben im Rahmen der 9. Änderung des

Regionalplans Arnsberg Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauerlandkreis ein Klimafolgean-
passungskonzept3 erarbeiten lassen, das mit der Versiegelung des vorliegenden Freiflächen-

Klimatops durch die Entwicklung eines GIB umgeht. Zweck ist es, grundsätzliche Maßnahmen

zur Klimaanpassung zu erörtern, die aufgrund der übergeordneten Planungsebene und dem-

entsprechend fehlenden Detaillierung im Rahmen der Regionalplanung nicht konkret darge-

stellt werden können. Die Stadt Soest und die Gemeinde Bad Sassendorf haben ebenfalls ein

Kompensationskonzept4 entwickeln lassen, das die Folgen der Inanspruchnahme freier Flä-

chen für die Landwirtschaft zugunsten eines GIB behandelt. Da aufgrund der fehlenden De-

taillierung auf der Regionalplanungsebene erforderliche Vermeidungs- , Minimierungs- bzw.

Ausgleichsmaßnahmen nicht konkret dargestellt werden können, nennt und erläutert das

Konzept Maßnahmen, die im Rahmen der Bauleitplanung Berücksichtigung finden sollen.

Beide Konzepte sind in Kapitel 3.4 und 3.5 der Begründung erläutert.

1.2. Räumliche Einordnung des Vorhabens / der Planungsabsicht - Ausgangslage
Der Regionalplan legt für die Stadt Soest sowie für die Gemeinde Bad Sassendorf je einen

Allgemeinen Siedlungsbereich (ASB) fest. Angrenzend an den ASB der Stadt Soest sind GIB

festgelegt. Der größte zusammenhängende GIB befindet sich am östlichen Rand der Kern-

stadt Soest. Hier soll mit der vorliegenden Änderung der GIB nördlich der Bundesstraße 475

erweitert werden. Der Änderungsbereich schließt im Süden unmittelbar an die B 475 und ein

bestehendes Gewerbe- und Industriegebiet an. Im Westen wird er von der B 475 und im Nor-

den und Osten von landwirtschaftlich genutzten Flächen begrenzt. Das Gebiet umfasst eine

Größe von ca. 35 ha. Im rechtskräftigen Regionalplan sind diese Bereiche als AFAB festge-

legt und der überwiegende Teil der Flächen wird zurzeit landwirtschaftlich genutzt. Die Flä-

chen südlich der Bundesstraße B 475 sowie teilweise zwischen dem Opmünder Weg und der

3 Büro Stelzig: Stadt Soest, Gemeinde Bad Sassendorf; Klimafolgeanpassungskonzept zur Entwicklung von GIB-Flächen
im Rahmen der 9. Änderung des Regionalplanes Arnsberg, Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauerlandkreis im Gebiet
der Stadt Soest und der Gemeinde Bad Sassendorf, Soest, Januar 2021.
4 Büro Stelzig: Stadt Soest, Gemeinde Bad Sassendorf; Kompensationskonzept zur 9. Änderung des Regionalplanes
Arnsberg, Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauerlandkreis im Gebiet der Stadt Soest und der Gemeinde Bad Sassen-
dorf, Soest, Januar 2021.
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B 475 sind bereits im Bestand gewerblich geprägt. Mit der B 475 und der Anschlussstelle

Soest-Ost besteht ein unmittelbarer Anschluss an die Bundesautobahn A 44. Der Standort

verfügt somit über eine sehr gute Verkehrsanbindung für eine gewerbliche Entwicklung.

Im Gemeindegebiet von Bad Sassendorf ist im Bestand lediglich ein GIB vorhanden. Hier soll

die Fläche B „Lohner Klei“ (ca. 13 ha) zwischen den Straßen Im Lohner Klei und Steinkuhler

Weg, nördlich angrenzend an den bestehenden GIB entwickelt werden. Im Norden des Plan-

gebietes befindet sich bereits ein Gewerbebetrieb am Neuer Weg 4 (Eiweiß- u. Fettverwer-

tung GmbH & Co), der überwiegende Teil der Fläche B wird zurzeit landwirtschaftlich genutzt.

Über die Straße „Im Lohner Klei“ wird das Plangebiet an das örtliche und regionale Verkehrs-

netz angebunden. Zudem kann in nur wenigen Fahrminuten die Bundesautobahn A 44 (An-

schlussstelle Soest-Ost) erreicht werden, sodass eine gute Anbindung auch mit dem überre-

gionalen Verkehrsnetz gegeben ist.

1.3. Planerfordernis und Bedarf
Die wirtschaftliche Entwicklung hat in Soest und Bad Sassendorf dazu geführt, dass gewerb-

liche Bauflächen nur noch in einem sehr begrenzten Umfang zur Verfügung stehen. Neue

Siedlungsflächen können nur sehr schwer aktiviert werden. Ein Grund für den Mangel an ent-

wickelbaren gewerblichen Bauflächen ist die fehlende Bereitschaft der Grundstückeigentümer

Flächen, die bereits als GIB festgelegt sind zu veräußern. Dies führt dazu, dass trotz der im

rechtswirksamen Regionalplan festgelegten GIB in der Stadt Soest, entwickelbare Flächen

nicht in ausreichendem Umfang zur Verfügung stehen.

Die Stadt Soest hat einen regionalplanerischen Handlungsbedarf (25 Jahre) von 23 ha und

die Gemeinde Bad Sassendorf von 4 ha für eine GIB Festlegung. Beide Kommunen können

im Rahmen der Bauleitplanung nur den ermittelten Handlungsbedarf (Bedarf – Reserven =

Handlungsbedarf) innerhalb der festgelegten GIB flächensparend und bedarfsgerecht entwi-

ckeln. Die durch das Baugesetzbuch grundsätzlich zur Verfügung gestellten Instrumente wie

Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme oder Bodenordnung sind, wenn überhaupt, nur sehr

langfristig wirksam und lassen eine zügige Entwicklung und Bereitstellung von Flächen nicht

zu.

Damit die Kommunen bei der Entwicklung von gewerblichen Bauflächen nicht auf die Ver-

kaufsbereitschaft mitunter eines einzelnen Grundstückseigentümers angewiesen sind, soll

mit dieser Regionalplanänderung durch die Erweiterung bestehender GIB über den Hand-

lungsbedarf hinaus eine Flexibilisierung des Wirtschaftsflächenangebots auf der Ebene der

Regionalplanung erreicht werden. Hierbei handelt es sich um eine reine Angebotsplanung der

Regionalplanung an die kommunale Entwicklungsplanung, die dadurch in die Lage versetzt
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werden soll, alternative Standorte je nach aktueller Flächenverfügbarkeit zu entwickeln. Damit

ist keine unmittelbare Umsetzung der GIB intendiert, da im Bauleitplanverfahren Ziel 6.1-1

LEP NRW zur Anwendung kommt. Diese Angebotsplanung erfordert eine Konkretisierung im

Zuge der kommunalen Bauleitplanung, d.h. mit Blick auf die übergeordnete Zielsetzung des

Landesentwicklungsplanes (LEP) NRW, Ziel 6.1-1 erfolgt eine bedarfsgerechte und flächen-

sparende Darstellung von Wirtschaftsflächen im Flächennutzungsplan. Eine bedarfsgerechte

und flächensparende Entwicklung ist sowohl seitens der Regionalplanung, als auch seitens

der Bauleitplanung sicher zu stellen.

Dies erfolgt gemäß § 34 Abs. 1 Landesplanungsgesetz (LPlG). Dieses Änderungsverfahren

weicht von der bisherigen Verfahrensweise zur Festlegung von GIB im Regionalplan ab. Die

Zielsetzung des Vorgehens ist oben beschrieben, bedeutet aber für das nachfolgende Ver-

fahren der Bauleitplanung keine Veränderung, da auf dieser Ebene ein Entwicklungsrahmen

(bauleitplanerischer Handlungsbedarf) klar definiert ist. Lediglich ein zeitaufwändiges Regio-

nalplanänderungsverfahren erübrigt sich, sollte die Kommune bei der Planentwicklung fest-

stellen, dass eine Grundstücksverfügbarkeit nicht gegeben ist.

Mit den beiden Flächen A und B sollen im Bereich Soest / Bad Sassendorf neue Angebote

für unterschiedliche gewerblich-industrielle Nutzungen geschaffen werden. Zielsetzung der

GIB ist es, ein Angebot für emittierende Betriebe zu schaffen. Die Erweiterung des GIB „Soest

Südost“ ermöglicht die Ansiedlung größerer Betriebe und soll die Entwicklung eines interkom-

munalen Gewerbegebietes vorbereiten, während die Erweiterung des GIB „Lohner Klei“ im

Bereich der Gemeinde Bad Sassendorf vorrangig der Ansiedlung und Erweiterung kleiner

Betriebe dient. Sowohl die Stadt Soest als auch die Gemeinde Bad Sassendorf haben bereits

Anfragen nach gewerblichen Bauflächen, die derzeit nicht gedeckt werden können.

1.4. Begründung der Standortwahl und Alternativen
Im Rahmen des Antrages auf Änderung des rechtskräftigen Regionalplanes haben die Stadt

Soest und die Gemeinde Bad Sassendorf einen Vorschlag zu Lage und Abgrenzung der Än-

derung bei der Bezirksregierung Arnsberg als zuständige Regionalplanungsbehörde einge-

reicht.

Wesentliche Kriterien für die Auswahl der Standorte sind:

1) der unmittelbare Anschluss an einen bestehenden GIB bzw. eine gewerbliche Baufläche,

2) gute Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz

3) die räumliche (interkommunale) Konzentration der GIB sowie
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4) weitgehender Ausschluss von naturräumlichen Restriktionen.

Die Stadt Soest und die Gemeinde Bad Sassendorf möchten dem Grundsatz 6.3-4 des LEP

„Interkommunale Zusammenarbeit“ bzw. dem Grundsatz 6 des Regionalplanes „Regionale

Kooperation“ folgend ihre regionale Kooperation ausbauen und gemeinsam ein interkommu-

nales Gewerbegebiet entwickeln. Hierzu wird seitens der Kommunen die Fläche A für eine

Änderung des Regionalplanes vorgeschlagen. Ein Teil dieser Fläche liegt auf Soester Gebiet

und der andere auf Bad Sassendorfer Gebiet. Zudem schließt die Fläche A an den bereits im

Bestand entwickelten GIB im Soester Südosten an. Im Umfeld ist somit bereits eine gewerb-

lich-industrielle Vorprägung vorhanden und mit der Autobahnanschlussstelle Soest-Ost eine

sehr gute Anbindung an das überregionale Verkehrsnetz gegeben. Zudem war die Fläche A

bereits vormals im Regionalplan 1996 (damals noch Gebietsentwicklungsplan) als GIB dar-

gestellt. Da die Fläche sich in der Vergangenheit aufgrund der nicht vorhandenen Grund-

stücksverfügbarkeit nicht entwickeln ließ, wurde schließlich die Darstellung als GIB bei der

Fortschreibung des Regionalplans im Jahr 2012 aufgegeben. Inzwischen ist die Grundstücks-

verfügbarkeit neu zu bewerten, sodass hier die Chance einer gewerblich-industriellen Ent-

wicklung erkannt wird.

Im Gemeindegebiet von Bad Sassendorf besteht lediglich am „Lohner Klei“ (Fläche B) ein

GIB. Die Erweiterung des vorhandenen Standortes ist der Entwicklung neuer Standorte im

Gemeindegebiet vorzuziehen, da so eine Konzentration am Standort erfolgen kann und an-

dere sensiblere Bereiche des Kurortes Bad Sassendorf nicht durch die Ansiedlung gewerb-

lich-industrieller Nutzungen gestört werden. Somit stehen alternative Standorte im Gemein-

degebiet von Bad Sassendorf nicht zur Verfügung. Südlich des Plangebietes (Fläche B) ist

bereits der vorhandene Bereich für gewerblich-industrielle Nutzungen entwickelt. Im Norden

des Plangebietes sind zudem weitere gewerbliche Strukturen vorhanden.

Ausgehend von den Kriterien der Standortwahl konnten im Stadtgebiet von Soest zwei alter-

native Flächen für die Entwicklung eines Bereichs für gewerblich-industrielle Nutzungen iden-

tifiziert werden.

Als erste Alternative könnte im Stadtgebiet von Soest der bestehende GIB im Südosten der

Stadt auch südwestlich der Niederbergheimer Straße um ca. 25 ha erweitert werden. Diese

Erweiterungsalternative „Soest-Südost/westlich K77 (Fläche 1) schließt ebenfalls an den be-

reits bestehenden GIB an.
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Eine weitere Erweiterungsalternative „Soest-Sternpark“ (Fläche 2) befindet sich südlich der

Emdenstraße zwischen dem Deiringser Weg im Westen und den vorhandenen gewerblichen

Strukturen im Osten. Diese Fläche umfasst lediglich rd. 15 ha. Die Fläche schließt an den im

Regionalplan festgelegten ASB der Stadt Soest an. Ein unmittelbarer Anschluss an einen

bestehenden GIB ist in diesem Fall nicht gegeben, gleichwohl schließen östlich der Erweite-

rungsalternative 2 gewerbliche Nutzungen an.

Die beiden Alternativen waren ebenso wie die Erweiterung des GIB SoestSüdost Inhalt des

Scoping-Verfahrens gemäß § 34 Verordnung zur Durchführung des LPlG (LPLG DVO). Im

Rahmen des Scoping wurden keine weiteren „anderweitig in Betracht kommenden Planungs-

möglichkeiten“ (Alternativen) seitens der betroffenen öffentlichen Stellen benannt. In der vor-

liegenden Begründung als auch im Umweltbericht werden neben der Vorzugsvariante die bei-

den o.g. Alternativen vertieft geprüft.
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2. Rechtliche Rahmenbedingungen und planerische Vorgaben

2.1. Landes- und Regionalplanung
Landesentwicklungsplan

Der Landesentwicklungsplan NRW stuft die Stadt Soest gemäß dem System der zentralen

Orte als Mittelzentrum und die Gemeinde Bad Sassendorf als Grundzentrum ein.

Regionalplan

Der rechtskräftige Regionalplan der Bezirksregierung Arnsberg „Teilabschnitt Kreis Soest und

Hochsauerlandkreis“ legt die Fläche A und Fläche B jeweils als Allgemeine Freiraum- und

Agrarbereiche (AFAB) fest. Die Fläche B am „Lohner Klei“ ist zudem mit der Freiraumfunktion

Bereich für den Grundwasser- und Gewässerschutz (BGG) überlagert. Die beiden Alternati-

ven sind im Regionalplan ebenfalls als AFAB festgelegt.

2.2. Bauleitplanung
Fläche A (Erweiterung Soest Südost)

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Soest sind die auf Soester Stadtgebiet liegen-

den Flächenanteile an der Fläche A zum überwiegenden Teil als Flächen für die Landwirt-

schaft dargestellt. Die Flächenanteile im Gemeindegebiet Bad Sassendorf sind analog hierzu

ebenfalls als Flächen für die Landwirtschaft dargestellt.

Die Stadt Soest und die Gemeinde Bad Sassendorf streben jeweils für Ihre Flächenanteile an

der Fläche A künftig die Darstellung von gewerblichen Bauflächen auf Ebene des jeweiligen

Flächennutzungsplanes an.

Fläche B (Erweiterung Lohner Klei)

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Bad Sassendorf ist die Fläche B überwie-

gend als Fläche für die Landwirtschaft und im Süden ca. 3 ha als gewerbliche Baufläche dar-

gestellt. Die Gemeinde Bad Sassendorf strebt künftig die Darstellung von gewerblichen Bau-

flächen auf Ebene des Flächennutzungsplanes an.

Erweiterungsalternative 1 (Soest-Südost/westlich K77)

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Soest sind die Flächen der Erweiterungsalter-

native 1 überwiegend als Flächen für die Landwirtschaft dargestellt. Lediglich im nördlichen

Bereich des Plangebietes sind Grünflächen überlagert mit der Darstellung von Flächen mit

wasserrechtlichen Festsetzungen mit der Zweckbestimmung Hochwasserrückhaltebecken

dargestellt.
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Erweiterungsalternative 2 (Soest-Sternpark)

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Soest sind die Flächen der Erweiterungsalter-

native 2 als Flächen für die Landwirtschaft dargestellt. Zudem verläuft durch das Plangebiet

in Nord-Süd-Richtung ein Wanderweg, dieser ist ebenfalls im Flächennutzungsplan darge-

stellt.

2.3. Schutzkategorien nach Fachgesetzen
Naturschutzrecht

Das Plangebiet (Fläche A und B) ist nicht Bestandteil eines Naturschutz- oder FFH-Gebietes.

Nördlich der Fläche A sowie westlich der Fläche B schließt jedoch das Landschaftsschutzge-

biet (LSG-4315-0009) an. Im Umfeld der Fläche A liegt das Vogelschutzgebiet Hellwegbörde

mit der Kennung DE-4415-401. Zudem grenzt das Vogelschutzgebiet Hellwegbörde unmittel-

bar an die Fläche B an. Das Plangebiet liegt gemäß dem Vogelschutzmaßnahmenplan nicht

in einem prioritären Maßnahmenraum. Allerdings grenzt es im Osten unmittelbar an einen

prioritären Maßnahmenraum zur Lebensraumverbesserung für die Gilde Ackervögel „Feldflur

Lohner Klei – Schallern“ an.

Gemäß der Karte zur Hellwegbörden-Vereinbarung ist das Plangebiet als „Interessensgebiet

für Siedlungsentwicklung“ ausgewiesen. Die im Osten und Westen angrenzenden Flächen im

Untersuchungsraum liegen in einem Kernfreiraum. Im Zuge des Planverfahrens wurde daher

eine Natura2000-Vorprüfung jeweils für die Flächen A5 und B6 durchgeführt.

Die naturschutzrechtlichen Planungsvorgaben sind zudem ausführlich im Umweltbericht – Ka-

pitel 2 dargelegt.

Wasserrecht

Im Bereich der Fläche A und Fläche B sind keine Oberflächengewässer vorhanden. Die Flä-

che B befindet sich in der Schutzzone III des Heilquellenschutzgebietes Bad Sassendorf. In

der Heilquellenschutzgebietsverordnung 21.09.1987 sind Verbots- und Genehmigungstatbe-

stände aufgeführt. Diese Verbots- und Genehmigungstatbestände stehen einer Festlegung

als gewerblich-industriellen Bereich nicht grundsätzlich entgegen.

5 Büro Stelzig: FFH-Verträglichkeitsvorprüfung zur 9. Änderung des Regionalplans Arnsberg TA Kreis Soest und Hoch-
sauerlandkreis im Gebiet der Gemeinde Bad Sassendorf – Plangebiet „Südost“, Soest, April 2021
6 Büro Stelzig FFH-Verträglichkeitsvorprüfung zur 9. Änderung des Regionalplans Arnsberg TA Kreis Soest und Hoch-
sauerlandkreis im Gebiet der Gemeinde Bad Sassendorf – Plangebiet „Lohner Klei“, Soest, April 2021
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Unmittelbar nördlich der Erweiterungsalternative 1 verläuft die Schledde als Oberflächenge-

wässer. Die Erweiterungsalternative 2 wird im westlichen Bereich durch einen Graben tan-

giert. Die wasserrechtlichen Planungsvorgaben sind zudem ausführlich im Umweltbericht –

Kapitel 2 dargelegt.

Immissionsschutzrecht

Die Fläche A ist im südlichen Bereich in Richtung der Bundesautobahn A 44 sowie entlang

Bundesstraße B 475 durch Verkehrslärm vorbelastet. Die Lärmkartierung 2017 zeigt, dass

der 24h-Pegel im Plangebiet nur im Süden bei maximal rd. 60-65 dB(A) liegt. Rd. 70 m von

der Bundesstraße B 475 abgerückt liegt der 24h-Pegel bei rd. 55-60 dB(A). Die Sanierungs-

werte von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts können somit im Zuge der nachgelagerten

Bauleitplanung der jeweiligen Kommune eingehalten werden. Zudem ist das Plangebiet durch

Gewerbelärm aus den angrenzenden GIB bereits vorgeprägt, Einschränkungen, die jedoch

eine Nutzung als gewerblich-industriellen Bereich (GIB) ausschließen, sind nicht zu erwarten.

Für die Fläche B sind keine erheblichen Lärmvorbelastungen durch Straßenverkehrslärm auf-

grund der Lärmkartierung 2017 bekannt. Durch die angrenzende gewerbliche Nutzung kann

grundsätzlich Gewerbelärm auf die Flächen des Plangebiets (Fläche B) einwirken.

Die Erweiterungsalternative 2 ist gemäß der Lärmkartierung 2017 nicht wesentlich durch Stra-

ßenverkehrslärm vorbelastet. Lediglich von der nördlich gelegenen Straße wirken Lärmimmis-

sionen auf das Plangebiet ein. Durch die östlich angrenzenden gewerblichen Nutzungen kön-

nen auf das Plangebiet Lärmimmissionen einwirken.

Für die Erweiterungsalternative 1 zeigt die Lärmkartierung 2017, dass Verkehrslärm insbe-

sondere von der angrenzenden Bundesautobahn A 44 auf das Plangebiet einwirkt. Im unmit-

telbaren Nahbereich zur Autobahn liegt der 24h-Pegel bei rd. 70dB(A). Nach Norden nimmt

die Lärmbelastung mit größerem Abstand zur Bundesautobahn A 44 deutlich ab. Zudem kön-

nen durch die östlich angrenzenden gewerblichen Nutzungen Lärmimmissionen auf das Plan-

gebiet einwirken.
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3. Umweltprüfung

3.1. Aufgabe der Umweltprüfung
Gemäß § 8 ROG i.V. mit § 34 LPlG DVO ist bei der Aufstellung von Raumordnungsplänen

eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen

des Raumordnungsplanes auf die Schutzgüter

- Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und biologi-

sche Vielfalt,
- Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft,

- Kulturgüter und sonstige Sachgüter,

- sowie die Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgütern

zu ermitteln und in einem Umweltbericht frühzeitig zu beschreiben und zu bewerten sind.

Zentrales Element der Umweltprüfung ist demzufolge eine Beschreibung der Umweltauswir-

kungen. Hierzu gehören eine Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustandes (Ba-

sisszenario) einschließlich der Umweltmerkmale, die erheblich beeinflusst werden und eine

Prognose über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung

der Planung sowie eine Übersicht über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfüh-

rung der Planung.

Dabei ist im Rahmen der Umweltprüfung auch die Stellung des Regionalplans in der Pla-

nungshierarchie zu berücksichtigen. Der Regionalplan ist im Maßstab 1:50.000 erstellt, ent-

sprechend generalisiert und vereinfacht sind die Darstellungen. Analog hierzu enthält die vor-

liegende Umweltprüfung zur 9. Regionalplanänderung ausschließlich generalisierte Darstel-

lungen der erheblichen Umweltauswirkungen. Somit wird in der vorliegenden Umweltprüfung

auf die zentralen und übergeordneten Ziele je Schutzgut abgestellt, sodass der Maßstabs-

ebene des Regionalplans Rechnung getragen werden kann. Vertiefende Prüfungen erfolgen

auf den nachgelagerten Planungsebenen.

Zur Vermeidung von Festlegungen, die in nachgelagerten Planverfahren aus Artenschutz-

gründen nicht umgesetzt werden können, sind auf der Ebene des Regionalplans insbeson-

dere die sogenannten verfahrenskritischen Vorkommen planungsrelevanter Arten zu betrach-

ten. Verfahrenskritische Vorkommen von planungsrelevanten Arten sind gemäß den Informa-

tionen des LANUV durch die vorliegende Planung nicht betroffen.
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Der Umweltbericht7 fasst die Ergebnisse der Umweltprüfung zusammen, dabei werden auch

die Alternativen 1 und 2 betrachtet. Die Umweltbelange werden im Zuge des weiteren Plan-

verfahrens berücksichtigt.

3.2. Scoping
Gemäß § 8 Abs. 1 ROG wurden im Rahmen des Scoping die öffentlichen Stellen, deren um-

welt- und gesundheitsbezogenen Aufgabenbereiche von den Umweltauswirkungen des

Raumordnungsplanes berührt werden können, beteiligt. Entsprechend wurde der Untersu-

chungsraum (inklusive der Alternativen 1 und 2) und der Detaillierungsgrad der Umweltprü-

fung abgestimmt. Das Konsultationsverfahren zum Scoping wurde mit Schreiben vom

05.11.2018 mit Frist bis zum 06.12.2018 eingeleitet. Die Ergebnisse sind in die Umweltprü-

fung und somit auch in den Umweltbericht eingeflossen.

3.3. Klimafolgeanpassungskonzept
Die Stadt Soest und die Gemeinde Bad Sassendorf haben im Rahmen der 9. Änderung des

Regionalplans Arnsberg Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauerlandkreis ein Klimafolgean-

passungskonzept8 erarbeiten lassen, das mit der Versiegelung des vorliegenden Freiflächen-

Klimatops durch die Entwicklung eines GIB umgeht. Zweck ist es, grundsätzlich angestrebte

Maßnahmen zur Klimaanpassung zu erörtern, die aufgrund der übergeordneten Planungs-

ebene und dementsprechend fehlenden Detaillierung im Rahmen der Regionalplanung nicht

konkret dargestellt werden können.

Bereits im Klimaanpassungskonzept der Stadt Soest9 sind Zielvorgaben für die Belastungs-

gebiete der Gewerbe- und Industrieflächen enthalten, die auch bei der Neuplanung zu be-

rücksichtigen sind. Dies greift das Klimafolgeanpassungskonzept für die 9. Änderung des Re-

gionalplans Arnsberg auf und führt konkrete Maßnahmen an, um die zu erwartenden Beein-

trächtigungen des Schutzgutes Klima und Luft abzumildern. Die genannten Maßnahmen wer-

den auf Ebene der Bauleitplanung konkretisiert.

Im Handlungsfeld Städtebau/Freiraumgestaltung lauten die Maßgaben zur Verringerung der

Hitzeentwicklung:

7 Büro Stelzig: Umweltbericht gemäß § 8 Raumordnungsgesetz, 9. Änderung des Regionalplanes Arnsberg, Teilabschnitt
Kreis Soest und Hochsauerlandkreis im Gebiet der Stadt Soest und der Gemeinde Bad Sassendorf, Soest, Mai 2021.

8 Büro Stelzig: Stadt Soest, Gemeinde Bad Sassendorf; Klimafolgeanpassungskonzept zur Entwicklung von GIB-Flächen
im Rahmen der 9. Änderung des Regionalplanes Arnsberg, Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauerlandkreis im Gebiet
der Stadt Soest und der Gemeinde Bad Sassendorf, Soest, Januar 2021.
9 Geographisches Institut der Ruhr-Universität Bochum: Endbericht zum Klimaschutzteilkonzept „Anpassung an den
Klimawandel“ für die Stadt Soest, Bochum, 2016.
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- die Versiegelung auf das notwendige Maß zu beschränken und gleichzeitig die Fläche in-

tensiv nutzen,

- Befestigungen von Wegeflächen (Fuß- und Radwege, Stellplätze) sickerfähig halten,

- vorhandene Gehölzbestände umfangreich erhalten und neu schaffen

- Gebäudebegrünung festsetzen sowie

- Baumaterial mit geringer Wärmeabstrahlung verwenden.

Die Maßnahmen im Handlungsfeld Energieeffizienz zielen vor allem auf die Steigerung der

Energieeffizienz und die Verringerung des absoluten Energiebedarfs ab (z.B. Aufbau Nah-

wärmenetz, Solarthermie und Wärmespeicher, energieeffiziente Bauweise nach KfW-Stan-

dard).

Im Handlungsfeld nachhaltige Mobilität soll durch die Maßnahmen eine effiziente, sichere so-

wie sozial-, stadt- und umweltverträgliche Abwicklung der vom Gewerbegebiet ausgehenden

Verkehrsströme erreicht werden (z.B. durch ein betriebliches Mobilitätsmanagement, Ausbau

der Radwege- und E-Ladeinfrastruktur).

3.4. Kompensationskonzept
Die Stadt Soest und die Gemeinde Bad Sassendorf haben im Rahmen der 9. Änderung des

Regionalplans Arnsberg Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauerlandkreis ein Kompensati-

onskonzept10 erarbeiten lassen, das mit der Inanspruchnahme freier Flächen für die Landwirt-

schaft zugunsten der Entwicklung eines GIB umgeht. Da aufgrund der fehlenden Detaillierung

auf der Regionalplanungsebene erforderliche Vermeidungs-, Minimierungs- bzw. Ausgleichs-

maßnahmen nicht konkret dargestellt werden können, nennt und erläutert das Konzept Maß-

nahmen, die im Rahmen der Bauleitplanung Berücksichtigung finden sollen.

Zuvorderst handelt es sich dabei um Maßnahmen zur Reduzierung des Eingriffes im Planbe-

reich, wie z.B. die Beschränkung der Versiegelung auf das notwendige Maß, die Eingrünung

mit standorttypischen Gehölzen, der Erhalt vorhandener Baumbestände und Schaffung neuer

linearer und punktueller Strukturen zur Erhöhung der biologischen Vielfalt, die Herstellung von

Versickerungsmöglichkeiten, die Festsetzung von Gebäudebegrünung, die Festlegung und

Umsetzung von geeigneten Maßnahmen, um das Auslösen von artenschutzrechtlichen Ver-

botstatbeständen und erheblichen Beeinträchtigungen des benachbarten Vogelschutzgebie-

tes „Hellwegbörde“ (DE-4415-401) zu vermeiden etc.

10 Büro Stelzig: Stadt Soest, Gemeinde Bad Sassendorf; Kompensationskonzept zur 9. Änderung des Regionalplanes
Arnsberg, Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauerlandkreis im Gebiet der Stadt Soest und der Gemeinde Bad Sassen-
dorf, Soest, Januar 2021.
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Für artenschutzrechtliche Kompensations- oder auch (vorgezogene) Ausgleichsmaßnahmen

sollen möglichst wenig landwirtschaftlich genutzte Flächen herangezogen werden. Daher ist

die Benennung von Grundstücken und Kompensationsmaßnahmen als exemplarische Bei-

spiele für die Eingriffsregelung eine weitere Maßgabe des Konzepts.

Die geplanten Maßnahmen entsprechen insofern einem multifunktionalen Ansatz, als das auf

einer Fläche Beeinträchtigungen verschiedener Funktionen kompensierbar sind. So ergeben

sich bspw. im Zuge einer Extensivierung von Flächen auch positive Auswirkungen insbeson-

dere auf die Schutzgüter Boden und Landschaft.

3.5. Ergebnis der Umweltprüfung
Aufgrund der rechtlichen und tatsächlichen Rahmenbedingungen für die Planung von Ge-

werbe- und Industriegebieten wurden im Rahmen des Regionalplanänderungsverfahrens für

die Erweiterung des GIB „Soest Südost“ (Fläche A) zwei Alternativflächen ermittelt. Zu der

GIB-Erweiterung „Lohner Klei“ wurde keine sinnvolle Alternative innerhalb der Gemeinde Bad

Sassendorf gesehen. Auch von den im Scoping-Verfahren beteiligten öffentlichen Stellen wur-

den keine weiteren in Betracht kommende Planungsmöglichkeiten benannt (siehe Kapitel

1.4).

Die vier betrachteten Flächen (Fläche A, B und Alternativen in Soest) sind im Bestand vor

allem landwirtschaftlich geprägt, hinzu kommen eingestreute Gehölze. Die Flächen sind durch

die angrenzenden Gewerbe- und Industriegebiete bzw. Wohngebiete sowie durch die angren-

zenden Verkehrstrassen bereits vorbelastet. Die Erweiterungsalternative 2 wird zudem von

einer Hochspannungsfreileitung gequert. An die Fläche B grenzt das Vogelschutzgebiet Hell-

wegbörde an.

Die Ergebnisse der Umweltprüfung zeigen, dass alle vier Flächen nicht ohne teilweise erheb-

liche Auswirkungen auf die Umwelt umzusetzen sind. Im Folgenden sind die entscheidungs-

relevanten Ergebnisse des Umweltberichts bezogen auf die jeweiligen Flächen zusammen-

gefasst:
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Fläche A (Erweiterung „Soest Südost“)

Die Teilfläche A umfasst rd. 35 ha und bildet eine Erweiterung des bereits bestehenden GIB

„SoestSüdost“. Im Ergebnis der Umweltprüfung werden die Auswirkungen auf die folgenden

Schutzgüter als erheblich eingestuft:

- Schutzgut Mensch (Kriterium Wohnen)

- Schutzgut Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt (Kriterium Planungsrelevante Arten)

- Schutzgut Fläche (Kriterium Flächenumwandlung)

- Schutzgut Boden (Kriterien Schutzwürdige Böden, Natürliche Böden)

- Schutzgut Landschaft (Kriterium Landschaftsbild)

- Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter (Kriterien Bedeutsame Kulturlandschafts-

bereiche, Historische Stadt-/ Ortskerne/ prägende historische Siedlungen/ bedeut-

same bzw. historische Sichtbeziehungen, Landwirtschaftliche Nutzflächen).

Weitergehende Details zur Beurteilung der einzelnen Schutzgüter können dem Umweltbericht

sowie der entsprechenden FFH-Vorprüfung entnommen werden.

Fläche B (Erweiterung „Lohner Klei“)

Die Fläche B umfasst rd. 13 ha und bildet eine Erweiterung des bereits bestehenden GIB

„Lohner Klei“. Im Ergebnis der Umweltprüfung werden die Auswirkungen auf die folgenden

Schutzgüter als erheblich eingestuft:

- Schutzgut Fläche (Kriterium Flächenumwandlung)

- Schutzgut Boden (Kriterien Schutzwürdige Böden, Natürliche Böden)

- Schutzgut Wasser (Kriterium Wasserschutzgebiete inkl. Heilquellen)

- Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter (Kriterium Landwirtschaftliche Nutzflächen).

Weitergehende Details zur Beurteilung der einzelnen Schutzgüter können dem Umweltbericht

sowie der entsprechenden FFH-Vorprüfung entnommen werden.
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Alternative 1 („Soest-Südost/ westlich K77“)

Die Alternative 1 umfasst ca. 25 ha. Im Ergebnis der Umweltprüfung werden die Auswirkun-

gen auf die folgenden Schutzgüter als erheblich eingestuft:

- Schutzgut Mensch (Kriterium Wohnen)

- Schutzgut Fläche (Kriterium Flächenumwandlung)

- Schutzgut Boden (Kriterien Schutzwürdige Böden, Natürliche Böden)

- Schutzgut Landschaft (Kriterium Landschaftsbild)

- Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter (Kriterium Landwirtschaftliche Nutzflächen).

Weitergehende Details zur Beurteilung der einzelnen Schutzgüter können dem Umweltbericht

entnommen werden.

Alternative 2 („Soest-Sternpark“)

Die Alternative 2 umfasst rd. 13 ha. Im Ergebnis der Umweltprüfung werden die Auswirkungen

auf die folgenden Schutzgüter als erheblich eingestuft:

- Schutzgut Mensch (Kriterium Wohnen)

- Schutzgut Fläche (Kriterium Flächenumwandlung)

- Schutzgut Boden (Kriterien Schutzwürdige Böden, Natürliche Böden)

- Schutzgut Klima/ Luft (Klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume)

- Schutzgut Landschaft (Kriterium Landschaftsbild)

- Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter (Kriterium Landwirtschaftliche Nutzflächen).

Weitergehende Details zur Beurteilung der einzelnen Schutzgüter können dem Umweltbericht

entnommen werden.
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4. Raumordnerische Gesamtbewertung des Vorhabens / der Planungsabsicht

4.1. Vereinbarkeit mit den Erfordernissen der Raumordnung
Im Rahmen des angestrebten Aufstellungsbeschlusses sind die Ziele und Grundsätze des

jeweils gültigen Landesentwicklungsplans Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) zu beachten bzw.

zu berücksichtigen. Der seit Februar 2017 rechtskräftige Landesentwicklungsplan Nordrhein-

Westfalen wurde geändert. Die Änderung tritt am Tag nach der am 5. August 2019 erfolgen-

den Veröffentlichung im Gesetzes- und Verordnungsblatt in Kraft. Der ab dem 06.08.2019

geltende LEP NRW besteht nunmehr aus der Fassung von 2017 und ihrer Änderung aus dem

Jahre 2019.

Gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 Raumordnungsgesetz (ROG) sind Ziele der Raumordnung: „verbind-

liche Vorgaben in Form von räumlich und sachlich bestimmten oder bestimmbaren, vom Trä-

ger der Raumordnung abschließend abgewogenen textlichen oder zeichnerischen Festlegun-

gen in Raumordnungsplänen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums“.

Gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG sind Grundsätze der Raumordnung: Aussagen zur Entwicklung,

Ordnung und Sicherung des Raums als Vorgaben für nachfolgende Abwägungs- oder Ermes-

sensentscheidungen; Grundsätze der Raumordnung können durch Gesetz oder als Festle-

gungen in einem Raumordnungsplan aufgestellt werden.

Während die Grundsätze der Raumordnung gegeneinander und untereinander abzuwägen

sind, sind die Ziele der Raumordnung gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG verbindliche Vorgaben.

Die Ziele der Raumordnung sind zu beachten und können durch planerische Abwägung oder

Ermessensausübung nicht überwunden werden (vgl. §§ 4 und 5 ROG).

Im nachfolgenden werden die für die angestrebte 9. Änderung des Regionalplanes relevanten

Ziele und Grundsätze des Landesentwicklungsplanes Nordrhein-Westfalen sowie des Regio-

nalplanes dargelegt und die Flächen des Plangebietes (Fläche A und B) sowie die Alternati-

ven 1 und 2 anhand dieser Ziele und Grundsätze überprüft.



Seite 24 von 47

Ziel 2-1 LEP NRW i.V.m. Grundsatz 6.1-3 LEP NRW und Grundsatz 6.1-5 LEP sowie Ziel 2

Abs. 1 Regionalplan

Ziel 2-1 LEP NRW „Zentralörtliche Gliederung“
„Die räumliche Entwicklung im Landesgebiet ist auf das bestehende, funktional gegliederte
System Zentraler Orte auszurichten.“

Grundsatz 6.1-3 LEP NRW „Leitbild dezentrale Konzentration“
„Die Siedlungsstruktur soll dem Leitbild der "dezentralen Konzentration" entsprechend weiter-
entwickelt werden. Dabei ist die zentralörtliche Gliederung zugrunde zu legen.“

Grundsatz 6.1-5 LEP NRW „Leitbild nachhaltige europäische Stadt“
„Die Siedlungsentwicklung soll im Sinne der "nachhaltigen europäischen Stadt" kompakt ge-
staltet werden und das jeweilige Zentrum stärken. Regional- und Bauleitplanung sollen durch
eine umweltverträgliche, geschlechtergerechte und siedlungsstrukturell optimierte Zuordnung
von Wohnen, Versorgung und Arbeiten zur Verbesserung der Lebensqualität und zur Redu-
zierung des Verkehrsaufkommens beitragen.
Große Siedlungsbereiche sollen siedlungsstrukturell und durch ein gestuftes städtisches Frei-
flächensystem gegliedert und aufgelockert werden. Dies soll auch Erfordernisse zur Anpas-
sung an den Klimawandel erfüllen. Orts- und Siedlungsränder sollen erkennbare und raum-
funktional wirksame Grenzen zum Freiraum bilden.“

Ziel 2 Absatz 1 Regionalplan „Entwicklung der Siedlungsstruktur“
„Das vorhandene polyzentrische Städtesystem im Plangebiet ist gemäß der Leitvorstellung
der dezentralen Konzentration zu erhalten und weiter zu entwickeln. Die Siedlungsstruktur ist
in Ausrichtung auf das zentralörtliche Gliederungssystem des LEP NRW weiter zu entwickeln
und auf die gemeindlichen Siedlungsschwerpunkte zu konzentrieren.“

Der LEP NRW stuft die Stadt Soest als Mittelzentrum und die Gemeinde Bad Sassendorf als

Grundzentrum ein. Die Einstufung bezieht sich dabei auf das gesamte Stadt- bzw. Gemein-

degebiet. Eine weitergehende Feinsteuerung von sogenannten Siedlungsschwerpunkten er-

folgt auf Ebene des Regionalplans. Gemäß Ziel 2 Abs. 1 des Regionalplans hat sich die Sied-

lungsentwicklung auf diese Siedlungsschwerpunkte zu konzentrieren.

Die angestrebte geänderte Festlegung auf den Flächen A und B sowie die Alternativen (1 und

2) beachten die zuvor genannten Ziele sowie die Grundsätze 6.1-3 und 6.1-5. Die Stadt Soest

verfügt über ein attraktives Angebot an öffentlichen und privaten Versorgungs- und Dienst-

leistungseinrichtungen und ist zugleich ein regionales Arbeitsmarktzentrum. Bad Sassendorf

als Grundzentrum verfügt über Einrichtungen zur Deckung des täglichen Bedarfs und bietet

seiner Bevölkerung eine Grundausstattung an sozialer und technischer Infrastruktur. Durch

die Ausweisungen der GIB im unmittelbaren Siedlungszusammenhang wird eine kompakte

Struktur beibehalten, die jeweils im funktionalen Austausch mit den angrenzenden Nutzungen

und den Angeboten der Stadt Soest bzw. der Gemeinde Bad Sassendorf steht. Insbesondere
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die Fläche A, welche auf Soester sowie Bad Sassendorfer Gebiet jeweils den vorhandenen

GIB erweitert, rundet die vorhandene Siedlungsstruktur ab. Die Infrastrukturfolgekosten für

die Ver- und Entsorgung sowie das Verkehrsaufkommen können auf diese Weise gegenüber

einer dispersen Siedlungsstruktur geringer gehalten werden.

Mit der 9. Änderung des Regionalplanes wird die weitere gewerblich-industrielle Siedlungs-

entwicklung auf jeweils ein funktionsfähiges Mittel- und Grundzentrum gelenkt – auch im

Sinne der „nachhaltigen europäischen Stadt“, die auf eine Mischung von unterschiedlichen

Nutzungen abzielt - und diese in ihrer jeweiligen Funktion weiter stärkt. Die Siedlungsentwick-

lung wird bewusst gesteuert und die Entwicklung gewerblich-industrieller Bereiche auf die Er-

weiterung bestehender GIB ausgerichtet.

Grundsatz 6.1-6 LEP NRW „Vorrang der Innenentwicklung“
„Planungen und Maßnahmen der Innenentwicklung haben Vorrang vor der Inanspruchnahme
von Flächen im Außenbereich. Die gezielte Erhaltung und Neuschaffung von Freiflächen im
Innenbereich aus städtebaulichen Gründen ist hiervon unbenommen.

Dem Grundsatz der Innenentwicklung wird von der Stadt Soest als auch der Gemeinde Bad

Sassendorf in den letzten Jahren durch effiziente Lückenschließungen verstärkt Rechnung

getragen. Beide Kommunen verfügen über keine Flächen im Innenbereich, die eine Eignung

für eine gewerblich-industrielle Nutzung aufweisen. Grundsätzlich erfolgen die Erweiterungen

im Rahmen der 9. Änderung des Regionalplanes im unmittelbaren Anschluss an bereits vor-

handene GIB und damit an den Siedlungszusammenhang, um eine kompakte Siedlungsstruk-

tur zu erhalten. Hierdurch ist es möglich, teilweise auf vorhandene Anschlüsse der techni-

schen und verkehrlichen Infrastruktur zurückzugreifen. Insbesondere die Fläche A kann an

die vorhandenen Infrastrukturen angeschlossen werden.
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Ziel 3-1 LEP NRW i.V.m. Grundsatz 3-3 LEP NRW und Ziel 4 Regionalplan i.V.m.      Grund-

satz 8

Ziel 3-1 LEP NRW „32 Kulturlandschaften“
„Die Vielfalt der Kulturlandschaften und des raumbedeutsamen kulturellen Erbes ist im besie-
delten und unbesiedelten Raum zu erhalten und im Zusammenhang mit anderen räumlichen
Nutzungen und raumbedeutsamen Maßnahmen zu gestalten. Dabei ist die in Abbildung 2
dargestellte Gliederung des Landes in 32 historisch gewachsene Kulturlandschaften zu
Grunde zu legen. In den Regionalplänen sind für die Kulturlandschaften jeweils kulturland-
schaftliche Leitbilder zur Erhaltung und Entwicklung ihrer prägenden Merkmale festzulegen.“

Grundsatz 3-3 LEP NRW „Historische Stadtkerne, Denkmäler und andere kulturlandschaftlich
wertvolle Gegebenheiten“
„Bei der weiteren Siedlungsentwicklung sollen Struktur und Erscheinungsbild historischer
Stadt- und Ortskerne gewahrt werden.
Denkmäler und Denkmalbereiche einschließlich ihrer Umgebung und der kulturlandschaftli-
chen Raumbezüge sowie kulturhistorisch bedeutsame Landschaftsteile, Landschaftsele-
mente, Orts- und Landschaftsbilder sollen bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnah-
men im Sinne der erhaltenden Kulturlandschaftsentwicklung berücksichtigt werden. Dabei
sollen angemessene Nutzungen ermöglicht werden.“

Ziel 4 Regionalplan „Erhaltende Kulturlandschaftsentwicklung“
„Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind der Charakter der Kulturlandschaf-
ten mit ihren bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen und -elementen sowie die historisch
wertvollen Orts- und Landschaftsbilder zu bewahren und weiter zu entwickeln.“

Grundsatz 8 Regionalplan
„(1) Kulturhistorisch charakteristische Siedlungs- und Freiraumstrukturen, die das Orts- und
Landschaftsbild in besonderer Weise bestimmen bzw. durch geeignete Maßnahmen entspre-
chend aufgewertet werden können, sollen planerisch gesichert und in ihrer Funktion erhalten
und entwickelt werden. Hierzu sollen die in der Tabelle 3 aufgeführten Leitbilder berücksichtigt
werden.
(2) Bei der Abwägung über raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen - innerhalb der
bedeutsamen Kulturlandschaftsbereiche sowie - in Bereichen mit kulturlandschaftsprägenden
Orten und Objekten einschließlich ihrer Sichtbeziehungen soll den in der Tabelle 3 enthalte-
nen wertbestimmenden Merkmalen und Leitbildern ein besonderes Gewicht beigemessen
werden.“

Im LEP NRW werden Kulturlandschaften und Kulturlandschaftsbereiche in Nordrhein-West-

falen dargestellt. Die Flächen A und B sowie die Alternativen liegen demnach in der Kultur-

landschaft „Hellwegbörden“, die den offenen Charakter einer über Jahrhunderte entwickelten

Agrarlandschaft widerspiegelt (siehe Tabelle 3 des Regionalplans), und in dem aus Fachsicht
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der Archäologie bedeutsamen Kulturlandschaftsbereich „Soest-Erwitte-Hellweg“. Hierbei wer-

den auch der historische Stadtkern von Soest sowie die Salzgewinnung (Saline, Kurbäder) in

Bad Sassendorf gesondert genannt.

Für die Kulturlandschaft „Hellwegbörden“ stellen die besonderen Sichtachsen auf die Stadt-

silhouette von Soest ein bedeutsames Element dar. Dies findet sich auch unter Tabelle 3 im

Regionalplan unter den Leitbildern und Zielen wieder. Die wesentlichen Sichtachsen auf die

Stadt Soest sind der Denkmalbereichssatzung Altstadt Soest zu entnehmen. Gemäß Plan Nr.

4 dieser Satzung sind lediglich die Alternativen 1 und 2 durch entsprechende Sichtfelder tan-

giert. Die Flächen A und B unterliegen nicht diesen schützenswerten Sichtbeziehungen.

Gleichwohl ist darauf hinzuweisen, dass durch die Vorbereitung einer gewerblich-industriellen

Entwicklung der Flächen A und B die Kulturlandschaft ebenfalls beeinflusst wird. Die Umwelt-

prüfung kommt hier zu dem Ergebnis, dass die Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und

sonstige Sachgüter bei der Fläche A im Hinblick auf das Kriterium historische Sichtbeziehun-

gen als erheblich eingestuft werden. Im Zuge der Bauleitplanung sind daher entsprechende

Maßnahmen zur Minderung des Eingriffs (wie etwa Höhenbeschränkungen, Eingrünungen

etc. vorzusehen). Im Übrigen wird durch den unmittelbaren Anschluss an vorhandene GIB

eine Zersiedlung der Kulturlandschaft verhindert. Die weiteren in der Tabelle 3 des Regional-

plans genannten Leitbilder und Ziele werden im Zuge der 9. Regionalplanänderung berück-

sichtigt.

Grundsatz 4-1 LEP NRW i.V.m. Grundsatz 4-2 LEP NRW i.V.m. Grundsatz 4-3 LEP NRW

i.V.m. Grundsatz 6.1-7 LEP NRW und Grundsatz 5 Satz 1 Regionalplan

Grundsatz 4-1 LEP NRW „Klimaschutz“
„Die Raumentwicklung soll zum Ressourcenschutz, zur effizienten Nutzung von Ressourcen
und Energie, zur Energieeinsparung und zum Ausbau der erneuerbaren Energien beitragen,
um den Ausstoß von Treibhausgasen soweit wie möglich zu reduzieren.
Dem dienen insbesondere
- die raumplanerische Vorsorge für eine klimaverträgliche Energieversorgung, insbesondere
für Standorte zur Nutzung und Speicherung erneuerbarer Energien sowie für Trassen für zu-
sätzliche Energieleitungen;
- die Nutzung der Potenziale der Kraft-Wärme-Kopplung und der industriellen Abwärme;
- eine energiesparende Siedlungs- und Verkehrsentwicklung im Sinne einer Verminderung
der Siedlungsflächenentwicklung und einer verkehrsreduzierenden Abstimmung von Sied-
lungsentwicklung und Verkehrsinfrastruktur;
- die Sicherung und Vermehrung sowie nachhaltige Bewirtschaftung von Wäldern und die
Sicherung von weiteren CO2-Senken wie z. B. Mooren und Grünland.“

Grundsatz 4-2 LEP NRW „Anpassung an den Klimawandel (Klimaanpassung)“
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„Bei der Entwicklung des Raumes sollen vorsorgend die zu erwartenden Klimaänderungen
und deren Auswirkungen berücksichtigt werden. Hierzu sollen insbesondere beitragen
- die Sicherung und Rückgewinnung von Überschwemmungsbereichen,
- die Risikovorsorge in potenziellen Überflutungsbereichen,
- die Milderung von Hitzefolgen in Siedlungsbereichen durch Erhaltung von Kaltluftbahnen
sowie innerstädtischen Grünflächen, Wäldern und Wasserflächen,
- die langfristige Sicherung von Wasserressourcen sowie
- die Sicherung eines Biotopverbundsystems als Voraussetzung für die Erhaltung der Arten-
vielfalt bei sich räumlich verschiebenden Verbreitungsgebieten von klimasensiblen Pflanzen-
und Tierarten.“

Grundsatz 4-3 LEP NRW „Klimaschutzkonzepte“
„Vorliegende Klimaschutzkonzepte und den Klimaschutz betreffende Fachbeiträge sind in der
Regionalplanung zu berücksichtigen.“

Grundsatz 6.1-7 LEP NRW „Energieeffiziente und klimagerechte Siedlungsentwicklung“
„Planungen von neuen Siedlungsflächen und des Umbaus bzw. der Sanierung von Siedlungs-
gebieten sollen energieeffiziente Bauweisen, den Einsatz von Kraft-Wärme-Kopplung sowie
Möglichkeiten der passiven und aktiven Nutzung von Solarenergie und anderen erneuerbaren
Energien begünstigen.
Die räumliche Entwicklung soll die bestehende Vulnerabilität des Siedlungsraums gegenüber
Klimafolgen – insbesondere Hitze und Starkregen – nicht weiter verschärfen, sondern die
Widerstandsfähigkeit des Siedlungsraums stärken und dazu beitragen, die Auswirkungen des
Klimawandels abzumildern.“

Grundsatz 5 Satz 1 Regionalplan „Klimaschutz“
„Die räumliche Entwicklung im Plangebiet soll auch den raumbedeutsamen Aspekten des
prognostizierten Klimawandels Rechnung tragen. Dazu sind insbesondere durch die kommu-
nale Bauleitplanung, aber auch bei allen anderen raumrelevanten Planungen sowohl Maß-
nahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch Maßnahmen, die der Anpassung
an den Klimawandel dienen, zu entwickeln und umzusetzen.“

Der Klimawandel und seine Folgen stellen für die Planung eine große Aufgabe dar. Bereits

auf Ebene der Regionalplanung kann ein grundlegender Beitrag in diesem Themenfeld ge-

leistet werden. So können bewusst Siedlungsentwicklungen gelenkt und Frischluftschneisen

erhalten werden. Die Flächen A und B sowie die Alternativen befinden sich im Anschluss an

bestehende Siedlungsstrukturen. Die gewerblich-industriellen Bereiche sollen entsprechend

konzentriert werden und die bereits vorhandene Verkehrsinfrastruktur im Umfeld nutzen. Ein

weiterer Flächenverbrauch aufgrund der zu schaffenden Verkehrsinfrastruktur kann so ge-

mindert werden. Hierbei ist die Lagegunst der Fläche A mit Anbindung an das regionale und

überregionale Verkehrsnetz besonders hervorzuheben. Bei den angestrebten geänderten

Festlegungen des Regionalplans werden die Belange des Klimaschutzes beachtet, so werden
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bei der angestrebten Festlegung der Flächen A und B sowie der Alternative 1 keine Frisch-

luftschneisen überplant, das Klimaanpassungskonzept für die Stadt Soest11 wird berücksich-

tigt. Die Alternative 2 hingegen ist im Klimaanpassungskonzept als Frischluftschneise darge-

stellt, hier würde eine Festlegung als GIB somit sowohl Grundsatz 4.2 als auch 4.3 des LEP

sowie Grundsatz 5 (1) des Regionalplans widersprechen

Zudem befinden sich die Flächen A und B sowie die Alternative 2 nicht in einem Überschwem-

mungsgebiet. Lediglich an der nördlichen Grenze der Alternative 1 liegt das Überschwem-

mungsgebiet der Schledde. Erhebliche Auswirkungen sind jedoch nicht zu erwarten. Das

Überschwemmungsgebiet der Schledde ist in der nachgelagerten Bauleitplanung zu sichern.

Die oben genannten Ziele und Grundsätze werden insbesondere dadurch berücksichtigt, als

das Klimafolgeanpassungskonzept (vgl. Kapitel 3.4) Maßnahmen nennt, die auf Ebene der

Bauleitplanung durch die Stadt Soest und die Gemeinde Bad Sassendorf hinsichtlich des Kli-

maschutzes und der Klimafolgenanpassung festgesetzt werden. Hierzu zählt im Besonderen

das Handlungsfeld Städtebau/Freiraumgestaltung mit Maßnahmen zur Verringerung der Hit-

zeentwicklung und Steigerung von Aufenthaltsqualitäten, z.B. durch die Beschränkung der

Versiegelung auf das Notwendigste, die Schaffung von umfangreichen Grünstrukturen, die

Festsetzung von Gebäudebegrünung auf städtebaulicher und freiraumplanerischer Ebene.

Ein besonderes Augenmerk wird ebenfalls auf eine Steigerung der Energieeffizienz sowie die

Verringerung des absoluten Energiebedarfs gelegt, z.B. durch betriebsübergreifende Abwär-

menutzung, Blockheizkraftwerke (BHKW) und eine insgesamt energieeffiziente Bauweise

nach KfW-Standard. Eine möglichst effiziente sowie sozial-, stadt- und umweltverträgliche

Mobilität soll bspw. mit Hilfe eines betrieblichen Mobilitätsmanagements, einer guten ÖPNV-

Anbindung sowie des Ausbaus von Radwege- und E-Ladeinfrastrukturen erreicht werden. Es

gilt hierüber insgesamt den CO2-Ausstoß auf ein Minimum zu verringern. Die beispielhaft

genannten Maßnahmen sind wichtige Bausteine, um die Klimaneutralität im Jahre 2030 zu

erreichen. Hierzu hat sich die Stadt Soest per Ratsbeschluss verpflichtet (vgl. Kapitel 1.1).

Auf Basis dieser Maßnahmen sollen die Vulnerabilität des geplanten Siedlungsgebietes ge-

genüber Klimafolgen abgemildert und die Widerstandsfähigkeit gestärkt werden. Grundsätz-

lich verfügt die Bauleitplanung über weitergehende Möglichkeiten, dem Klimawandel und sei-

nen Folgen Rechnung zu tragen. Im § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB ist der Klimaschutz sowie die

Klimaanpassung explizit aufgeführt und im Zuge der Abwägung zu berücksichtigen. Die Stadt

Soest und die Gemeinde Bad Sassendorf tragen dem Klimaschutz durch die Überführung der

zuvor genannten Maßnahmen in Festsetzungen auf Ebene der Bebauungspläne Rechnung.

Grundlage ist hier die kommunale Selbstverpflichtung (vgl. Kapitel 1.1).

11 Geographisches Institut der Ruhr-Universität Bochum: Endbericht zum Klimaschutzteilkonzept „Anpassung an den
Klimawandel“ für die Stadt Soest, Bochum, 2016.
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Ziel 2-3 LEP NRW i.V.m. Ziel 6.1-1 LEP NRW und Ziel 7 Regionalplan

Ziel 2-3 LEP NRW „Siedlungsraum und Freiraum“
„Als Grundlage für eine nachhaltige, umweltgerechte und den siedlungsstrukturellen Erforder-
nissen Rechnung tragende Entwicklung der Raumnutzung ist das Land in Gebiete zu unter-
teilen, die vorrangig Siedlungsfunktionen (Siedlungsraum) oder vorrangig Freiraumfunktionen
(Freiraum) erfüllen oder erfüllen werden.
Die Siedlungsentwicklung der Gemeinden vollzieht sich innerhalb der regionalplanerisch fest-
gelegten Siedlungsbereiche.

Ziel 6.1-1 LEP NRW „Flächensparende und bedarfsgerechte Siedlungsentwicklung“
„Die Siedlungsentwicklung ist flächensparend und bedarfsgerecht an der Bevölkerungsent-
wicklung, der Entwicklung der Wirtschaft, den vorhandenen Infrastrukturen sowie den natur-
räumlichen und kulturlandschaftlichen Entwicklungspotenzialen auszurichten.
Die Regionalplanung legt bedarfsgerecht Allgemeine Siedlungsbereiche und Bereiche für ge-
werbliche und industrielle Nutzungen fest.
Sofern im Regionalplan bereits bedarfsgerecht Siedlungsraum dargestellt ist, darf Freiraum
für die regionalplanerische Festlegung neuen Siedlungsraums in Anspruch genommen wer-
den, wenn zugleich an anderer Stelle ein gleichwertiger, bisher planerisch für Siedlungszwe-
cke vorgesehener Bereich im Regionalplan wieder als Freiraum festgelegt oder eine gleich-
wertige Baufläche im Flächennutzungsplan in eine Freifläche umgewandelt wird (Flächen-
tausch).
Bisher in Regional- oder Flächennutzungsplänen für Siedlungszwecke vorgehaltene Flächen,
für die kein Bedarf mehr besteht, sind wieder dem Freiraum zuzuführen, sofern sie noch nicht
in verbindliche Bauleitpläne umgesetzt sind.“

Ziel 7 Regionalplan „Bedarfsgerechte Umsetzung der GIB“
„Durch die Bauleitplanung zu sichernde Entwicklungsflächen für die Neuansiedlung, Verlage-
rung und Erweiterung von gewerblichen und industriellen Betrieben sind am nachweisbaren
aktuellen Bedarf zu bemessen. Hierbei sind die spezifischen lokalen und sektoralen Stand-
ortbedingungen und -anforderungen ausreichend zu berücksichtigen.“

Mit den angestrebten Festlegungen sollen die Grundlage für die weitere gewerblich-industri-

elle Entwicklung in der Stadt Soest und der Gemeinde Bad Sassendorf gelegt werden. Die

Änderung führt zu einer Verschiebung des Verhältnisses von Siedlungsraum und Freiraum,

damit wird Ziel 2-3 LEP beachtet, nach dem das Land in Siedlungsraum- und Freiraum zu

unterteilen ist.

Hinsichtlich des Ziels 6.1-1 LEP und Ziel 7 Regionalplan wird auf Kapitel 1.3 verwiesen. Die

Vergangenheit hat gezeigt, dass sich gewerblich-industrielle Entwicklung aufgrund der feh-

lenden Flächenverfügbarkeit im Rahmen der Bauleitplanung als sehr schwierig darstellt. Um

alternative Standorte je nach aktueller Flächenverfügbarkeit zu entwickeln, ist es daher erfor-

derlich, GIB über den Handlungsbedarf hinaus festzulegen. Dadurch kann eine Flexibilisie-

rung des Flächenangebotes auf der Ebene der Bauleiplanung erreicht werden. Damit ist keine
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unmittelbare Umsetzung der GIB intendiert. Eine Konkretisierung erfolgt im Zuge der Bauleit-

planung. Im Verfahren gem. § 34 LPlG erfolgt die bedarfsgerechte und flächensparende Um-

setzung der GIB. Hierdurch wird sichergestellt, dass kein übermäßiges Flächenangebot bei

gleichzeitig noch vorhandenen Reserveflächen geschaffen wird. Im Zuge der Bauleitplanung

können die beiden Kommunen dann ein entsprechend attraktives Angebot für die Ansiedlung

und/oder Erweiterung von gewerblich-industriellen Betrieben schaffen. Damit ist Ziel 6.1-1

LEP und Ziel 7 des Regionalplans beachtet.

Sowohl mit den Flächen A und B, als auch mit der Alternative 1 ist die Beachtung der o.g.

Ziele gegeben. Die Alternative 2 steht absehbar aufgrund der eigentumsrechtlichen Situation

für die Entwicklung nicht zur Verfügung. Entsprechend kann das Ziel 6.1-1, bedarfsgerecht

Siedlungsentwicklung zu betreiben auf kommunaler Ebene mit der Alternative 2 nicht erreicht

werden.
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Ziel 6.3-1 LEP NRW i.V.m. Grundsatz 4 Regionalplan

Ziel 6.3-1 LEP NRW „Flächenangebot“
„Für emittierende Gewerbe- und Industriebetriebe ist in Regionalplänen auf der Basis regio-
naler Abstimmungen (regionale Gewerbe- und Industrieflächenkonzepte) und in Bauleitplä-
nen ein geeignetes Flächenangebot zu sichern.“

Grundsatz 4 Regionalplan „Regionale Wirtschaft stärken“
„Die wirtschaftliche Entwicklung soll die speziellen Stärken des Plangebietes im Sinne einer
endogenen Regionalentwicklung sichern und ausbauen. Die überwiegend mittelständische
Betriebsstruktur mit ihrer hohen Spezialisierung und Anpassungsfähigkeit soll als Basis für
eine Positionierung im globalen Standortwettbewerb gestärkt werden.“

Mit den angestrebten Festlegungen soll ein quantitativ ausreichendes und qualitativ differen-

ziertes Flächenangebot für emittierendes Gewerbe geschaffen werden. Die vorhandenen Po-

tenziale sollen durch die Erweiterung des GIB „Soest Südost“ und die Erweiterung des GIB

„Lohner Klei“ ausgebaut und gestärkt werden. So soll zum einen Erweiterungs- und Expansi-

onsflächen für bereits ansässige Unternehmen geschaffen werden und zudem ein attraktives

Flächenangebot auch für die Ansiedlung neuer Betriebe bereitgestellt werden. Grundsätzlich

können auch die Alternativen 1 und 2 dazu beitragen, die regionale Wirtschaft zu stärken und

erfüllen somit den Grundsatz 4 des Regionalplans, allerdings sind hier deutlich kleinere Flä-

chengrößen verfügbar und der räumliche Anschluss an einen GIB ist bei der Alternative 2

nicht gegeben. Darüber hinaus ist bei der Alternative 2 durch die unmittelbar nördlich begin-

nende Bebauung die Ansiedlung von emittierenden Gewerbe- und Industriebetrieben nur sehr

eingeschränkt möglich. Im Rahmen der vorbereiteten Arbeiten wurden gem. § 9 Abs. 1 ROG.

die angrenzenden Kommunen über die angestrebte Änderung informiert und aufgefordert,

Informationen beizubringen, die für die Ermittlung und Bewertung des Abwägungsmateriales

zweckdienlich sind.

Grundsatz 6.3-2 LEP NRW „Umgebungsschutz“
„Regional- und Bauleitplanung sollen dafür Sorge tragen, dass durch das Heranrücken ande-
rer Nutzungen die Entwicklungsmöglichkeiten für emittierende Gewerbe- und Industriebe-
triebe innerhalb bestehender Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen nicht be-
einträchtigt werden.“

Bei der angestrebten geänderten Festlegung der Flächen A und B sowie der Alternative 1 ist

ein Anschluss an bereits vorhandene Bereiche für gewerblich-industrielle Nutzungen gege-

ben. Sowohl die angestrebten geänderten Festlegungen als auch die Alternative 1 stehen

dem Grundsatz 6.3-2 nicht entgegen. Die Alternative 2 schließt an den ASB an. Aufgrund des
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geringen Abstands der Alternative 2 zu den angrenzenden immissionsempfindlichen Wohn-

nutzungen ist nur eine deutlich eingeschränkte gewerblich-industrielle Nutzung denkbar.

Ziel 6.3-3 LEP NRW „Neue Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen“
„Neue Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen sind unmittelbar anschließend an

die vorhandenen Allgemeinen Siedlungsbereiche oder Bereiche für gewerbliche und industri-

elle Nutzungen festzulegen.“

Dem Ziel 6.3-3 LEP NRW folgend befinden sich die beiden Flächen A und B sowie die Alter-
native 1 im unmittelbaren Anschluss an einen bestehenden Bereich für gewerbliche und in-
dustrielle Nutzungen. Die Alternative 2 schließt an den ASB an. Die Vorgaben von Ziel 6.3-3
LEP NRW werden folglich mit den angestrebten Festlegungen sowie bei den Alternativen
erfüllt.

Grundsatz 6.3-4 LEP NRW i.V.m. Grundsatz 6 Regionalplan

Grundsatz 6.3-4 LEP NRW „Interkommunale Zusammenarbeit“
„Bevor ein anderer im Freiraum gelegener Bereich für gewerbliche und industrielle Nutzungen
festgelegt wird, ist eine interkommunale Zusammenarbeit an Standorten in anderen Gemein-
den, die unmittelbar an vorhandene Allgemeine Siedlungsbereiche oder Bereiche für gewerb-
liche und industrielle Nutzungen anschließen, anzustreben. Auch bei der Umsetzung von un-
mittelbar an vorhandene Allgemeine Siedlungsbereiche oder Bereiche für gewerbliche und
industrielle Nutzungen anschließenden Bereichen für gewerbliche und industrielle Nutzungen
sollen die Chancen interkommunaler Zusammenarbeit genutzt werden.“

Grundsatz 6 Regionalplan „Regionale Kooperation“
„Die zunehmende Regionalisierung erfordert eine Vertiefung und einen Ausbau der vorhan-
denen Ansätze zur interkommunalen und regionalen Kooperation. Weitere Kooperationsan-
sätze sollen für solche Sachbereiche und Aufgaben entwickelt werden, bei denen ein – an-
sonsten wünschenswerter – Wettbewerb zwischen den Kommunen zu suboptimalen oder
kontraproduktiven Ergebnissen führt. Als Bedingung und Folge ist eine kooperative regionale
Planungskultur fortzuentwickeln.“

Die Stadt Soest und die Gemeinde Bad Sassendorf haben ein großes Interesse daran ein

interkommunales Gewerbe- und Industriegebiet zu entwickeln. Entsprechend der hohen

Nachfrage an Gewerbe- und Industrieflächen wollen die beiden Kommunen auf der Fläche A

ein interkommunales Gewerbe- und Industriegebiet entwickeln und haben gemeinsam die 9.

Regionalplanänderung beantragt. Da die Flächenanteile der Stadt Soest bei dieser Fläche

überwiegen, soll zudem der einzige im Gemeindegebiet von Bad Sassendorf bestehende GIB

erweitert werden, um auch dort ein flexibles Entwicklungspotential für Wirtschaftsflächen vor-

halten zu können. Die angestrebte Änderung berücksichtigt die o. g. Grundsätze und soll die

Zusammenarbeit zwischen den beiden Kommunen, Soest und Bad Sassendorf, weiter fördern

und stärken.
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Grundsatz 6.3-5 LEP NRW „Anbindung neuer Bereiche für gewerbliche und industrielle Nut-
zungen“
„Auch neue Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen, die nicht isoliert im Freiraum
liegen, sollen dort festgelegt werden, wo eine kurzwegige Anbindung an das überörtliche Stra-
ßenverkehrsnetz und an Verkehrsträger mit hoher Transportkapazität (insbesondere Bahn,
Schiff, Öffentlicher Personennahverkehr) vorhanden oder geplant ist. Multimodale Schnittstel-
len sollen dabei von der Regionalplanung vorrangig für eine bedarfsgerechte Festlegung von
Flächen für Logistikstandorte genutzt werden. Darüber hinaus sollen neue Bereiche für ge-
werbliche und industrielle Nutzungen dort festgelegt werden, wo die Nutzung vorhandener
Wärmepotenziale oder erneuerbarer Energien möglich ist.“

Grundsatz 6.3-5 LEP NRW findet Berücksichtigung; sowohl die Flächen A als auch Fläche B

verfügen über kurze Anbindungen an das überörtliche Straßenverkehrsnetz (Nähe zur Bun-

desautobahn A44). Auch sind die Stadt Soest und die Gemeinde Bad Sassendorf an das

überörtliche Bahnnetz angebunden. In beiden Kommunen liegen je ein Haltepunkt der Fern-

verkehrsstrecke der Deutschen Bahn AG Dortmund-Hamm-Soest-Lippstadt-Paderborn-Kas-

sel. Somit wird dem Grundsatz bzw. dem Ziel bei beiden Flächen Rechnung getragen. Die

Alternativen können ebenfalls an das bestehende Straßennetz angebunden werden, insbe-

sondere bei der Alternative 2 ist jedoch ein größerer Abstand zur Autobahn vorhanden. Da es

sich bei den Flächen A und B sowie der Alternative 1 jeweils um Erweiterungen bestehender

GIB handelt, ist es möglich, vorhandene Wärmepotenziale im Sinne industrieller Abwärme zu

nutzen. Darüber hinaus ist die Nutzung erneuerbarer Energien möglich und auf Basis der

kommunalen Selbstverpflichtung (vgl. Kapitel 1.1) erforderlich. Auf Ebene der Bebauungspla-

nung wird hierzu gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 23b) BauGB festgesetzt, dass bei der Errichtung von

Gebäuden oder bestimmten sonstigen baulichen Anlagen, bestimmte bauliche oder sonstige

technische Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme

oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung getroffen werden müs-

sen.
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Grundsatz 7.1-1 LEP NRW i.V.m. Ziel 17 Regionalplan und Grundsatz 16 Regionalplan

Grundsatz 7.1-1 LEP NRW „Freiraumschutz“
„Der Freiraum soll erhalten werden; seine Nutz-, Schutz-, Erholungs- und Ausgleichsfunktio-
nen sollen gesichert und entwickelt werden.
Der Erhalt der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Freiraums ist bei allen raumbedeutsa-
men Planungen und Maßnahmen zu berücksichtigen.
Dies gilt insbesondere für die Leistungen und Funktionen des Freiraums als

Lebensraum für wildlebende Tiere und Pflanzen sowie als Entwicklungsraum biologischer
Vielfalt,

klimatischer und lufthygienischer Ausgleichsraum,
Raum mit Bodenschutzfunktionen,
Raum mit bedeutsamen wasserwirtschaftlichen Funktionen,
Raum für Land- und Forstwirtschaft,
Raum weiterer wirtschaftlicher Betätigungen des Menschen,
Raum für landschaftsorientierte und naturverträgliche Erholungs-, Sport- und Freizeitnut-

zungen,
Identifikationsraum und prägender Bestandteil historisch gewachsener Kulturlandschaften

und
als gliedernder Raum für Siedlungs- und Verdichtungsgebiete.“

Ziel 17 (1) Regionalplan „Freiraumschutz“
„Wegen ihrer Nutz- und Schutzfunktionen, ihrer Landschaftsbildqualität, ihrer Erholungs- und
Ausgleichsfunktionen und ihrer Funktionen als Lebensräume für Pflanzen und Tiere sind die
bestehenden Freiräume zu erhalten und zu entwickeln.“

Grundsatz 16 Regionalplan
„Auf die Funktionsfähigkeit des Freiraums als

Raum für Land- und Forstwirtschaft
Identifikationsraum und historisch gewachsene Kulturlandschaft
ökologischer Verbindungsraum und Lebensraum für Pflanzen und Tiere
Raum mit regional und überregional bedeutsamen wasserwirtschaftlichen Funktionen
Raum für landschafts- und naturverträgliche Erholung, Sport- und Freizeitnutzung
gliedernder Raum für Siedlungs- und Verdichtungsgebiete
klimatischer und lufthygienischer Ausgleichsraum
Raum mit Bodenschutzfunktion

ist bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen Rücksicht zu nehmen. Die ver-
schiedenen Freiraumfunktionen sollen im Wege einer sachgerechten Abwägung im Einzelfall
miteinander in Einklang gebracht werden.

Die in der Tabelle 4 aufgeführten Landschaftsleitbilder sind bei der Formulierung von Entwick-
lungszielen der Landschaftsplanung und bei der Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen zu berücksichtigen.“
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Mit den angestrebten Festlegungen im Bereich der Flächen A und B als auch bei den Alter-

nativen 1 und 2 werden auf Ebene der Regionalplanung Flächen aus dem Allgemeinen Frei-

raum- und Agrarbereich in Bereiche für gewerblich-industrielle Nutzungen umgewandelt. Zum

Schutz des Freiraums wurde die Fläche A im Rahmen des Erarbeitungsverfahrens der 9.

Regionalplanänderung wesentlich verkleinert (um ca. 45 ha). Die Inanspruchnahme von Frei-

raum ist aufgrund des bestehenden Handlungsbedarfs im gewerblich-industriellen Bereich

teilweise gemäß Ziel 6.1-1 LEP NRW gedeckt. Die über den Handlungsbedarf hinausgehende

Festlegung dient der Flexibilisierung auf der Ebene der Bauleitplanung, auf der eine bedarfs-

gerechte und flächensparende Entwicklung sichergestellt wird (siehe Ausführungen zu Ziel

6.1-1 LEP). Gleichwohl wird durch die Festlegung als GIB planungsrechtlich die Inanspruch-

nahme von Freiflächen vorbereitet. Mit der Inanspruchnahme von Freiflächen sind Beein-

trächtigungen der Freiraumfunktionen verbunden. In diesem Zusammenhang haben die Stadt

Soest und die Gemeinde Bad Sassendorf ein Kompensationskonzept entwickeln lassen, das

sich mit den durch die Entstehung der Gewerbegebiete ergebenden Auswirkungen auf Natur

und Landschaft befasst und Möglichkeiten der Reduzierung des Eingriffes und mögliche Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen aufzeigt.

Die o. g. Grundsätze sind somit durch die angestrebte geänderte Festlegung betroffen, kön-

nen jedoch der Abwägung zugeführt werden.

Grundsatz 7.1-4 LEP NRW „Bodenschutz“
„Bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die Leistungsfähigkeit, Emp-
findlichkeit und Schutzwürdigkeit der Böden zu berücksichtigen. Geschädigte Böden, insbe-
sondere versiegelte, verunreinigte oder erosionsgeschädigte Flächen sollen auch im Frei-
raum saniert und angemessenen Nutzungen und Freiraumfunktionen zugeführt werden. Bei
der Festlegung von neuen Siedlungsgebieten in erosionsgefährdeten Gebieten soll ausrei-
chende Vorsorge zur Vermeidung von erosionsbedingten Schäden getroffen werden.“

Dem Grundsatz 7.1-4 LEP NRW wird zuvorderst mit der wesentlichen Verkleinerung um rund

45 ha der Fläche A im Rahmen des Erarbeitungsverfahrens des Regionalplans nach § 19

LPIG entsprochen. Darüber hinaus verfolgen das von der Stadt Soest und der Gemeinde Bad

Sassendorf in Auftrag gegebene Klimafolgenanpassungs- und Kompensationskonzept einen

multifunktionalen Ansatz. So ergeben sich bspw. im Zuge einer Extensivierung von Flächen

auch positive Auswirkungen auf das Schutzgut Boden. In der Selbstverpflichtungserklärung

wird aufgezeigt, welche Festsetzungen auf Ebene der Bauleitplanung angestrebt werden, die

auch zum Bodenschutz beitragen (z.B. modernes, durchgrüntes Gewerbegebiet mit flächen-

sparender Erschließung nach § 9 Abs. 1 Nr. 11 Baugesetzbuch). Gleichwohl wird darauf hin-

gewiesen, dass bei den beiden Flächen A und B überwiegend natürliche Böden anstehen, die
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größtenteils eine hohe Funktionserfüllung im Hinblick auf Regelungs- und Pufferfunktion so-

wie natürliche Bodenfruchtbarkeit aufweisen. Bei den Alternativen 1 und 2 stehen darüber

hinaus Böden (Tschernosem-Parabraunerden) mit sehr hoher Funktionserfüllung als Archiv

der Naturgeschichte an. Aus diesen Gründen werden in den nachgelagerten Bauleitplanver-

fahren Maßnahmen zum Bodenschutz festgelegt sowie eine bodenkundliche Baubegleitung

durchgeführt.

Bei den Flächen A und B sowie den Alternativen 1 und 2 handelt es sich um keine erosions-

gefährdeten Gebiete, in denen entsprechend Satz 3 des Grundsatzes ausreichende Vorsorge

zur Vermeidung von erosionsbedingten Schäden getroffen werden sollte.

Der Grundsatz wurde entsprechend der obigen Ausführungen berücksichtigt unterliegt aber

der Abwägung.

Grundsatz 7.4-1 LEP „Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Gewässer“ i.V.m. Grundsatz 7.4-
2 LEP „Grundsatz Oberflächengewässer“
„Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen sollen dazu beitragen, die Gewässer mit ih-
ren vielfältigen Leistungen und Funktionen als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebens-
grundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut
nachhaltig zu sichern und zu entwickeln.“
„Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen sollen dazu beitragen, dass strukturreiche
und ökologisch hochwertige, natürliche oder naturnahe Oberflächengewässer erhalten und
entwickelt werden. […]“

Im Bereich der Fläche A und B sowie der Alternativen 1 und 2 verlaufen temporär wasserfüh-

rende naturfern ausgeprägte Entwässerungsgräben. Dabei handelt es sich nicht um berichts-

pflichtige Gewässer gemäß Wasserrahmenrichtlinie. Die Überplanung temporär wasserfüh-

render naturfern ausgeprägter Entwässerungsgräben ist grundsätzlich möglich. Im Zuge der

nachgelagerten Bauleitplanverfahren ist ein Entwässerungskonzept für die geplanten Ge-

werbe- und Industrieflächen zu entwickeln.

Im Bereich der Alternative 1 verläuft entlang der östlichen Grenze ein namenloser Bachlauf

(kein berichtspflichtiges Gewässer gemäß Wasserrahmenrichtlinie). Nördlich des Plangebie-

tes verläuft das gemäß Wasserrahmenrichtlinie berichtspflichtige Gewässer „Schledde“. Er-

hebliche Auswirkungen auf die „Schledde“ sind nicht zu erwarten, da das Gewässer nicht

überplant wird.

Im Bereich der Alternative 2 verläuft ebenfalls ein namenloser Bachlauf (kein berichtspflichti-

ges Gewässer gemäß Wasserrahmenrichtlinie). Das Gewässer ist in nachgelagerten Bauleit-

planverfahren durch entsprechende Festsetzungen zu sichern. Die Grundsätze 7.4-1 LEP

und 7.4-2 LEP werden somit im Zuge der Planung berücksichtigt.



Seite 38 von 47

Ziel 7.4-3 LEP NRW „Sicherung von Trinkwasservorkommen“
„Grundwasservorkommen und Oberflächengewässer, die für die öffentliche Wasserversor-
gung genutzt werden oder für eine künftige Nutzung erhalten werden sollen, sind so zu schüt-
zen und zu entwickeln, dass die Wassergewinnung und Versorgung der Bevölkerung mit ein-
wandfreiem Trinkwasser dauerhaft gesichert werden kann. Sie sind in ihren für die Trinkwas-
sergewinnung besonders zu schützenden Bereichen und Abschnitten in den Regionalplänen
als Bereiche für den Grundwasserschutz und Gewässerschutz festzulegen und für ihre was-
serwirtschaftlichen Funktionen zu sichern.“

Die Fläche B „Lohner Klei“ ist bei der Festlegung im Regionalplan mit der Freiraumfunktion

Grundwasser- und Gewässerschutz belegt, es handelt sich um die Schutzzone III des Heil-

quellenschutzgebietes Bad Sassendorf. In der Heilquellenschutzgebietsverordnung

21.09.1987 sind Verbots- und Genehmigungstatbestände aufgeführt, die in der Bauleitpla-

nung zu beachten sind. Diese Verbots- und Genehmigungstatbestände stehen einer Festle-

gung als gewerblich-industriellen Bereich nicht grundsätzlich entgegen. In den nachgelager-

ten Bauleitplan- und Baugenehmigungsverfahren sind Maßnahmen zum Schutz des Grund-

wassers, bzw. zur Verminderung von Auswirkungen auf die Grundwasserneubildungsrate und

-güte, festzusetzen. Das Ziel 7.4–3 LEP wird somit im Zuge der Planung berücksichtigt.

Grundsatz 7.5-2 LEP NRW „Erhalt landwirtschaftlicher Nutzflächen und Betriebsstandorte“
„Die im Freiraum liegenden, von der Landwirtschaft genutzten Flächen sollen, als wesentliche
Grundlage für die Produktion von Nahrungsmitteln und nachwachsenden Rohstoffen erhalten
werden. Wertvolle landwirtschaftliche Böden mit besonders hoher natürlicher Bodenfruchtbar-
keit oder besonderer Eignung für eine landwirtschaftliche Nutzung sollen für Siedlungs- und
Verkehrszwecke nicht in Anspruch genommen werden. […]“

Mit der Festlegung der Flächen als GIB geht noch keine unmittelbare Flächeninanspruch-

nahme einher. Die Flächen sollen jedoch durch diese geänderten Festlegungen für einen län-

geren Planungshorizont für gewerblich-industrielle Nutzungen gesichert werden. Im Rahmen

des Erarbeitungsverfahrens des Regionalplans nach § 19 LPIG wurde die Fläche A wesent-

lich, um rund 45 ha, verkleinert. Die hier vorliegenden landwirtschaftlich wertvollen Flächen

bleiben somit dauerhaft in einem größeren Umfang erhalten. Seitens der Kommunen ist zu-

dem eine stufenweise, dem Handlungsbedarf entsprechende Umsetzung der Flächen A und

B vorgesehen. Bis zur vollständigen Realisierung können somit die landwirtschaftlich wertvol-

len Böden mit ihrer besonderen Eignung in Teilbereichen noch weiter landwirtschaftlich ge-

nutzt werden.
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Zusätzlich haben die Stadt Soest und die Gemeinde Bad Sassendorf ein Kompensationskon-

zept12 (vgl. Kapitel 3.5) erarbeiten lassen, aus dem hervorgeht, dass eine Kompensation ohne

die weitere dauerhafte Inanspruchnahme größerer landwirtschaftlicher Flächen möglich ist.

Dem Grundsatz „Erhalt landwirtschaftlicher Nutzfläche“ kann allerdings nur eingeschränkt im

Rahmen einer bedarfsgerechten Siedlungsentwicklung gefolgt werden.

Grundsatz 9.1-1 LEP NRW „Standortgebundenheit von Rohstoffvorkommen“
„Bei allen räumlichen Planungen soll berücksichtigt werden, dass Vorkommen energetischer
und nichtenergetischer Rohstoffe (Bodenschätze) standortgebunden, begrenzt und nicht
regenerierbar sind. Ebenso sollen Qualität und Quantität sowie die Seltenheit eines Rohstoff-
vorkommens Berücksichtigung finden.“

Im Bereich der angestrebten geänderten Festlegungen (Fläche A und B) sowie den Alterna-

tiven (1 und 2) sind Rohstoffvorkommen bekannt. Auf diesen Flächen befinden sich 25-45 m

mächtige Mergelkalkvorkommen. Diese Vorkommen überdecken zudem eine etwa 2 m mäch-

tige Kalksteinbank, den sog. Anröchter Stein. Die Flächen sind jedoch weder mittel- bis lang-

fristig für den Abbau der Rohstoffe vorgesehen.

Grundsatz 10.1-1 LEP NRW „Nachhaltige Energieversorgung“
„In allen Teilen des Landes soll den räumlichen Erfordernissen einer Energieversorgung
Rechnung getragen werden, die sich am Vorrang und den Potenzialen der erneuerbaren
Energien orientiert. Dies dient einer ausreichenden, sicheren, klima- und umweltverträglichen,
ressourcenschonenden sowie kostengünstigen, effizienten Energieversorgung einschließlich
des Ausbaus von Energienetzen und Speichern. Es ist anzustreben, dass vorrangig erneuer-
bare Energieträger eingesetzt werden. Diese sollen, soweit erforderlich und mit den Klima-
schutzzielen vereinbar, durch die hocheffiziente Nutzung fossiler Energieträger flexibel er-
gänzt werden.

Diesem Grundsatz wird zuvorderst durch die Ergänzung der Erläuterung des Ziels 9 im Regi-

onalplan Rechnung getragen. Zudem verpflichten sich die Stadt Soest und die Gemeinde Bad

Sassendorf über die beschlossene kommunale Selbstverpflichtung (vgl. Kapitel 1.1) die Maß-

gaben einer klima- und umweltverträglichen, ressourcenschonenden Energieversorgung

durch entsprechende Festsetzung auf Ebene der Bebauungsplanung sowie durch bestimmte

Auswahl- und Vergabekriterien potenzieller ansiedlungswilliger Unternehmen zu erfüllen.

Grundsatz 10.1-3 LEP NRW „Neue Standorte für Erzeugung und Speicherung von Energie“
„Geeignete Standorte für die Erzeugung und Speicherung von Energie sollen in den Regional-
und Bauleitplänen festgelegt werden.“

12 Büro Stelzig: Stadt Soest, Gemeinde Bad Sassendorf; Kompensationskonzept zur 9. Änderung des Regionalplanes
Arnsberg, Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauerlandkreis im Gebiet der Stadt Soest und der Gemeinde Bad Sassen-
dorf, Soest, Januar 2021.
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Im Bereich der Flächen A und B sowie den Alternativen (1 und 2) ist die Festlegung von

Standorten für die Erzeugung und Speicherung von Energie möglich. Auf Ebene der Bebau-

ungsplanung können hierzu gemäß § 9 Abs. 12 BauGB Versorgungsflächen, einschließlich

der Flächen für Anlagen und Einrichtungen zur dezentralen und zentralen Erzeugung, Vertei-

lung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien

oder Kraft-Wärme-Kopplung, festgesetzt werden. Dies entspricht der kommunalen Selbstver-

pflichtung der Stadt Soest und der Gemeinde Bad Sassendorf (vgl. Kapitel 1.1) und dem o.g.

Grundsatz.

Grundsatz 10.1-4 LEP NRW „Kraft-Wärme-Kopplung“
„Die Potenziale der kombinierten Strom- und Wärmeerzeugung und der Nutzung von Ab-
wärme sollen zum Zwecke einer möglichst effizienten Energienutzung in der Regional- und
Bauleitplanung genutzt werden.“

Da es sich bei den Flächen A und B sowie der Alternative 1 jeweils um Erweiterungen beste-

hender GIB handelt, ist es möglich, vorhandene Wärmepotenziale im Sinne industrieller Ab-

wärme zu nutzen. Darüber hinaus ist die Nutzung erneuerbarer Energien möglich und auf

Basis der kommunalen Selbstverpflichtung erforderlich. Auf Ebene der Bebauungsplanung

wird hierzu gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 23b) BauGB festgesetzt, dass bei der Errichtung von Ge-

bäuden oder bestimmten sonstigen baulichen Anlagen, bestimmte bauliche oder sonstige

technische Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme

oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung getroffen werden müs-

sen.

Ziel 23 des Regionalplans „Bereich für den Schutz der Landschaft mit besonderer Bedeutung
für Vogelarten des Offenlandes“ (BSLV)
In dem BSLV “Hellwegbörde“ ist die Raumstruktur einer offenen und weiträumigen Agrarland-
schaft mit ihrer besonderen Funktion als Brut-, Rast- und Überwinterungsraum der für das
Vogelschutzgebiet „Hellwegbörde“ (DE-4415-401) charakteristischen Vogelarten zu erhalten.
Raumbedeutsame Pläne oder Projekte sind nur dann zulässig, wenn sie dem Erhaltungsziel
des Satzes 1 entsprechen oder die Voraussetzungen des § 48d Abs. 5 bis 8 LG NRW erfüllen.

Beide Flächen liegen außerhalb des BSLV. Die Fläche A liegt im Abstand von 300 Metern

zum BSLV, lediglich die Fläche B grenzt direkt an den BSLV an. Beide Flächen sindin der

„Vereinbarung zum Schutz der Wiesenweihe und der anderen Offenlandarten in der Hellweg-

börde“ als „Fläche innerhalb des Lebensraumes Wiesenweihe, die während der Vertragslauf-

zeit unter Berücksichtigung von § 1 Abs. 2 für Siedlungs- oder Steinbruchentwicklung in An-

spruch genommen werden können“, dargestellt. In diesen Bereichen tritt der Schutz der Wie-

senweihe und anderer Offenlandarten zurück.
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Aufgrund der Nähe zum Vogelschutzgebiet Hellwegbörde bzw. der Größe wurde für beide

Erweiterungen eine FFH-Verträglichkeitsvorprüfung durch das Büro Stelzig erstellt. Diese

kommen zu dem Ergebnis, dass erhebliche Beeinträchtigungen der - für die Erhaltungsziele

oder den Schutzzweck – maßgeblichen Bestandteile des Vogelschutzgebietes DE-4415-401

„VSG Hellwegbörde“ auf der Ebene des Regionalplans sowohl für die Fläche A als auch für

die Fläche B ausgeschlossen werden können. Eine Vollziehbarkeit auf Ebene der Bauleitpla-

nung ist damit voraussichtlich gegeben. Auf Ebene der Bauleitplanung ist eine vertiefende

FFH-Verträglichkeitsprüfung durchzuführen.

4.2. Raumordnerische Gesamtbewertung
Neben den im Kapitel 4.1 dargelegten und geprüften Erfordernissen der Raumordnung fließen

auch die Ergebnisse der Umweltprüfung in die raumordnerische Gesamtbewertung ein.

Die Aufgabe der Umweltprüfung ist dabei die Sicherstellung einer frühzeitigen planerischen

Auseinandersetzung mit den umweltbezogenen Auswirkungen der Planungen. Die Ergeb-

nisse der Umweltprüfung sind im Umweltbericht zusammengefasst und sind in der gesamt-

planerischen Abwägung am Ende des Planverfahrens durch den Planungsträger zu berück-

sichtigen.

Vergleichende Bewertung der Alternativen

Für die angestrebte Erweiterung der bestehenden GIB „Soest Südost“ sowie „Lohner Klei“

konnten aufgrund der in Kapitel 1.4 benannten Standortkriterien lediglich zwei Alternativen

auf Soester Stadtgebiet identifiziert werden. Im Gebiet der Gemeinde Bad Sassendorf konn-

ten keine Alternativen identifiziert werden. Die Alternativen im Stadtgebiet von Soest sind

ebenfalls Gegenstand des Umweltberichtes.

Die Ergebnisse des Umweltberichtes zeigen, dass auf allen Flächen erhebliche Auswirkungen

in Bezug auf die Schutzgüter Fläche (Kriterium Flächenumwandlung), Boden (Kriterien

Schutzwürdige Böden, Natürliche Böden) und Kultur- und sonstige Sachgüter (Kriterium land-

wirtschaftliche Nutzfläche) zu erwarten sind. Auf die Schutzgüter Mensch (Kriterium Wohnen)

und Landschaft (Kriterium Landschaftsbild) sind lediglich bei der Fläche B „Lohner Klei“ keine

erheblichen Auswirkungen zu erwarten.

Bei der Fläche A „Soest Südost“ sind zudem erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut

Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt (Kriterium: Planungsrelevante Arten) zu erwarten. Zur Be-
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urteilung der Auswirkungen auf FFH-/Vogelschutzgebiete, bzw. konkret das Vogelschutzge-

biet Hellwegbörde wurde eine FFH-Verträglichkeitsvorprüfung jeweils für die Fläche A13 und

B14 durchgeführt. Erhebliche Beeinträchtigungen der für die Erhaltungsziele oder den Schutz-

zweck maßgeblichen Bestandteile des „VSG Hellwegbörde“ können auf dieser Planungs-

ebene insgesamt ausgeschlossen werden. Es kommt zu keinem direkten Flächenentzug in-

nerhalb des Vogelschutzgebietes. Aufgrund der Gewerbe- und Industriegebiete sowie der

umliegenden Verkehrswege bestehen Vorbelastungen. Dennoch werden Störungen durch die

Entwicklung der GIB ausgelöst.

Durch die Entwicklung der Fläche A „Soest Südost“ können Nahrungs-, Aktions- und Brutha-

bitate verloren gehen (Funktionsraumverlust). Hier sind insbesondere Wiesen- und Rohr-

weihe, Kiebitz und Wachtelkönig zu nennen. Es sind (Brut-)Vorkommen der Arten im Plange-

biet und im Untersuchungsraum (1000 km-Radius um das Plangebiet) bekannt. Durch die

künftige Errichtung von Gebäuden sind Barrierewirkungen sowie Lärm- und Lichtimmissionen

möglich, die zu einem Meideverhalten von Offenlandarten im Untersuchungsraum führen kön-

nen. Im Zuge der Baufeldfreimachung sind Individuenverluste nicht auszuschließen. Insge-

samt kann es durch die genannten Wirkfaktoren zu einer Verringerung der von den maßgeb-

lichen Vogelarten nutzbaren Fläche sowie zu Störungen des Brutgeschehens führen. Hier

sind insbesondere die Arten Rohr- und Wiesenweihe, Wachtelkönig und Kiebitz zu nennen.

Auf Ebene der Bauleitplanung ist eine vertiefende FFH-Verträglichkeitsprüfung zur Beurtei-

lung der Erheblichkeit unter Berücksichtigung von Schadensbegrenzungsmaßnahmen durch-

zuführen. Durch geeignete Schadensbegrenzungsmaßnahmen (wie z.B. Höhenbegrenzun-

gen der Gebäude, Eingrünungen um Störwirkungen zu reduzieren) können die Auswirkungen

voraussichtlich soweit vermieden bzw. minimiert werden, dass sie unterhalb der Erheblich-

keitsschwelle liegen.

Durch die Entwicklung der Fläche B „Lohner Klei“ können Störwirkungen ausgehen, die in die

angrenzende Feldflur hineinwirken und dort zu einem Meideverhalten von Offenlandarten füh-

ren können. Aufgrund der aktuellen Vorbelastung ist eine Eignung als Bruthabitat jedoch sehr

gering und es sind für das Plangebiet mit Umfeld aus den vergangenen Jahren keine Brutvor-

kommen der maßgeblichen Vogelarten bekannt. Eine Nutzung als Nahrungs- und Rasthabitat

kann nicht ausgeschlossen werden. Eine essentielle Bedeutung kann dem Plangebiet auf-

grund der deutlichen Vorbelastung jedoch nicht zugesprochen werden. Im Umfeld sind aus-

reichend Flächen vorhanden, auf die ausgewichen werden kann.

13 Büro Stelzig: FFH-Verträglichkeitsvorprüfung zur 9. Änderung des Regionalplans Arnsberg TA Kreis Soest und Hoch-
sauerlandkreis im Gebiet der Gemeinde Bad Sassendorf – Plangebiet „Südost“, Soest, Mai 2021
14 Büro Stelzig FFH-Verträglichkeitsvorprüfung zur 9. Änderung des Regionalplans Arnsberg TA Kreis Soest und Hoch-
sauerlandkreis im Gebiet der Gemeinde Bad Sassendorf – Plangebiet „Lohner Klei“, Soest, Mai 2021
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Im Hinblick auf das Kriterium planungsrelevante Arten wird im Umweltbericht darauf hinge-

wiesen, dass keine verfahrenskritischen Vorkommen von planungsrelevanten Arten gemäß

den Informationen des LANUV betroffen sind. Erhebliche Auswirkungen können jedoch für

die Fläche A „Soest Südost“ nicht ausgeschlossen werden. Auf nachgelagerter Planungs-

ebene sind Kartierungen im Bereich des Plangebiets sowie im Wirkraum erforderlich. Es ist

davon auszugehen, dass umfangreiche CEF-, Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen er-

forderlich werden, um hierdurch Verbotstatbestände i.S.d. § 44 ff BNatSchG zu vermeiden

und die Auswirkungen unterhalb der Erheblichkeitsschwelle zu halten.

Auch wenn auf der Ebene der Regionalplanung Vermeidungs-, Minimierungs- bzw. Aus-

gleichsmaßnahmen aufgrund des Planungsmaßstabs nicht konkret dargestellt werden kön-

nen, wurde ein Kompensationskonzept (vgl. Kapitel 3.5) für die Erweiterungsflächen erstellt,

in dem grundsätzliche Maßnahmen zur Kompensation (auch im Hinblick auf den Artenschutz)

benannt werden. Hierdurch soll dargelegt werden, dass eine plausible Wahrscheinlichkeit be-

steht, dass im Zuge der nachfolgenden Bauleitplanverfahren, welche seitens der Stadt Soest

und der Gemeinde Bad Sassendorf durchgeführt werden, der entsprechende Kompensati-

onsbedarf für die Entwicklung der Gewerbegebiete prinzipiell durch geeignete Maßnahmen

erfüllt werden kann.

Des Weiteren sind bei der Fläche A erhebliche Auswirkungen in Bezug auf das Schutzgut

Kultur- und sonstige Sachgüter (Bedeutsame Kulturlandschaftsbereiche, Historische Stadt-/

Ortskerne/ prägende historische Siedlungen/ bedeutsame bzw. historische Sichtbeziehun-

gen, Landwirtschaftliche Nutzflächen) zu erwarten.

Bei der Fläche B „Lohner Klei“ sind aufgrund der räumlichen Lage in der Schutzzone III des

Heilquellenschutzgebietes Bad Sassendorf zudem erhebliche Auswirkungen auf das Schutz-

gut Wasser (Kriterium Wasserschutzgebiete inkl. Heilquellen) nicht auszuschließen. In nach-

gelagerten Bauleitplanverfahren sind daher Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers fest-

zusetzen.

Bei der Alternative 2 „Soest-Sternpark“ sind erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut

Klima/Luft (klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume) zu erwarten. Die Alternative 2

befindet sich in einer Frischluftschneise. Zudem stehen bei den Alternativen 1 und 2 jeweils

schutzwürdige Böden mit einer sehr hohen Funktionserfüllung als Archiv der Naturgeschichte

an. Eine gewerblich-industrielle Entwicklung in diesen Bereichen erscheint daher planerisch

nicht sinnvoll.
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Aus raumordnerischer Sicht sind die beiden Flächen A und B zu bevorzugen, da hier jeweils

eine Erweiterung bereits bestehender GIB erfolgen kann. Dies wäre zwar grundsätzlich auch

bei der Erweiterungsalternative „Soest-Südost/westlich der K77“ der Fall, allerdings ist diese

Fläche deutlich kleiner und kann so kaum zu einer Flexibilisierung des Gewerbe- und Indust-

rieflächenpotenzials beitragen. Durch bestehende wasserrechtliche Festlegungen (Fläche mit

Wasserrechtlichen Festsetzungen: Hochwasserrückhaltebecken auf Ebene des Flächennut-

zungsplans) ist diese Fläche zusätzlich eingeschränkt.

Gesamtbewertung

Mit der 9. Änderung des Regionalplanes wird die Grundlage für die weitere gewerblich-indust-

rielle Entwicklung in Soest und Bad Sassendorf auf Ebene der Regionalplanung vorbereitet.

Durch die Erweiterungen des GIB „Soest Südost“ und des GIB „Lohner Klei“ soll ein flexibles,

auf die Bedürfnisse des Planungsraums abgestimmtes Flächenangebot geschaffen werden.

Dabei wird durch die Ergänzung in Ziel 9 mit den Erläuterungen sichergestellt, dass der GIB

„Soest Südost“ interkommunal zu entwickeln ist sowie die Voraussetzungen zur Nutzung re-

generativer Energien und der Kraft-Wärme-Kopplung hinsichtlich der größtmöglichen Kli-

maneutralität gehoben werden können. Aus diesem Ziel heraus ergeben sich keine eigen-

ständigen Umweltfolgen. Diese ergeben sich lediglich durch die Umsetzung der zeichneri-

schen Festlegungen.

Die Alternativen, von der die Alternative 2 zudem eigentumsrechtlich nicht zur Verfügung

steht, weisen erhebliche Restriktionen (wie etwa das Vorhandensein einer Frischluftschneise,

Hochspannungsleitungen, wasserrechtliche Festlegungen, Sichtachsen, die Nachbarschaft

zur Wohnbebauung, eine schlechtere Verkehrsanbindung im Vergleich zu den Flächen A und

B) auf. Da ein Angebot für emittierende Betriebe geschaffen werden soll, bildet eine Konzent-

ration insbesondere im Bereich der Fläche A den Umgebungsschutz gebündelt ab und ver-

meidet das Ausweichen auf mehrere kleine Standorte, die durch immissionsempfindliche Nut-

zungen gekennzeichnet sind. Die beiden Alternativflächen auf Soester Stadtgebiet sind hin-

sichtlich der Ansiedlungs- und Erweiterungsmöglichkeiten von Betrieben der Gemeinde Bad

Sassendorf sowie ihrer Erreichbarkeit schlechter zu bewerten, als die Erweiterung des GIB

„Lohner Klei“.

Daher werden die betrachteten Alternativen verworfen und die Festlegung der Flächen A und

B als GIB favorisiert. Durch die Erweiterung der vorhandenen GIB soll ein flexibles und auf

die Bedürfnisse des Planungsraums abgestimmtes Flächenangebot geschaffen werden.

Die Erweiterungen der bereits vorhandenen zwei GIB „Soest Südost“ und „Lohner Klei“ gehen

zu Lasten des allgemeinen Freiraum- und Agrarbereiches und umfassen in Summe eine Flä-

che von rd. 48 ha. Mit der Inanspruchnahme dieser Flächen ist ein Verlust landwirtschaftlicher
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Nutzfläche sowie Beeinträchtigungen von Freiraumfunktionen verbunden. Die Grundsätze

7.5-2 LEP und Grundsatz 7.1-1 LEP in Verbindung mit Ziel 17 Abs. 1 des Regionalplanes sind

somit betroffen. Das Ziel 17 Abs. 1 des Regionalplans steht jedoch der Festlegung von zu-

sätzlichen GIB nicht entgegen, da durch die vorliegende Regionalplanänderung die im LEP

NRW aufgeführten Anforderungen erfüllt werden. Die angestrebte 9. Änderung des Regional-

planes ist mit den Erfordernissen der Raumordnung vereinbar.
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9. Änderung des Regionalplanes Arnsberg – Teilabschnitt Kreis 
Soest und Hochsauerlandkreis in der Stadt Soest und der  

Gemeinde Bad Sassendorf  
Erweiterung von Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereichen ein-

schließlich der Ergänzung der textlichen Ziele 7 und 9 
 

Bekanntmachung gemäß § 14 Satz 1 LPlG NRW 
Bericht der Bezirksregierung Arnsberg vom 1. Dezember 2021 

Az.: 32.01.02.01-11.10-9.Änd. 
 

Mit o.a. Bericht, hier eingegangen am 1. Dezember 2021, hat die Be-
zirksregierung Arnsberg die vom Regionalrat am 30. November 2021 

aufgestellte o.g. 9. Änderung des Regionalplanes für den Regierungs-
bezirk Arnsberg, Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauerlandkreis in 

der Stadt Soest und der Gemeinde Bad Sassendorf angezeigt. Die an-
gezeigte Regionalplanänderung wurde gemäß § 19 Abs. 6 Satz 2 LPlG 

NRW einer Rechtsprüfung unterzogen. Die Rechtsprüfung hat erge-
ben, dass keine Einwendungen im Sinne von § 19 Abs. 6 Satz 2 LPlG 

NRW erhoben werden. 
 

Nach Mitteilung des Datums der Ausfertigung werde ich die Bekannt-
machung nach § 14 Satz 1 LPlG NRW im Gesetz- und Verordnungs-

blatt des Landes Nordrhein-Westfalen veranlassen. 
 

Den an der Planaufstellung beteiligten Stellen im Sinne von § 5 Abs. 1 
ROG ist, sofern gegenüber diesen eine Bindungswirkung der Ziele des 

Regionalplans nach § 4 Abs. 1 ROG eintreten soll, unter Bezugnahme 
auf das Widerspruchsrecht nach § 5 Abs. 1 ROG ein Exemplar des Re-

gionalplanes in seiner bekanntgemachten Fassung zu übersenden. 
 
 

Im Auftrag 

gez.  
Karin Weirich-Brämer 
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Berichtigung der Bekanntmachung 
9. Änderung des Regionalplanes Arnsberg 

Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauerlandkreis 
in der Stadt Soest und der Gemeinde Bad Sassendorf 

vom 16. März 2022 (GV. NRW. S. 356)

Vom 6. April 2022

Der Regionalrat Arnsberg hat in seiner Sitzung am 30. November
2021 die 9. Änderung des Regionalplanes Arnsberg – Teilabschnitt
Kreis Soest und Hochsauerlandkreis in der Stadt Soest und der Ge-
meinde Bad Sassendorf im Regionalplan, festgestellt.

Diese Änderung hat mir die Regionalplanungsbehörde Arnsberg mit
Bericht vom 1. Dezember 2021 – Aktenzeichen: 32.01.02.01-11.10-
9.Änd. – gemäß § 19 Absatz 6 des Landesplanungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430), das zuletzt
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Juli 2021 (GV. NRW. S. 904) ge-
ändert worden ist, angezeigt.

Die Bekanntmachung erfolgt nach § 14 Satz 1 des Landesplanungs-
gesetzes Nordrhein-Westfalen durch Veröffentlichung im Gesetz- und
Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen.

Gemäß § 14 Satz 3 des Landesplanungsgesetzes Nordrhein-Westfa-
len wird die Änderung des Regionalplans bei der Bezirksregierung
Arnsberg (Regionalplanungsbehörde) zur Einsicht für jedermann
niedergelegt.

Die Änderung des Regionalplans wird gemäß § 10 Absatz 1 des
Raumordnungsgesetzes vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986),
das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 3. Dezember 2020
(BGBl. I S. 2694) geändert worden ist, mit der Bekanntmachung wirk-
sam. Damit sind die Ziele gemäß §§ 4 und 5 des Raumordnungsge-
setzes zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass gemäß § 11 Absatz 5 Satz 1 des Raumord-
nungsgesetzes (ROG) eine nach § 11 Abs.1 Nr. 1 und 2 ROG beacht-
liche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, nach § 11 Abs.3 ROG beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs, eine nach § 11 Abs. 4 ROG beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über die Umweltprüfung sowie die Entwicklung des Regional-
planes aus dem Landesentwicklungsplan, dessen Unwirksamkeit sich
wegen Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften herausstellt
(gemäß § 15 des Landesplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen), un-
beachtlich wird, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekannt-
machung der Regionalplanänderung gegenüber der Bezirksregierung
Arnsberg (Regionalplanungsbehörde) unter Darlegung des die Verlet-
zung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden ist.

Gegen die 9. Änderung des Regionalplanes Arnsberg kann Klage vor
dem Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen erho-
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ben werden. Die Klage ist innerhalb eines Jahres nach Bekanntma-
chung zu erheben.

Düsseldorf, den 6. April 2022

Der Minister 
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag 
Dr. Alexandra  R E N Z

GV. NRW. 2022 S. 484
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9. Änderung des Regionalplanes Arnsberg 
Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauerlandkreis 

in der Stadt Soest und der Gemeinde Bad Sassendorf

Vom 16. März 2022

Der Regionalrat Arnsberg hat in seiner Sitzung am 30. November
2021 die 9. Änderung des Regionalplanes Arnsberg – Teilabschnitt
Kreis Soest und Hochsauerlandkreis in der Stadt Soest und der Ge-
meinde Bad Sassendorf im Regionalplan, aufgestellt.

Diese Änderung hat mir die Regionalplanungsbehörde Arnsberg mit
Bericht vom 1. Dezember 2021 – Aktenzeichen: 32.01.02.01-11.10-
9.Änd. – gemäß § 19 Absatz 6 des Landesplanungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430), das zuletzt
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Juli 2021 (GV. NRW. S. 904) ge-
ändert worden ist, angezeigt.

Die Bekanntmachung erfolgt nach § 14 Satz 1 des Landesplanungs-
gesetzes Nordrhein-Westfalen durch Veröffentlichung im Gesetz- und
Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen.

Gemäß § 14 Satz 3 des Landesplanungsgesetzes Nordrhein-Westfa-
len wird die Änderung des Regionalplans bei der Bezirksregierung
Arnsberg (Regionalplanungsbehörde) zur Einsicht für jedermann
niedergelegt.

Die Änderung des Regionalplans wird gemäß § 10 Absatz 1 des
Raumordnungsgesetzes vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986),
das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 3. Dezember 2020
(BGBl. I S. 2694) geändert worden ist, mit der Bekanntmachung wirk-
sam. Damit sind die Ziele gemäß §§ 4 und 5 des Raumordnungsge-
setzes zu beachten.

Ich weise darauf hin, § 11 Absatz 5 Satz 1 des Raumordnungsgeset-
zes (ROG) eine nach § 11 Abs.1 Nr. 1 und 2 ROG beachtliche Verlet-
zung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, nach §
11 Abs.3 ROG beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, eine
nach § 11 Abs. 4 ROG beachtliche Verletzung der Vorschriften über
die Umweltprüfung sowie die Entwicklung des Regionalplanes aus
dem Landesentwicklungsplan, dessen Unwirksamkeit sich wegen Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften herausstellt (gemäß §
15 des Landesplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen), unbeachtlich
wird, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des
Regionalplanes gegenüber der Bezirksregierung Arnsberg (Regional-
planungsbehörde) unter Darlegung des die Verletzung begründenden
Sachverhalts geltend gemacht worden ist.

Gegen die 9. Änderung des Regionalplanes Arnsberg kann Klage vor
dem Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen erho-
ben werden. Die Klage ist innerhalb eines Jahres nach Bekanntma-
chung zu erheben.

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=3758&vd_back=N430&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=19632&vd_back=N904&sg=0&menu=1


 
Daten und Software sind urheberrechtlich und wettbewerbsrechtlich
geschützt. Verantwortlich für die Publikation: die Redaktion im Ministerium
des Innern NRW.

Düsseldorf, den 16. März 2022

Der Minister 
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag 
Dr. Alexandra  R E N Z

GV. NRW. 2022 S. 356



 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen die 9. Änderung des Regionalplanes Arnsberg – Teilabschnitt Kreis Soest und 

Hochsauerlandkreis kann Klage vor dem Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-

Westfalen erhoben werden. Die Klage ist innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung im 

Gesetz- und Verordnungsblatt (GV.NRW) zu erheben. 
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Zusammenfassende Erklärung  

gemäß § 10 Abs. 3 Raumordnungsgesetz für die  

9. Änderung des Regionalplanes Arnsberg –Teilabschnitt 

Kreis Soest und Hochsauerlandkreis im Bereich der Stadt 

Soest und der Gemeinde Bad Sassendorf 

 

Erweiterung des Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereichs (GIB)  

„Soest Südost“ der Stadt Soest und des GIB „Lohner Klei“ der Gemeinde 

Bad Sassendorf einschließlich der Ergänzung des textlichen Zieles 7 um 

einen Absatz 3 mit entsprechenden Erläuterungen und des textlichen Zie-

les 9 (nach dem letzten Abschnitt) mit entsprechenden Erläuterungen. 
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1. Rechtliche Grundlagen 

Gemäß § 10 Abs. 3 Raumordnungsgesetz (ROG) ist dem Raumordnungsplan – neben einer 

Begründung, einer Rechtsbehelfsbelehrung, einer Umweltprüfung (vgl. § 10 Abs. 2 ROG) – 

eine zusammenfassende Erklärung beizufügen. Diese beinhaltet: 

 die Art und Weise, wie die Umweltbelange und Ergebnisse der Öffentlichkeits- und 

Behördenbeteiligung in dem Aufstellungsverfahren berücksichtigt wurden; 

 aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften in Betracht kom-

menden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurden; 

 die im Rahmen der Überwachung der Auswirkungen auf die Umwelt nach § 8 Abs. 4 

Satz 1 ROG durchzuführenden Maßnahmen. 

 

2. Ergebnisse der Umweltprüfung 

Mit der 9. Änderung des Regionalplanes Arnsberg – Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauer-

landkreis werden die Grundlagen für die Erweiterung von Gewerbe- und Industrieansiedlungs-

bereichen in der Stadt Soest und der Gemeinde Bad Sassendorf gelegt. 

Für die Änderung bestand das Erfordernis zur Durchführung einer Umweltprüfung nach 

§ 8 ROG, sodass ein Umweltbericht erstellt wurde. Zur Festlegung des Untersuchungsrah-

mens einschließlich des erforderlichen Umfangs und Detaillierungsgrad des Umweltberichtes 

wurden auf Grundlage des § 8 Abs. 1 Satz 2 ROG die öffentlichen Stellen, deren umwelt- und 

gesundheitsbezogener Aufgabenbereich von den Umweltauswirkungen des Raumordnungs-

plans berührt werden können, beteiligt. Das Scoping gemäß § 34 der Verordnung zur Durch-

führung des Landesplanungsgesetzes erfolgte mit Schreiben vom 05.11.2018. Die beteiligten 

öffentlichen Stellen hatten Gelegenheit sich bis zum 06.12.2018 zu äußern. Die sich aus dem 

Scoping ergebenden relevanten Inhalte für die Regionalplanänderung sind in den Umweltbe-

richt eingeflossen, welcher im Rahmen der Vorbereitung des Regionalplanänderungsverfah-

rens erstellt wurde. Als Teil der Planunterlagen trägt der Umweltbericht auch zur Transparenz 

und Nachvollziehbarkeit der Entwurfsüberlegungen bei. 

Im Umweltbericht sind gemäß Anlage 1 zu § 8 Abs. 1 ROG diejenigen festgelegten Ziele des 

Umweltschutzes darzulegen, die für die Regionalplanänderung beachtlich sind. Bei der 

Schutzgut bezogenen Betrachtung, sind die Auswirkungen durch die vorliegende Regional-

planänderung für folgende Schutzgüter als erheblich eingestuft worden:  

 

Änderungsbereich A (Erweiterung „Soest Südost) 

 Schutzgut Mensch (Kriterium Wohnen) 

 Schutzgut Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt (Kriterium Planungsrelevante Arten) 

 Schutzgut Fläche (Kriterium Flächenumwandlung) 

 Schutzgut Boden (Kriterien Schutzwürdige Böden, Natürliche Böden) 
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 Schutzgut Landschaft (Kriterium Landschaftsbild) 

 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter (Kriterien Bedeutsame Kulturland-

schaftsbereiche, Historische Stadt-/ Ortskerne/ prägende historische Siedlungen/ be-

deutsame bzw. historische Sichtbeziehungen, Landwirtschaftliche Nutzflächen) 

 

Änderungsbereich B (Erweiterung „Lohner Klei“ 

 Schutzgut Fläche (Kriterium Flächenumwandlung) 

 Schutzgut Boden (Kriterien Schutzwürdige Böden, Natürliche Böden) 

 Schutzgut Wasser (Kriterium Wasserschutzgebiete inkl. Heilquellen) 

 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter (Kriterium Landwirtschaftliche Nutzflä-

chen). 

 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung und 

der Erörterung  

Der Planentwurf wurde zusammen mit der Begründung und dem Umweltbericht vom 

19.10.2019 bis (einschließlich) 20.12.2019 beim Kreis Soest und der Bezirksregierung Arns-

berg ausgelegt und gleichzeitig im Internet zugänglich gemacht. Ort und Dauer der Auslegung 

wurden im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Arnsberg Nr. 40 am 05.10.2012 bekannt ge-

macht. 

 

Öffentlichkeit 

Im Rahmen der Beteiligung sind aus der Öffentlichkeit keine Stellungnahmen eingegangen. 

 

Verfahrensbeteiligte 

Im Beteiligungsverfahren gingen seitens der 71 Verfahrensbeteiligten (vgl. Anlage 3 zur Vor-

lage 20/03/2021) 12 Stellungnahmen ein, die auszuwerten und zu berücksichtigen waren. Die 

Zusammenstellung der Stellungnahmen (s. Anlage 4 zur Vorlage 32/05/2021) gibt einen Über-

blick, welche Anregungen eingegangen sind und wie diese im Verfahren berücksichtigt wurden 

(Ausgleichsvorschläge).  

Neun weitere Verfahrensbeteiligte brachten keine Anregungen hervor bzw. erklärten, dass sie 

durch die vorgesehene Änderung in ihren Belangen (nicht) negativ berührt seien. 

 

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass in der Beteiligung seitens der Landwirtschaftskammer 

(LWK), des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) und des 

Landesbüros der Naturschutzverbände NRW (NSV) Belange vorgebracht wurden, die bei der 

Gesamtbewertung bzw. Abwägung der unterschiedlichen Interessen zu einer Reduzierung der 

Teilfläche A um 45 ha von ca. 80 auf ca. 35 ha geführt haben. Zudem wurde die Erläuterung 
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zu Ziel 9 um Ausführungen zum Thema Klimaneutralität ergänzt (vgl. Anlage 2 zur Vorlage 

32/05/2021). Darüber hinaus wurden ergänzende Konzepte zur Kompensation (vgl. Anlage 6 

zur Vorlage 32/05/2021) und Klimaneutralität (vgl. Anlage 5 zur Vorlage 32/05/2021) seitens 

der Stadt Soest und die Gemeinde erstellt. Die Stadt Soest und der Gemeinde Bad Sassendorf 

beschließen eine Selbstverpflichtung zur Umsetzung einer weitgehenden Klimaneutralität in 

den Bauleitplänen, um die vom Regionalrat formulierte Anforderung an die größtmögliche Kli-

maneutralität bei der Umsetzung der GIB sicherzustellen (vgl. Anlage 5 zur Vorlage 

32/05/2021). 

 

Erörterung 

Gemäß § 19 Abs. 3 LPlG (alt)1 sind in der Regel die fristgemäß eingegangenen Stellungnah-

men der Verfahrensbeteiligten mit diesen zu erörtern. Dazu wurden alle 71 Beteiligten mit 

Schreiben vom 22.07.2020 eingeladen und per E-Mail vom 25.08.2020 die Synopse mit den 

formulierten Ausgleichsvorschlägen zur Verfügung gestellt. An der Erörterung am 31.08.2020 

haben sieben Verfahrensbeteiligte teilgenommen (Gemeinde Bad Sassendorf, Stadt Soest, 

Industrie- und Handelskammer Arnsberg, LANUV, NSV, Kreis Soest, LWK BfA Arnsberg und 

LWK Kreisstelle Soest). Das Protokoll der Erörterung wurde allen Verfahrensbeteiligten mit E-

Mail vom 21.09.2020 zugestellt. 

 

Für 16 der insgesamt 68 Einzelanregungen konnte abschließend kein Einvernehmen erzielt 

werden. Vorgebracht wurden diese Einzelanregungen von der LWK (Anregung 03), vom LA-

NUV (Anregungen 02/03/04/05), dem NSV (Anregungen 03/04/05/06/07/09/10/11/13/14) und 

dem LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen (Anregung 03) (s. Anlage 

4 zur Vorlage 32/05/2021).  

 

4. Begründung für die Annahme des Plans nach Abwägung mit in Betracht kommenden 

anderweitigen Planungsmöglichkeiten 

Mit der 9. Änderung des Regionalplanes wird die Grundlage für die weitere gewerblich-indust-

rielle Entwicklung in Soest und Bad Sassendorf auf Ebene der Regionalplanung vorbereitet. 

Durch die Erweiterungen des GIB „Soest Südost“ und des GIB „Lohner Klei“ wird ein größeres 

Maß an Flexibilität für die kommunale Bauleitplanung erzielt. In Kombination mit der textlichen 

Festlegung des Ziels 7 in Absatz 3 wird dennoch sichergestellt, dass lediglich eine bedarfsge-

rechte Siedlungsentwicklung gem. Ziel 6.1-1 LEP erfolgt. Zudem wird durch umfassende Rats-

beschlüsse der Stadt Soest und der Gemeinde Bad Sassendorf (s. Anlage 5 zur Vorlage 

                                                           
1 Das Landesplanungsgesetz (LPlG) ist im Laufe des Regionalplanänderungsverfahrens geändert worden. Dieser 
Verfahrensschritt richtet sich nach dem zu dem Zeitpunkt gültigen LPlG, das neue ist mit Verkündigung im Ge-
setz- und Verordnungsblatt am 15.07.2021 in Kraft getreten (GV. NRW. Ausgabe 2021 Nr. 53 vom 15.7.2021). 
Alle nachfolgenden Verweise auf das LPlG beziehen sich auf die jetzt gültige Fassung. 
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32/05/2021) die vom Regionalrat formulierte Anforderung an die größtmögliche Klimaneutrali-

tät der Umsetzung der GIB sichergestellt. Die Ratsbeschlüsse beinhalten weitreichende Re-

gelungen zur Ausgestaltung der Bauleitplanung und auch zur Grundstücksvergabe, so dass 

eine beschlusskonforme Konkretisierung der Regionalplanung auf der nachfolgenden Pla-

nungs- und Zulassungsebene sichergestellt ist. Durch ergänzende Konzepte zur Kompensa-

tion und Klimaneutralität sind weitere Bausteine für die kommunale Planung bereits zum Zeit-

punkt der Regionalplanänderung erarbeitet, die die Zielrichtung der nachfolgenden Planung 

erkennen lassen. 

Die Alternativen, von der die Alternative 2 zudem eigentumsrechtlich nicht zur Verfügung steht, 

weisen erhebliche Restriktionen (wie etwa das Vorhandensein einer Frischluftschneise, Hoch-

spannungsleitungen, wasserrechtliche Festlegungen, Sichtachsen, die Nachbarschaft zur 

Wohnbebauung, eine schlechtere Verkehrsanbindung im Vergleich zu den Flächen A und B) 

auf. Da ein Angebot für emittierende Betriebe geschaffen werden soll, bildet eine Konzentra-

tion insbesondere im Bereich der Fläche A den Umgebungsschutz gebündelt ab und vermeidet 

das Ausweichen auf mehrere kleine Standorte, die durch immissionsempfindliche Nutzungen 

gekennzeichnet sind. Die beiden Alternativflächen auf Soester Stadtgebiet sind hinsichtlich 

der Ansiedlungs- und Erweiterungsmöglichkeiten von Betrieben der Gemeinde Bad Sassen-

dorf sowie ihrer Erreichbarkeit schlechter zu bewerten, als die Erweiterung des GIB „Lohner 

Klei“. Daher werden die betrachteten Alternativen verworfen und die Festlegung der Flächen 

A und B als GIB favorisiert.  

 

Im Ergebnis des Aufstellungsverfahrens stellt die Regionalplanungsbehörde im Rahmen ihrer 

raumordnerischen Beurteilung fest, dass die vorliegende 9. Änderung die einschlägigen raum-

ordnerischen Erfordernisse beachtet bzw. berücksichtigt. 

 

Der Regionalrat ist in seiner Sitzung am 30. November 2021 (vgl. Vorlage 32/05/2021) dem 

Vorschlag der Verwaltung gefolgt und hat den Feststellungsbeschluss gem. § 19 Abs. 4 LPlG 

beschlossen.  

 

5. Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen  

Gemäß § 8 Abs. 4 ROG sowie § 4 Abs. 4 LPlG sind die erheblichen Auswirkungen der 

Durchführung des Regionalplanes auf die Umwelt zu überwachen. Zweck der Überwachung 

ist unter anderem, frühzeitig unvorhergesehene Auswirkungen zu ermitteln, um in der Lage 

zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. 

Die vorgesehenen Überwachungsmaßnahmen sind im Umweltbericht (s. Anlage 8, Kapitel 7 

zur Vorlage 32/05/2021) dargelegt worden. Sie finden sowohl auf Ebene des Regionalplanes, 

als auch auf den nachfolgenden Ebenen statt.  
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Die Regionalplanung ist als untere Ebene der Raumordnung lediglich eine rahmensetzende 

Planung, die für sich genommen noch keine konkrete Genehmigung zur Realisierung eines 

Vorhabens darstellt. Vielmehr sind durch die Regionalplanung getroffene Regelungen je nach 

ihrer Regelungsqualität (Ziel bzw. Grundsatz der Raumordnung) in nachfolgend durchzufüh-

renden Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beachten bzw. zu berücksichtigen. 

 

Von daher beschränkt sich das Monitoring auf der Ebene der Regionalplanung darauf, zu 

überwachen, dass die Regelungen der Raumordnung in den nachfolgenden Planungsverfah-

ren eingehalten werden. Dies ist durch die Beteiligung der Regionalplanungsbehörde, insbe-

sondere durch das Verfahren gemäß § 34 LPlG, sichergestellt. 

 

Die weitere Überwachung der konkreten Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt erfolgt 

auf der Ebene des Genehmigungsverfahrens durch die zuständigen Genehmigungs- bzw. 

Überwachungsbehörden.  


